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Einladung 
 
Am Dienstag, dem 21.06.2022, findet um 19:00 Uhr im Forum des Rupert-Neudeck-
Gymnasiums, St. Amand-Montrond-Str. 1, 48301 Nottuln, eine Sitzung 

des Rates 

 
der Gemeinde Nottuln statt, zu der Sie hiermit freundlich eingeladen werden. 
 

Die Sitzung wird unter Berücksichtigung der dann geltenden Auflagen der Corona-
Schutzverordnung durchgeführt. 
 
Tagesordnung: 
 
 

A. Öffentliche Sitzung 

 

 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Beschlussfähig-
keit 

  
  
 2 Mitteilungen 
  
  
 3 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse 
  
  
 3.1   Umbesetzung von Ausschussmitgliedern - Antrag der SPD vom 19.05.2022 

Vorlage: 098/2022 
  

  
 3.2   Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonnta-

gen auf dem Gebiet der Gemeinde Nottuln 
Vorlage: 105/2022 

Der Bürgermeister 
der Gemeinde Nottuln 
 
Nottuln, den 09.06.2022 
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 4 Angelegenheiten des Ausschusses für Umwelt und Mobilität 
  
  
 4.1   Ergänzung zum Antrag der CDU – Fraktion vom 07.07.2021: „Aufenthaltsqualität stei-

gern und Attraktivität verbessern – Einrichtung eines beheizten Warteraums am Bahn-
hof Nottuln-Appelhülsen“ 
Vorlage: 104/2021/1 

 Vorberaten: 
TOP 4, Ausschuss Umwelt und Mobilität, 17.05.2022, einstimmig angenommen, Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0   
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
 

  
 4.2   Bürgerantrag gem. § 24 GO NRW: C 85 übernimmt S 60 - Schleife Nottuln Süd 

Vorlage: 069/2022 
 Vorberaten: 

TOP 5, Ausschuss Umwelt und Mobilität, 17.05.2022, einstimmig angenommen, Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0   
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
 

  
 4.3   Antrag der BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN – Fraktion vom 02.05.2022: Qualitätsmängel 

Regionalbus 
Vorlage: 077/2022 

 Vorberaten: 
TOP 6, Ausschuss Umwelt und Mobilität, 17.05.2022, mehrere Beschlüsse >> Niederschrift, siehe Anlage 
Beschlussänderung 
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
 

  
 4.4   Antrag der Fraktion SPD vom 19. April 2022 – Hochwasserschutz Appelhülsen durch 

Stever-Renaturierung in Eigenregie 
Vorlage: 076/2022 

 Vorberaten: 
TOP 7, Ausschuss Umwelt und Mobilität, 17.05.2022, einstimmig angenommen, Ja 12  Nein 0  Enthaltung 
0, siehe Anlage Beschlussänderung   
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
 

  
 4.5   Anregung nach § 24 GO NRW Hier: Antrag zur Pflanzung einer doppelreihigen Hecke 

Vorlage: 071/2022 
 Vorberaten: 

TOP 8, Ausschuss Umwelt und Mobilität, 17.05.2022, einstimmig angenommen, Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0   
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
 

  
 4.6   Bürgerantrag gem. § 24 GO NW vom 21.12.2022 - Filterpflicht für Kaminöfen 

Vorlage: 073/2022 
 Vorberaten: 

TOP 9, Ausschuss Umwelt und Mobilität, 17.05.2022, einstimmig angenommen, Ja 11  Nein 0  Enthaltung 1   
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
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 4.7   Förderprogramm „Klimaschutz“ für Bürgerinnen und Bürger sowie das Gewerbe im Ge-
meindegebiet Nottuln 
Vorlage: 074/2022 

 Vorberaten: 
TOP 10, Ausschuss Umwelt und Mobilität, 17.05.2022, einstimmig angenommen, Ja 12  Nein 0  Enthaltung 
0   
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 

 
 

  
 5 Angelegenheiten des Ausschusses für Bildung und Soziales 
  
  
 5.1   Jahresbericht der Teilhabebeauftragten der Gemeinde Nottuln, Frau Dörndorfer 

Vorlage: 100/2022 
  

  
 6 Angelegenheiten der Gemeindewerke 
  
  
 6.1   Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Betriebes gewerblicher 

Art „Wasser- und Energieversorgung/Bäder“ der Gemeinde Nottuln für das Wirtschafts-
jahr 2021 
Vorlage: 084/2022 

 Vorberaten: 
TOP 4.1, Betriebsausschuss, 31.05.2022, einstimmig angenommen,  
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
 

  
 6.2   Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Abwasserwerkes der 

Gemeinde Nottuln für das Wirtschaftsjahr 2021 
Vorlage: 081/2022 

 Vorberaten: 
TOP 5.1, Betriebsausschuss, 31.05.2022, einstimmig angenommen, Ja 0  Nein 0  Enthaltung 0   
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
 

  
 6.3   Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Baubetriebshofes der 

Gemeinde Nottuln für das Wirtschaftsjahr 2021 
Vorlage: 080/2022 

 Vorberaten: 
TOP 6.1, Betriebsausschuss, 31.05.2022, einstimmig angenommen, Ja 0  Nein 0  Enthaltung 0   
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 

 
 

  
 7 Angelegenheiten des Ausschusses für Kultur, Sport und Ehrenamt 
  
  
 7.1   Kulturförderung und Brauchtumgspflege im Rahmen der Projektförderung 

Vorlage: 086/2022 
 Vorberaten: 

TOP 3, Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt, 14.06.2022, 
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
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... 

 

 7.2   Inhaltliche Aufwertung des Ausschusses für Kultur, Sport und Ehrenamt 
Vorlage: 092/2022 

 Vorberaten: 
TOP 4, Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt, 14.06.2022, 
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 

 
 

  
 8 Angelegenheiten des Haupt- und Finanzausschusses / Haushaltsangelegen-

heiten 
  
  
 8.1   Einbringung des 1. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022 

Vorlage: 101/2022 
  

  
 8.2   Haushaltskonsolidierung 

Vorlage: 097/2022 
 Vorberaten: 

TOP 3.3, Haupt- und Finanzausschuss, 07.06.2022, einstimmig angenommen, siehe Anlage Beschlussände-
rung 
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
 

  
 8.3   Glasfaserausbau auf dem Baumberg 

Vorlage: 087/2022 
 Vorberaten: 

TOP 3.1, Haupt- und Finanzausschuss, 07.06.2022, einstimmig angenommen, siehe Anlage Beschlussände-
rung 
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
 

  
 8.4   Weitere Förderung für den Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V. 

Vorlage: 095/2022/1 
 Vorberaten: 

TOP 3.2, Haupt- und Finanzausschuss, 07.06.2022, einstimmig angenommen, Ja 11  Nein 0  Enthaltung 1   
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
 

  
 8.5   Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung; Übernahme der Finanzbuchhaltung 

gem. § 94 Abs. 1 GO NW 
Vorlage: 096/2022 

 Vorberaten: 
TOP 4, Haupt- und Finanzausschuss, 07.06.2022, einstimmig angenommen,  
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
 

  
 8.6   Abfall - Änderungssatzung 

Vorlage: 083/2022 
 Vorberaten: 

TOP 5.1, Haupt- und Finanzausschuss, 07.06.2022, einstimmig angenommen,  
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
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... 

  
 8.7   Standortkonzept Altkleidercontainer 

Vorlage: 060/2022 
 Vorberaten: 

TOP 6, Haupt- und Finanzausschuss, 07.06.2022, einstimmig angenommen,  
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 

 
 

  
 8.8   Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Kreis Coesfeld 

Vorlage: 099/2022 
 Vorberaten: 

TOP 7, Haupt- und Finanzausschuss, 07.06.2022, einstimmig angenommen,  
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 

 
 

  
 9 Angelegenheiten des Ausschusses für Planen und Bauen 
  
  
 9.1   Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 84 „Appelhülsen Nord II“ sowie die 87. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes „Teilaufhebung Appelhülsen Nord II“ im Parallelver-
fahren 
Vorlage: 091/2022 

 Vorberaten: 
TOP 4, Ausschuss Planen und Bauen, 08.06.2022, einstimmig angenommen, Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0   
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 

 
 

  
 9.2   Festlegung eines Standortes und Errichtungsbeschluss eines Übergangswohnheimes für 

Flüchtlinge. 
Vorlage: 088/2022 

 Vorberaten: 
TOP 5, Ausschuss Planen und Bauen, 08.06.2022, einstimmig angenommen, Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0, 

siehe Anlage Beschlussänderung   
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 

 
 

  
 9.3   79. Änderung des Flächennutzungsplanes „Konzentrationszonen Windenergie“  

hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses nach § 2 Abs. 1 BauGB 
Vorlage: 045/2022 

 Vorberaten: 
TOP 10, Ausschuss Planen und Bauen, 05.04.2022, vertagt,  
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 

 
Vorberaten: 
TOP 6, Ausschuss Planen und Bauen, 08.06.2022, mehrheitlich angenommen, Ja 10  Nein 2  Enthaltung 0   
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 
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... 

  
 9.4   Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 97 „Sondergebiete für Windkraftanlagen“ sowie 

die 86. Änderung des Flächennutzungsplanes „Aufhebung Konzentrationszonen“ im 
Parallelverfahren 
Vorlage: 043/2022 

 Vorberaten: 
TOP 11, Ausschuss Planen und Bauen, 05.04.2022, vertagt,  
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 

 
Vorberaten: 
TOP 7, Ausschuss Planen und Bauen, 08.06.2022, mehrheitlich angenommen, Ja 10  Nein 2  Enthaltung 0   
Die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde mit der Einladung zu dieser Sitzung über-
sandt. 

 
 

  
 10 Verschiedenes 
  
  
 
 
 

B. Nichtöffentliche Sitzung 

 

 1 Mitteilungen 
  
  
 2 Besetzung einer leitenden Stelle an einer Schule  
  
  
 3 Grunderwerb  

 
  
 4 Grunderwerb  

 
  
 5 Verschiedenes 
 
 
 
 
gez. Dr. Dietmar Thönnes 
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Beschlussergänzungen aus den Vorberatungen des Ausschusses für 
Umwelt und Mobilität am 17.05.2022: 
 

TOP A 4.3 der Ratssitzung am 21.06.2022 

Antrag der BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN – Fraktion vom 02.05.2022: Qualitätsmängel Regionalbus 

Vorlage: 077/2022 

 

Beschlussvorschlag: 

Vorschlag der BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN - Fraktion: 

1. Die Gemeindeverwaltung erkundigt sich bei den für den beschriebenen Sachverhalt zustän-

digen Aufgabenträgern nach dem aktuellen Sach- bzw. Erkenntnisstand. Der Rat der Ge-

meinde wird schnellstmöglich, spätestens im Laufe des unmittelbar nachfolgenden Sit-

zungszyklus, über die Ergebnisse unterrichtet. 

2. Die Gemeindeverwaltung wirkt an gleicher Stelle auf durch die Konzessionärin zu erbrin-

gende Qualitätssteigerungen hin. 

3. Die Gemeindeverwaltung initiiert an gleicher Stelle eine Intensivierung der aufgabenträger-

seitigen Qualitätsüberwachung. 

4. Gegenüber der Einwohner- bzw. Busnutzerschaft kommuniziert die Gemeindeverwaltung 

(gegebenenfalls auch unter Einbindung der Lokalpresse) die jenseits der Betriebsführerin 

gegebenen Möglichkeiten zur individuellen Mängel- und Beschwerdeanzeige, damit diese 

systematisch in die Qualitätsüberwachung integriert werden können. 

5. Der Rat der Gemeinde wird im Laufe des Quartals II/2023 über die Ergebnisse 2) bis 4) un-

terrichtet 

Vorschlag der Verwaltung: 

Der Antrag wird aufgrund fehlender Zuständigkeit abgewiesen und an den Kreis Coesfeld ver-

wiesen. 

Geänderter Beschlussvorschlag gem. Vorberatung: 

Vorschlag der Verwaltung: 

Der Antrag wird aufgrund fehlender Zuständigkeit abgewiesen und an den Kreis Coesfeld ver-

wiesen. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja 12  Nein 0  Enthaltungen 0  

einstimmig angenommen  
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... 

TOP A 4.4 der Ratssitzung am 21.06.2022 

Antrag der Fraktion SPD vom 19. April 2022 – Hochwasserschutz Appelhülsen durch Stever-

Renaturierung in Eigenregie 

Vorlage 076/2022 

 

Beschlussvorschlag: 

Beschlussvorschlag der SPD-Fraktion: 

1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die Renaturierung der Stever in Eigenverantwor-

tung zum wirksameren Hochwasserschutz für Appelhülsen gemäß Beschluss des Haupt- 

und Finanzausschuss vom 04.05.21 TOP 8.8 unter 3. zu realisieren. (Finanzierungsvor-

schlag siehe Begründung) 

2. Gleichzeitig wird der Beschluss des Haupt- und Finanzausschuss vom 04.05.21 unter TOP 

8.8 unter 1. Aufgehoben (Planung und Realisierung der Absenkung eines Streichwehrs) und 

die geplanten Kosten von 70 TEUR eingespart. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die von der SPD-Fraktion vorgeschlagene Maßnahme der Renatu-

rierung der Stever in Eigenverantwortung zum wirksamen Hochwasserschutz für Appelhülsen und 

den Finanzierungsvorschlag zu prüfen und dem Rat die Ergebnisse der Prüfung und ein mögliches 

Umsetzungskonzept vorzustellen. 

 

Geänderter Beschlussvorschlag gem. Vorberatung: 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme zur Renaturierung der Stever in Eigenverantwor-

tung zum wirksamen Hochwasserschutz für Appelhülsen und den Finanzierungsvorschlag zu prü-

fen und dem Ausschuss die Ergebnisse der Prüfung und ein mögliches Umsetzungskonzept vor-

zustellen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Ja 12  Nein 0  Enthaltungen 0  

einstimmig angenommen  
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... 

 

Beschlussergänzungen aus den Vorberatungen des Haupt- und Fi-
nanzausschusses am 07.06.2022: 

 

TOP A 8.2 der Ratssitzung am 21.06.2022 

Haushaltskonsolidierung 

Vorlage 097/2022 

 

Beschlussvorschlag: 

Entgegen dem Konsolidierungsbeschluss vom 15.06.2021 wird der Eckpunkt „Maximale Kreditauf-

nahme“ wie folgt modifiziert: 

Der festgelegte Maximalbetrag für Kreditaufnahmen kann für zwingend notwendige und pflichtige 

Aufgaben durch Haushaltsbeschlüsse überschritten werden, wenn gleichzeitig die kommunalen 

Hebesätze so erhöht werden, dass die zusätzlichen Zins- und Tilgungsbeträge dadurch finanziert 

werden können.   

 

Geänderter Beschlussvorschlag gem. Vorberatung: 

Entgegen dem Konsolidierungsbeschluss vom 15.06.2021 wird der Eckpunkt „Maximale Kreditauf-

nahme“ wie folgt modifiziert: 

Der festgelegte Maximalbetrag für Kreditaufnahmen kann für pflichtige Aufgaben durch Haushalts-

beschlüsse überschritten werden. Die langfristige Finanzierung wird im Rat diskutiert und be-

schlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen  
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Beschlussergänzungen aus den Vorberatungen des Ausschusses für 
Planen und Bauen am 08.06.2022: 

 

Festlegung eines Standortes und Errichtungsbeschluss eines Übergangswohnheimes für Flüchtlinge 

Vorlage 088/2022 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung wird vom Rat beauftragt am vorgeschlagenen Standort am Sportplatz in Appelhül-

sen (s. Anlage 1) den Bau von einem Übergangswohnheim für Flüchtlinge sowohl bauplanungs-

rechtlich als auch baulich zu realisieren. Hierzu überprüft die Verwaltung zunächst die immissions-

schutzrechtlichen Rahmenbedingungen.  

 

Geänderter Beschlussvorschlag gem. Vorberatung: 

Die Verwaltung wird vom Rat beauftragt am vorgeschlagenen Standort am Sportplatz in Appelhül-

sen (s. Anlage 1) den Bau von einem Übergangswohnheim in der Größe analog der Anlage in Da-

rup für Flüchtlinge sowohl bauplanungsrechtlich als auch baulich zu realisieren. Hierzu überprüft 

die Verwaltung zunächst die immissionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen. In der nächsten 

Sitzung für den Ausschuss Soziales wird das Thema auf die Tagesordnung genommen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Ja 12  Nein 0  Enthaltungen 0  

einstimmig angenommen  
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... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Umbesetzung von Ausschussmitgliedern - Antrag der SPD vom 19.05.2022 
 

Beschlussvorschlag: 
 

a) Ausschuss Bildung und Soziales: 
 
als stellv. sachkundiger Bürger wird Herr Flynn Herbst, Bruder-Hermann-Frye-Str. 15, 
48301 Nottuln benannt 
 

b) Ausschuss Umwelt und Mobilität:  
 
Herr Daniel Wendring scheidet als sachkundiger Bürger aus, als neuer sachkundiger 
Bürger wird Herr Flynn Herbst benannt. 

 
 

 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

keine 

 

Klimatische Auswirkungen: 

keine 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Rat 21.06.2022 öffentlich 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 098/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
Datum: 
25.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  3.1Ö  3.1
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Vorlage Nr. 098/2022 

... 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Block 
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Vorlage Nr. 098/2022 

 

 

Sachverhalt: 

Gemäß dem beigefügten Antrag der SPD-Fraktion vom 19.05.2022 wird die Umbesetzung 

von Ausschussmitgliedern für folgender Ausschüsse beantragt:  

Bildung und Soziales: 

Als stellv. Sachkundiger Bürger wird Herr Flynn Herbst benannt  

(Adresse: Nottuln, Bruder-Herrmann-Frye-Str. 15) 

Umwelt und Mobilität: 

Herr Daniel Wendring scheidet als Sachkundiger Bürger aus, als neuer Sachkundiger Bürger 

wird Herr Flynn Herbst benannt. 

 
 

Anlagen: 

Antrag der SPD vom 19.05.2022 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Kohaus, Stefan   
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... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen 
auf dem Gebiet der Gemeinde Nottuln 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die als Anlage zu dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügte Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen auf dem Gebiet der Gemeinde 
Nottuln wird beschlossen. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine 
 

Klimatische Auswirkungen: 
 
Keine 
 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 105/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
02 Sicherheit und Ordnung 
Datum: 
09.06.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  3.2Ö  3.2
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Vorlage Nr. 105/2022 

 

 

Sachverhalt: 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 LÖG NRW dürfen Verkaufsstellen an jährlich höchstens acht, nicht 
unmittelbar aufeinanderfolgenden Sonn- oder Feiertagen im öffentlichen Interesse ab 13 Uhr 
bis zur Dauer von fünf Stunden geöffnet sein. Ein öffentliches Interesse liegt insbesondere 
vor, wenn die Öffnung im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder 
ähnlichen Veranstaltungen erfolgt. 

§ 6 Abs. 4 LÖG NRW ermächtigt die örtliche Ordnungsbehörde im Rahmen einer 
ordnungsbehördlichen Verordnung, entsprechende Tage freizugeben. Die Verordnung kann 
dabei auf einzelne Orts- bzw. Stadtteile oder Handelszweige beschränkt werden. Dabei darf 
sich die Freigabe der Ladenöffnungszeit nur auf die unmittelbare Umgebung der 
Veranstaltungsfläche beziehen. 

Der Sowohl das Nottulner Weinfest als auch der Martinimarkt sind traditionelle 
Veranstaltungen, die von Jahr zu Jahr mehr Besucher anziehen. Auch aus dem Umland 
strömen Besucher zu beiden Veranstaltungen. Für den jeweiligen Sonntag sind sie das 
prägende Element.  

Vor Erlass der Rechtsverordnung zur Freigabe der Tage nach § 6 Absatz 1 LÖG NRW sind 
Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände, Kirchen, die jeweilige Industrie- und 
Handelskammer und die Handwerkskammer anzuhören. Mit Schreiben vom 24.05.2022 
wurden die Ev. Friedens-Kirchengemeinde Nottuln, der BVMW e.V., Münster, die IHK 
Münster, die Handwerkskammer Münster, die Kath. Kirche Nottuln und Verdi Bezirk 
Münsterland, Münster gebeten worden, bis zum 10.06.2021 eine Stellungnahme abzugeben. 
 
Seitens ver.di Bezirk Münsterland ist die als Anlage 2 beigefügte Stellungnahme vor 
Sitzungseinladung postalisch eingegangen. Insbesondere den dort geäußerten Bedenken 
hinsichtlich der räumlichen Abgrenzung ist durch nachträgliche Einfügung des § 1 Abs. 2 in 
die Verordnung begegnet worden. 

 

 
 

Anlagen: 

Anlage 1 – Ordnungsbehördliche Verordnung 

Anlage 2 – Schreiben der Firma ver.di Bezirk Münsterland vom 02.06.2022 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Kohaus gez. Kohaus 
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Tagesordnungspunkt: 
Ergänzung zum Antrag der CDU – Fraktion vom 07.07.2021: „Aufenthaltsqualität steigern 
und Attraktivität verbessern – Einrichtung eines beheizten Warteraums am Bahnhof Nottuln-
Appelhülsen“ 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Da das Vorhaben nach § 12 ÖPNVG derzeit nicht förderfähig ist, schlägt die Verwaltung vor, 

aufgrund der aktuellen Haushaltslage, derzeit von der Errichtung eines solchen beheizbaren 

Warteraums abzusehen, bei zukünftigen Planungen jedoch die Möglichkeit einer Errichtung 

eines solchen Warteraums ggf. zu berücksichtigen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Das Vorhaben ist nicht nach § 12 ÖPNVG förderfähig. Somit müssten sämtliche Kosten aus 

dem Gemeindehaushalt finanziert werden. Diese belaufen sich geschätzt auf mindestens 

17.000 € für die reine Anschaffung. Montage-, Betriebs-, Instandhaltungs- und 

möglicherweise anfallende Personalkosten sind nicht berücksichtigt. Entsprechende 

Haushaltsmittel stehen derzeit jedoch nicht zur Verfügung. 

 

 

Klimatische Auswirkungen: 
Die Beheizung des Warteraums in den Herbst- und Wintermonaten erfordert, je nach 

Dimensionierung und Isolierung des Warteraums, einen nicht unerheblichen Bedarf an 

Strom. Dies hat somit direkte Auswirkungen auf den Energieverbrauch sowie auf das Klima. 

 

 
 
 
 
 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 104/2021/1 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
12 Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV 
Datum: 
03.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  4.1Ö  4.1
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Vorlage Nr. 104/2021/1 

... 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Umwelt und Mobilität 17.05.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
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Vorlage Nr. 104/2021/1 

... 

 

Sachverhalt: 
Am 07.07.2021 ist der Gemeinde Nottuln ein Antrag der CDU - Fraktion zugegangen, der die 

Einrichtung eines beheizten Warteraums am Bahnhof Nottuln-Appelhülsen begehrt.  

 

Im Antrag wird ausgeführt, dass das Mobilitätsverhalten der Menschen im Wandel sei und 

der Radverkehr sowie der ÖPNV in den letzten Jahren einen Zuwachs verzeichne. Bahnhöfe 

und Mobilstationen nähmen dabei eine Schlüsselrolle als multi- und intermodale 

Verknüpfungspunkte ein. Die Attraktivität und Aufenthaltsqualität von Bahnhöfen und 

Mobilstationen würde dabei über die Akzeptanz in der Nutzung der entsprechenden 

Mobilitätsangebote entscheiden. Dazu zähle auch ein windgeschützter, beheizbarer 

Warteraum insbesondere in der kalten Jahreszeit, der die Wartezeiten auf entsprechende 

Verkehrsmittel angenehmer machen würde. Für die Errichtung des beheizten Warteraums 

böte sich eine Finanzierung über die Infrastrukturförderung des NWL an, der derartige 

Vorhaben mit bis zu 90%iger Förderquote unterstütze. 

 

Wie im ursprünglichen Beschlussvorschlag des Antragsstellers (104/2021) gefordert, hat die 

Gemeindeverwaltung dazu Gespräche mit dem Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe 

(NWL) aufgenommen, um die generellen Fördermöglichkeiten zu prüfen. Entgegen der 

ursprünglichen Annahme, dass es sich um ein förderfähiges Vorhaben handele, ergibt sich 

nun folgender Sachverhalt: 

 

Nach Aussage des NWL ist „die Errichtung eines beheizbaren Warteraums am Bahnhof 

Appelhülsen nach §12 ÖPNVG […] nicht möglich, da die Zuständigkeit für adäquate 

Wetterschutzeinrichtungen an Bahnhöfen bei der DB liegt. Der Bahnhof Appelhülsen wurde 

vor kurzem bereits barrierefrei ausgebaut und mit entsprechenden Wetterschutzeinrichten 

gemäß des DB Standards errichtet. Des Weiteren liegen am Bahnhof Appelhülsen keine 

Besonderheiten vor, die ein weiteres Handeln notwendig werden lässt.“.  

 

Weiterhin ergab eine erste Recherche, dass die Anschaffung eines Standard-Containers, der 

zu einem Warteraum umgebaut werden würde (20 Fuß, PVC Bodenbelag, Isolierung, 

Innenverkleidung, einfache Außentür mit Zylinderschloss, einfaches Kunststoff-Dreh-

Kippfenster, LED-Grundbeleuchtung, Elektrokonvektor, Kabelage), mit mindestens 15.000 € 

brutto zu Buche schlägt. Je nach Größe des Containers, (Innen-)Ausstattung, (Sitz-)Mobiliar, 

Verglasung, sowie weiterer Ausstattungsmerkmale ist jedoch mit deutlich höheren 

Anschaffungskosten zu rechnen.  

 

Die Container verfügen aufgrund des „mobilen“ Einsatzes sowie den begrenzten 

Möglichkeiten am Aufstellungsort lediglich über Stromheizungen. Diese sind, je nach Größe 

des Containers, für eine adäquate Heizungsleistung ausreichend groß zu dimensionieren. 

Verfügt ein solcher Container lediglich über eine einfache Dämmung sowie große 

Fensterfronten, ist der Energieeinsatz wesentlich größer. Gerade in Zeiten steigender 

Energie- und Strompreise würde sich dies vor allem in den Herbst- und Wintermonaten in 

einem hohen Energieverbrauch und somit recht hohen Betriebskosten niederschlagen. 
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Vorlage Nr. 104/2021/1 

 

Um Vandalismusschäden oder andere Straftaten im Nachgang gegebenenfalls ermitteln zu 

können, bestand zudem der Wunsch einer Videoüberwachungsmöglichkeit. Ein solches 

Überwachungssystem, wie es beispielsweise in den Bussen des RVM zum Einsatz kommt, 

würde rund 2.000 € für die Anschaffung kosten, Installationen und Sonderwünsche sind 

dabei jedoch nicht berücksichtigt. 

 

Des Weiteren sind die Kosten für möglichen Grunderwerb oder Pacht, die zur Errichtung 

notwendigen Tiefbau-Arbeiten, die Montage des Wartehäuschens, anfallende Wartungs- und 

Personalkosten sowie identitätsbasierte Zugangssysteme noch nicht berücksichtigt - können 

derzeit jedoch auch nicht beziffert werden. Weiterhin kann keine Aussage zu möglichen 

Preissteigerungen durch die verschiedenen derzeit bestehenden Krisen getätigt werden.  

 

Nach ersten Gesprächen scheint sich außerdem, im Rahmen der Erprobung von 

Mobilstation (Muster-Mobilstation in Senden) sowie dem Versuch, diese in die Fläche zu 

bringen, eine explizite Fördermöglichkeit abzuzeichnen, die sich auf die Errichtung von 

Mobilstationen fokussiert. Perspektivisch böte sich eventuell also die Möglichkeit, 

entsprechende Fördermittel für Mobilstationen (sowie möglicherweise daran angeschlossene 

beheizbare Warteräume) in Anspruch zu nehmen. 

 

Die Gemeinde Nottuln hat aktuell die Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes an das 

Ingenierbüro energielenker projects GmbH vergeben. Im Rahmen der Konzepterstellung soll 

neben der Verbesserung bestehender Mobilitätsangebote, auch der „new-mobility“-Aspekt 

berücksichtigt werden, welcher sich auch mit dem Thema „Mobilstationen“ beschäftigt. 

 

Vor dem Hintergrund der defizitären Haushaltslage, den ausstehenden Ergebnissen des 

Mobilitätskonzeptes sowie eventuell der Einrichtung einer neuen Förderkulisse, schlägt die 

Verwaltung vor, derzeit von der Errichtung eines solchen beheizbaren Warteraums 

abzusehen, die Fragestellung des betreffenden Antrages und deren konkrete Inhalte bei 

künftigen Planungen jedoch ggf. zu berücksichtigen. 

 

 
 

Anlagen: 

keine 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Bartlett gez. Breuksch 
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Tagesordnungspunkt: 
Bürgerantrag gem. § 24 GO NRW: C 85 übernimmt S 60 - Schleife Nottuln Süd 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Bürgerantrag wird aufgrund fehlender Zuständigkeit an den Kreis Coesfeld verwiesen. 

 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Derzeit keine. 

 

 

Klimatische Auswirkungen: 
Derzeit keine. 

 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Umwelt und Mobilität 17.05.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 069/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
12 Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV 
Datum: 
03.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  4.2Ö  4.2
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Vorlage Nr. 069/2022 

... 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
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Vorlage Nr. 069/2022 

 

 

Sachverhalt: 
Am 25. Januar 2022 ist der Gemeinde Nottuln ein Bürgerantrag gem. § 24 GO NRW 
eingegangen, der folgende Variante als Alternative zur neuen S 60 – Linienführung begehrt: 
die C 85 soll anstelle der S 60 die Fahrgäste in Darup aufnehmen und eine 
Umsteigemöglichkeit am Busbahnhof Rhodeplatz zur S 60 ermöglichen, während die S 60 
wie zuletzt die Schleife über Nottuln – Süd nach Münster bedient. 
 
Bei dieser Variante sei die Zahl der umsteigenden Passagiere niedriger als bei einem 
Umstieg von der C 85, nachdem diese die Schleife Nottuln-Süd gefahren sei. Der Zeitvorteil 
von rund 10 Minuten, der durch den Wegfall der Schleife Nottuln – Süd entstünde, würde 
durch die längere Umsteigezeit von der C 85 auf die S 60 kompensiert. Zudem seien die 
Kosten je Kilometer für die C 85 niedriger als für die S60, sodass diese Variante auch 
betriebswirtschaftlich sinnvoller sei. Weiterhin entfiele die Zwischenlösung der D-Bus-Linie. 
 
Das Thema überregionaler ÖPNV ist keine originäre Aufgabe der Gemeindeverwaltung. Für 
die Planung, Organisation und Ausgestaltung des regionalen Buslinienverkehrs ist der Kreis 
Coesfeld als Aufgabenträger zuständig.  
 
Der Kreistag hat daher am 29.09.21, auch im Hinblick auf die breite Zustimmung seitens der 
Nottulner Lokalpolitik, die veränderte Linienführung in der Variante 1 – Anbindung Darups 
ohne Bedienung der Haltestellen im Bereich Nottuln Süd beschlossen. Die veränderte 
Linienführung der S 60 trat am 25.04.2022 erstmalig in Kraft. 
 
Diese veränderte Linienführung ist ein „Pilotprojekt“ mit einer Laufzeit von zunächst zwei 
Jahren. Ob es auch nach diesem Testzeitraum bei dieser Bedienvariante bleibt, ist 
abzuwarten. Nicht zuletzt werden die Fahrgastzahlen, die Wirtschaftlichkeit sowie die 
generelle Akzeptanz der neuen Linienführung in diesem Zeitraum bei der abschließenden 
Eruierung eine zentrale Rolle spielen. 
 
Die Gemeindeverwaltung hat somit u.a. auf die derzeitige Linienführung der S 60 sowie der 
Möglichkeit eines Zubringers zur S 60 durch die Stadtbuslinie C 85 nur geringen Einfluss und 
schlägt daher vor, den Bürgerantrag abzuweisen und aufgrund fehlender Zuständigkeit an 
den Kreis Coesfeld zu verweisen, um auch Blick auf diese Bedienvariante zu richten. 

 

 
 

Anlagen: 
Anlage 1 - Bürgerantrag 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. gez. Bartlett gez. Breuksch 
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Tagesordnungspunkt: 
Antrag der BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN – Fraktion vom 02.05.2022: Qualitätsmängel 
Regionalbus 
 

Beschlussvorschlag: 
Vorschlag der BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN - Fraktion: 
 
1. Die Gemeindeverwaltung erkundigt sich bei den für den beschriebenen 

Sachverhalt zuständigen Aufgabenträgern nach dem aktuellen Sach- bzw. 
Erkenntnisstand. Der Rat der Gemeinde wird schnellstmöglich, spätestens im 
Laufe des unmittelbar nachfolgenden Sitzungszyklus, über die Ergebnisse 
unterrichtet. 

2. Die Gemeindeverwaltung wirkt an gleicher Stelle auf durch die Konzessionärin zu 
erbringende Qualitätssteigerungen hin. 

3. Die Gemeindeverwaltung initiiert an gleicher Stelle eine Intensivierung der 
aufgabenträgerseitigen Qualitätsüberwachung. 

4. Gegenüber der Einwohner- bzw. Busnutzerschaft kommuniziert die 
Gemeindeverwaltung (gegebenenfalls auch unter Einbindung der Lokalpresse) 
die jenseits der Betriebsführerin gegebenen Möglichkeiten zur individuellen 
Mängel- und Beschwerdeanzeige, damit diese systematisch in die 
Qualitätsüberwachung integriert werden können. 

5. Der Rat der Gemeinde wird im Laufe des Quartals II/2023 über die Ergebnisse 2) 
bis 4) unterrichtet 

 
Vorschlag der Verwaltung: 
Der Antrag wird aufgrund fehlender Zuständigkeit abgewiesen und an den Kreis 
Coesfeld verwiesen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

keine 

 

Klimatische Auswirkungen: 

keine 

 
 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 077/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
12 Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV 
Datum: 
03.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  4.3Ö  4.3
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... 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Umwelt und Mobilität 17.05.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
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Vorlage Nr. 077/2022 

 

 

Sachverhalt: 
Am 02.05.2022 ist der Gemeinde Nottuln ein Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN zugegangen, der auf eventuelle Qualitätsmängel in den Regiobuslinien R 62 und 
R 63 hinweist und eine genaue Prüfung des Sachverhalts begehrt (siehe Anlage 1).  
 
Hinweise dazu ließe sich an folgenden Punkten darstellen: 
 

- vielfache und teils deutlich (mehr als 15 Minuten) verspätete Abfahrten, 
- gelegentlich verfrühte Abfahrten, 
- regelmäßig verfrühte Abfahrten des in den Schwachverkehrszeiten eingesetzten 

Taxi-Kleinbusses, 
- gelegentliches Vorbeifahren ohne Halt an zusteigewilligen Fahrgästen, 
- unzutreffenden und irreführenden Angaben auf den fahrzeugaußenseitigen 

Fahrzielanzeigen, 
- unzutreffende und irreführende Angaben auf den fahrzeuginnenseitigen 

Lokalisierungsdisplays, 
- fachliche Unkenntnis des Fahrpersonals bei geringfügig anspruchsvollerem 

Beratungsbedarf im Fahrausweisverkauf, 
- teils diskriminierende, beleidigende Fahrgastansprachen seitens einzelner 

Fahrpersonale. 
 
Weiterhin führt die Fraktion an, dass eine Häufung von Mängeln an Betriebs- sowie an 
Dienstleistungsqualität dazu führe, dass das Verkehrsinteresse der Gemeinde und die 
Verkehrsbedürfnisse der Einwohnerschaft nicht mehr zuverlässig befriedigt werde. Weiterhin 
wird die Vermutung angestellt, dass dem Aufgabenträger kundenseitige Reklamationen nicht 
zur Kenntnis gelängen, da diese zumeist bei den betriebsführenden Busunternehmen 
angezeigt würden. Die Fraktion sieht daher die Notwendigkeit, dass eine Intensivierung der 
aufgabenträgerseitigen Qualitätsüberwachung notwendig und angemessen sei, da das 
gemeindliche Verkehrsinteresse, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen und 
Daseinsvorsorgeansprüchen der Einwohnerschaft, zu befriedigen sei. 
 
Die im Antrag genannten Regiobuslinien R62 und R63 sind Bestandteil des Linienbündels 
COE 4. Die Konzessionen dieser Linien wurden im Rahmen eines wettbewerblichen 
Verfahrens durch die Bezirksregierung an das derzeit auf diesen Linien verkehrende 
Unternehmen bis zum Sommer 2026 vergeben, welches diese beiden Linien derzeit 
eigenwirtschaftlich betreibt.  
 
Das Thema überregionaler ÖPNV ist keine originäre Aufgabe der Gemeindeverwaltung. Für 
die Planung, Organisation und Ausgestaltung des regionalen Buslinienverkehrs ist der Kreis 
Coesfeld als Aufgabenträger zuständig.  
 
Die Gemeindeverwaltung hat somit u.a. auf die Klärung des Sachverhalts nur geringen 
Einfluss und schlägt daher vor, den Antrag abzuweisen und aufgrund fehlender 
Zuständigkeit an den Kreis Coesfeld zu verweisen. 

Anlagen: 
Anlage 1: Antrag BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN vom 02.05.2022 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Bartlett gez. Breuksch 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Hagenstraße 34b · 48301 Nottuln Fraktion im Rat 
 
Richard Dammann 
Sprecher 

 
Hagenstraße 34b 
48301 Nottuln 

Tel.: +49 (2502) 6990 
richard.dammann@t-online.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
An die Vorsitzende des Ausschusses  
für Umwelt und Mobilität 
Frau Dr. Diekmann 
Stiftsplatz 7+8 
48301 Nottuln 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Frau Dr. Diekmann, 
 
bei den Regionalbussen R62 (Coesfeld-Nottuln) und R63 (Nottuln-Münster) handelt es sich 
in deren Aneinanderreihung um eine durchgehende und umsteigefreie Verbindung, die in 
Nottuln künstlich gebrochen ist. In Nottuln ankommende Busse wechseln lediglich die 
Liniennummer, setzen die Fahrten aber unmittelbar und ohne sonstige Veränderung fort. 
Die Betriebsleistung ist im Rahmen des Nahverkehrsplans durch den Kreis Coesfeld 
beauftragt und wird durch eine mittelständische Konzessionärin erbracht. Für Nottuln ist 
die Verbindung von übergemeindlichem Verkehrsinteresse. 

 

Der Gemeinderatsfraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN liegen seitens der Einwohner- bzw. 
Busnutzerschaft Hinweise hinsichtlich unzureichender Betriebs- sowie 
Dienstleistungsqualitäten vor.  

 

Auf unzureichende Betriebsqualität deuten Hinweise zu 

 - vielfachen und teils deutlich (mehr als 15 Minuten) verspäteten Abfahrten, 

 - gelegentlich verfrühten Abfahrten,  

 - regelmäßig verfrühten Abfahrten des in den Schwachverkehrszeiten eingesetzten 
Taxi-Kleinbusses (mit der Konsequenz des Anschlussverlustes an den S60), 

 - gelegentlichen Vorbeifahrten ohne Halt (ohne Zustiegsermöglichung) an 
zusteigewilligen Fahrgästen. 

 

 

Nottuln, 02.052022 Beschlussantrag: Qualitätsmängel Regionalbus 

Ö  4.3Ö  4.3
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Auf unzureichende Dienstleistungsqualität deuten Hinweise zu 

 - unzutreffenden und somit irreführenden Angaben auf den fahrzeugaußenseitigen 
Fahrzielanzeigen, 

 - unzutreffenden und somit irreführenden Angaben auf den fahrzeuginnenseitigen 
Lokalisierungsdisplays ("Haltestellenankündigung"), 

 - fachlicher Unkenntnis des Fahrpersonals bereits bei geringfügig anspruchsvollerem 
Beratungsbedarf im Fahrausweisverkauf, 

 - teils diskriminierenden, teils beleidigenden Fahrgastansprachen seitens einzelner 
Fahrpersonale.  

 

Die augenfällige Häufung derartiger Hinweise veranlasst unsere Fraktion zu der Vermutung, 
dass die Mängel sowohl an Betriebs-, wie auch an Dienstleistungsqualität dazu führen, dass 
das Verkehrsinteresse der Gemeinde und die Verkehrsbedürfnisse der Einwohnerschaft 
möglicherweise nicht mehr zuverlässig genug befriedigt werden. Ebenfalls naheliegend ist 
eine weitere Vermutung, derzufolge den Aufgabenträgern kundenseitige Reklamationen 
nicht zur Kenntnis gelangen, da diese (wie überall) zumeist den betriebsführenden 
Busunternehmen angezeigt werden. Im hier vorliegenden Fall handelt es sich um einen 
eigenwirtschaftlichen Verkehr. Ohne weitere Veranlassungen bleibt das Beschwerde- und 
Qualitätsmanagement des Busunternehmens somit uneinsehbar. Die Konzessionärin ist 
bereits in der Vergangenheit auch im Bedienungsgebiet der Stadt Münster des Öfteren 
durch regelrechte Qualitätsverfehlungen in der Lokalpresse sichtbar geworden. Unsere 
Fraktion schließt auch hieraus, dass eine Intensivierung der aufgabenträgerseitigen 
Qualitätsüberwachung notwendig und angemessen ist.  

 

Das Umsetzungsziel des Beschlussantrages besteht in der hinreichend zuverlässigen 
Befriedigung des gemeindlichen Verkehrsinteresses, insbesondere der Verkehrsbedürfnisse 
und den Daseinsvorsorgeansprüchen der Einwohnerschaft. Eine Qualitätssteigerung des 
betroffenen Verkehrs wirkt auf die Verlagerung vermeidbarer MIV-Verkehre auf ein 
umweltfreundlicheres Verkehrsangebot. Sie bedient somit die Selbstverpflichtung der 
Gemeinde Nottuln zur perspektivischen Klimaneutralität.  

 

Der Rat der Gemeinde Nottuln möge daher beschließen: 

 

1. Die Gemeindeverwaltung erkundigt sich bei den für den beschriebenen Sachverhalt 
zuständigen Aufgabenträgern nach dem aktuellen Sach- bzw. Erkenntnisstand. Der Rat 
der Gemeinde wird schnellstmöglich, spätestens im Laufe des unmittelbar 
nachfolgenden Sitzungszyklus, über die Ergebnisse unterrichtet. 
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2. Die Gemeindeverwaltung wirkt an gleicher Stelle auf durch die Konzessionärin zu 
erbringende Qualitätssteigerungen hin. 

3. Die Gemeindeverwaltung initiiert an gleicher Stelle eine Intensivierung der 
aufgabenträgerseitigen Qualitätsüberwachung. 

4. Gegenüber der Einwohner- bzw. Busnutzerschaft kommuniziert die 
Gemeindeverwaltung (gegebenenfalls auch unter Einbindung der Lokalpresse) die 
jenseits der Betriebsführerin gegebenen Möglichkeiten zur individuellen Mängel- und 
Beschwerdeanzeige, damit diese systematisch in die Qualitätsüberwachung integriert 
werden können. 

5. Der Rat der Gemeinde wird im Laufe des Quartals II/2023 über die Ergebnisse 2) bis 4) 
unterrichtet. 

 

gez. Dr.-Ing. Andreas Friedrichsen (Sachkundiger Bürger) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  
 
Richard Dammann     
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Tagesordnungspunkt: 
Antrag der Fraktion SPD vom 19. April 2022 – Hochwasserschutz Appelhülsen durch Stever-
Renaturierung in Eigenregie 
 

Beschlussvorschlag: 
Beschlussvorschlag der SPD-Fraktion: 

1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die Renaturierung der Stever in 

Eigenverantwortung zum wirksameren Hochwasserschutz für Appelhülsen gemäß 

Beschluss des Haupt- und Finanzausschuss vom 04.05.21 TOP 8.8 unter 3. zu 

realisieren. (Finanzierungsvorschlag siehe Begründung) 

2. Gleichzeitig wird der Beschluss des Haupt- und Finanzausschuss vom 04.05.21 unter 

TOP 8.8 unter 1. Aufgehoben (Planung und Realisierung der Absenkung eines 

Streichwehrs) und die geplanten Kosten von 70 TEUR eingespart. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die von der SPD-Fraktion vorgeschlagene Maßnahme der 

Renaturierung der Stever in Eigenverantwortung zum wirksamen Hochwasserschutz für 

Appelhülsen und den Finanzierungsvorschlag zu prüfen und dem Rat die Ergebnisse der 

Prüfung und ein mögliches Umsetzungskonzept vorzustellen. 

 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Noch unklar. 

 

 

Klimatische Auswirkungen: 
Verbesserung des Hochwasserschutzes in Appelhülsen und Verbesserung der 

Gewässerstruktur der Stever 

 

 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 076/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
14 Umweltschutz 
Datum: 
03.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  4.4Ö  4.4
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... 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Umwelt und Mobilität 17.05.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
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Sachverhalt: 
Die SPD-Fraktion stellt in ihrem Antrag folgenden Sachverhalt dar: 

In der HFA-Sitzung am 04.05.21 wurde aus Kostengründen die Absenkung des Streichwehrs 

zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in Appelhülsen gewählt. Diese Maßnahme ist 

von der Verwaltung bisher noch nicht umgesetzt worden. 

Aufgrund eines der Verwaltung jetzt vorliegenden Angebots von Grundstückseigentümern 

aus Appelhülsen (Unterlagen liegen den Fraktionen vor), könnten die Kosten für eine 

Renaturierung erheblich (ca. 1 Mio. EUR) durch die Verwendung des Aushubs in 

Appelhülsen gesenkt werden und darüber hinaus könnte ein Gewerbegebiet in 

Bahnhofsnähe realisiert werden. 

Da die Gemeinde von der Förderung im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

des Landes NRW in Höhe von 80% profitieren könnte, würde lediglich ein Eigenanteil 

nach Informationen der Verwaltung von ca. 200 TEUR fehlen. 

Dieser fehlende Anteil könne durch den Verkauf von Ökopunkten finanziert bzw. für den 

Ausgleich noch zu realisierender Baugebiete/Gewerbegebiete verwendet werden. Diese 

Ökopunkte könnten nach Informationen der Wirtschaftsbetriebe Coesfeld (WBC) durch 

Projekte, wie die Stever-Renaturierung, entstehen. 

So könnte die Gemeinde sowohl den Haushaltsansatz im HH2022 von 100 TEUR für den 

Kauf von Ökopunkten als auch die geplanten Mittel von 70 TEUR für den Wegfall der 

Streichwehrlösung einsparen. 

Für Nottuln wäre die Realisierung ein Gewinn, da im Ortsteil Appelhülsen durch die 

Renaturierung ein „Steverauen-Park“ und Gewerbegrundstücke an der Bahn entstehen, 

ohne dass der Haushalt belastet wird. 

 

Bewertung der Verwaltung: 

Grundsätzlich werden in dem Antrag der SPD viele gute Ideen genannt. Zu diesem Zeitpunkt 

gibt es allerdings noch viele offene Fragen, die es zu klären gilt, so dass die Gemeinde dem 

vorgeschlagenen Beschlussvorschlag nicht ohne weitere Prüfung folgen möchte. 

 

An dieser Stelle seien ein paar offene Fragen genannt: 

 

1. Welchen Umfang muss eine Renaturierung der Stever haben, um einen wirksamen 

Hochwasserschutz für Appelhülsen leisten zu können? 

2. Wie hoch sind die Kosten dieser Maßnahme dann tatsächlich? Reichen die geplanten 

1 Mio. EUR aus oder sind auf Grund der allgemein steigenden Baukosten auch hier 

höhere Kosten zu erwarten? 

3. In wie weit kann die Gemeinde die Renaturierung der Stever in Eigenverantwortung 

leisten? Hier sei beispielsweise das Planfeststellungsverfahren zu nennen. 

4. Kann einfach ein privater Grundstückseigentümer durch die Verwendung des 

Aushubs profitieren? Und gibt es vielleicht auch an anderer Stelle Bedarf den Aushub 

zu nutzen? 

5. Derzeit befindet sich das im Antrag angesprochene Grundstück, welches zukünftig 

als Gewerbegebiet genutzt werden soll in einem festgesetzten 

Überschwemmungsgebiet. Auch planungsrechtlich besteht Handlungsbedarf. 
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6. Wie viele Ökopunkte generiert die Stever-Renaturierung letztendlich? Reichen diese 

generierten Ökopunkte dann für die geplanten Projekte (Realisierung verschiedener 

Projekte) aus. Schließlich wurden die 100 TEUR für den Kauf von Ökopunkten im 

Haushalt veranschlagt, da in den nächsten Jahren bei verschiedenen Projekten 

Ökopunkte notwendig sein werden. 

7. Die Ökopunkte durch die Stever-Renaturierung entstehen erst, wenn die Maßnahme 

vollzogen ist. Aufgrund der Notwendigkeit eines Planfeststellungsbeschlusses kann 

von einer Umsetzungsspanne von 3 bis 5 Jahren ausgegangen werden und auch 

dann erst können die generierten Ökopunkte genutzt werden. 

 

Diese Auflistung an offenen Fragen ist nicht abschließend, zeigt aber, dass die Verwaltung 

sich mit dem Sachverhalt beschäftigt. Zu diesem Zeitpunkt möchte die Verwaltung diese 

offenen Fragen klären, bevor voreilig ein Beschluss getroffen wird. Daher schlägt die 

Verwaltung vor den Beschlussvorschlag zu prüfen und dann ein Umsetzungskonzept zu 

erarbeiten. 

 

 
 

Anlagen: 
Anlage 1: Antrag der SPD Fraktion 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Breuksch gez. Breuksch 
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... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Anregung nach § 24 GO NRW Hier: Antrag zur Pflanzung einer doppelreihigen Hecke 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung hat den Antrag nach §34 GO NRW zur Kenntnis genommen. Da an der 

besagten Stelle die Entwicklung von naturnahen Säumen favorisiert wird und die benötigte 

Fläche nicht zur Verfügung steht, wird der Antrag abgelehnt.  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

keine 

Klimatische Auswirkungen: 
Entgegenwirken des Insektensterbens und Förderung der Artenvielfahl und Biodiversität 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Umwelt und Mobilität 17.05.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
gez. Dr. Thönnes 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 071/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
09 Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen 
Datum: 
03.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  4.5Ö  4.5
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Sachverhalt: 
Der Gemeinde Nottuln ist am 14.03.2021 ein Antrag nach § 24 GO NRW zugegangen, der die 
Anpflanzung von doppelreihigen Hecken mit heimischen Wildgehölzen an der Straße zum 
Wasserwerk entlang des Waldes der Katholischen Kirche begehrt. 
 
Die Anpflanzung dient zur Förderung der Artenvielfalt (Insekten, Vögel, Niederwild, 
heimische Gehölze, Blühpflanzen).  
 
Für das Anpflanzen von Hecken müssen Grundstücke in ausreichender Breite zur Verfügung 
stehen. Dieses ist auf der Zuwegung zum Wasserwerk nicht gegeben.  
 
Auch aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit wäre eine Heckenpflanzung in diesem 
Frühjahr nicht mehr umsetzbar. 
 
Aktuell beschäftigt sich die Gemeinde Nottuln nach Beschluss der Vorlage 028/2022 – 
„Antrag zur Pflanzung von 30 km Hecke innerhalb der Gemeinden Havixbeck und Nottuln 
sowie der Stadt Billerbeck“ des Umwelt und Mobilität Ausschusses vom 29.03.2022 mit der 
Entwicklung von naturnahen Säumen. Der hier zu beratende Bürgerantrag bewegt sich in die 
gleiche Richtung. An der benannten Stelle sollen ebenfalls naturnahe Säume entwickelt 
werden.  

 

 
 

Anlagen: 
Anlage 1: Anregung nach § 24 GO NRW - Antrag zur Pflanzung einer doppelreihigen 

Hecke 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Krüger gez. Breuksch 
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... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Bürgerantrag gem. § 24 GO NW vom 21.12.2022 - Filterpflicht für Kaminöfen 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Einführung einer gemeindeseitigen Filterpflicht für Kaminöfen wird abgewiesen, aber die 

Gemeinde Nottuln wird beauftragt mögliche Festsetzungen in Bebauungsplänen zur 

Verwendung von Brennstoffen und anlagenbezogenen Vorkehrungen zur Reinhaltung der 

Luft in den „Werkzeugkoffer“ für den Klimaschutz in der Bauleitplanung aufzunehmen und 

bei der Planung von Neubaugebieten zu berücksichtigen. 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Keine 

 

 

Klimatische Auswirkungen: 
Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft haben eine sehr hohe klimatische Bedeutung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 073/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
14 Umweltschutz 
Datum: 
03.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  4.6Ö  4.6
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Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Umwelt und Mobilität 17.05.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
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Sachverhalt: 
Der Bürgerantrag gem. § 24 GO NW vom 21.12.2022 - Filterpflicht für Kaminöfen ist als 
Anlage 1 angefügt. 
 
Für Betriebs- und Brandsicherheit der Heizungsanlagen sind grundsätzlich Land und Bund  
zuständig. Deren immissions- und bauordnungsrechtliche Vorschriften regeln Zulässigkeit,  
Grenzwerte, Abnahme und Kontrolle. Nur in sehr abgegrenzten Rechtsbereichen gibt es  
Ermächtigungen für kommunale Einwirkungsmöglichkeiten. 
 
Das Immissionsschutzrecht enthält verschiedene Rechtsgrundlagen für Beschränkungen 
und Regelungen von Holzfeuerungsanlagen auf lokaler Ebene. Dazu gehören die 
Ermächtigungen der Landesregierungen zur Festlegung brennstoff- aber auch 
anlagenbezogener Verbote und Beschränkungen im Verordnungswege in § 47 Abs. 7 und § 
49 Abs. 1 BImSchG. Für diese Verordnungen sind die Landesregierungen zuständig.  
Die Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) enthält Vorschriften und Regelungen für 
die Reinhaltung der Luft, maßgeblich ist die 1. BImSchV Stufe 1 und 2 als Verordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsanlagen. Während neue Kaminanlagen bereits Feinstaubfilter 
enthalten oder geringere Emissionen erzeugen und sich seit 2020 mit dem Blauen Engel 
zertifizieren lassen können, ist für ältere Anlagen u. U. eine Nachrüstung erforderlich. Der 31. 
Dezember 2024 ist der nächste Stichtag für Kaminbesitzer:Innen: Nach diesem Tag müssen 
Kamine, die mit festen Brennstoffen betrieben werden, den Vorgaben der Verordnungen zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) entsprechen. 
Hausbesitzer:Innen müssen ihrem Bezirksschornsteinfeger nachweisen, dass ihr Kaminofen 
die Grenzwerte für Feinstaub und Kohlenmonoxid einhält.  
 
Oberste Immissionsschutzbehörde für die Durchführung des Landesimmissions-
schutzgesetzes ist das für Umweltschutz zuständige Ministerium, obere 
Immissionsschutzbehörde die Bezirksregierung, untere Immissionsschutzbehörde ist der 
Kreis und die kreisfreie Stadt. 
 
Einige Landesimmissionsschutzgesetze - so auch das LImschG NRW - ermächtigen die 
Gemeinden „im Hinblick auf die besondere Schutzbedürftigkeit “ eines Gebietes durch 
ordnungsbehördliche Verordnung anlagen- und brennstoffbezogene Restriktionen 
vorzuschreiben. 
 
Voraussetzungen für kommunale Sonderregelungen sind allerdings immer besondere,  
atypische Regelerfordernisse („besondere Schutzbedürftigkeit des Gebietes“ (§ 5 Abs. 1 des  
LandesImSchG NRW) oder besondere städtebauliche Situationen (vgl. § 1 (3) BauGB)).  
Allgemeine Regelungserfordernisse wie Gesundheits- und Klimaschutz sind im  
Gesetzgebungsverfahren bzw. beim Erlass der nachgesetzlichen Verordnungen 
eingeflossen. Sie würden auch regelmäßig die Beurteilungskompetenzen einer Kommune 
überschreiten.  
 
Besondere Regelungserfordernisse, die eine systematische Verschärfung der bestehenden  
Regelung auf der Grundlage von einer ordnungsbehördlichen Verordnung nahelegen wurde 
im Gemeindegebiet bisher nicht festgestellt.  
 
Einen weiteren Handlungsspielraum haben Gemeinden durch Festsetzungen in ihren 
Bebauungsplänen, z. B. können nach § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB Festsetzungen zur 
zeitlichen, mengenmäßigen und qualitativen Verwendung von Brennstoffen für neue 
Holzfeuerungsanlagen getroffen werden.  
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Anlagentechnische Vorkehrungen können Gegenstand einer Festsetzung nach § 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB sein. Die gemeindlichen Festsetzungen in Bebauungsplänen gelten auch in 
diesem Fall aufgrund des baurechtlichen Bestandsschutzes nur für Neuanlagen.  
 
Die Gemeinde Nottuln erstellt zur Zeit einen „Werkzeugkoffer“ für den Klimaschutz in der 
Bauleitplanung, in dem entsprechende Festsetzungen für Neubaugebiete aufgenommen 
werden können. 

 

 
 

Anlagen: 
Anlage 1: Bürgerantrag gem. § 24 GO NW vom 21.12.2022 - Filterpflicht für 

Kaminöfen 

 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Marquardt-Wißmann gez. Breuksch 
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Tagesordnungspunkt: 
Förderprogramm „Klimaschutz„ für Bürgerinnen und Bürger sowie das Gewerbe im 
Gemeindegebiet Nottuln 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde wird beauftragt ein Förderprogramm „Klimaschutz“ für Bürgerinnen und 

Bürger sowie das Gewerbe im Gemeindegebiet Nottuln entsprechend dem angefügten 

Entwurf der Förderrichtlinie einzurichten. 

 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Für das Förderprogramm „Klimaschutz“ stehen Kompensationsmittel für durch Corona 

ausgebliebene Maßnahmen für den Klimaschutz (Billigkeitsrichtlinie) bereit. Die Dauer der 

Förderung endet mit der Ausschöpfung dieser Mittel.  

Für die Bearbeitung entstehen Personalkosten. 

 

Klimatische Auswirkungen: 
Das Förderprogramm „Klimaschutz“ für Bürgerinnen und Bürger sowie das Gewerbe im 

Gemeindegebiet Nottuln trägt zur Umsetzung der Strategie zur Klimaneutralität im Jahre 

2030 bei, die eine sehr hohe Bedeutung für den Klimaschutz hat. 

 

 

 

 

 

 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 074/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
14 Umweltschutz 
Datum: 
05.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  4.7Ö  4.7
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Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Umwelt und Mobilität 17.05.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
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Sachverhalt: 
 
Am 14.12.2022 hat der Rat der Gemeinde Nottuln die Strategie zur Klimaneutralität im Jahre 

2030 beschlossen und zur Umsetzung in die Ausschüsse verwiesen. 

Zur Information über den Stand der Planungen und die nächsten Schritte hat die Gemeinde 

Nottuln am 24.03.2022 zu einem interfraktionellen Arbeitskreis eingeladen. Dabei wurde u. a.  

über die Einrichtung und inhaltliche Ausgestaltung eines Förderprogrammes zum 

Klimaschutz diskutiert und abschließend ein Konsens gefunden. Am 29. März 2022 wurde im 

Ausschuss für Umwelt und Mobilität über die Planungen und die Ergebnisse des 

Arbeitskreises berichtet, die der Ausschuss zur Kenntnis genommen hat. 

Hintergrund der geplanten Bürgerförderung ist, dass die Umsetzung der Strategie zur 
Erreichung einer Klimaneutralität bis zum Jahre 2030 nur als Gemeinschaftsaufgabe möglich 
ist. Die Einbeziehung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nottuln 
ist ein wichtiger Bestandteil. Viele Anfragen an die Verwaltung hinsichtlich der Nutzung 
regenerativer Energien, besonders von Photovoltaikanlagen, zu 
Energieeinsparmöglichkeiten und Fördermitteln zeigen, dass die Bereitschaft zum Erreichen 
der Klimaneutralität 2030 beizutragen hoch ist. Neben anderen Informations- und 
Hilfsangeboten möchte die Gemeinde die Bürgerinnen und Bürger daher mit einem 
Förderprogramm „Klimaschutz“ weiter ermutigen, unterstützen und dieses Engagement 
anerkennen. Inhaltlich orientiert sich das Förderprogramm an der Strategie zur Umsetzung 
der Klimaneutralität 2030, den Anregungen aus den entsprechenden Diskussionsrunden in 
den Ortsteilen sowie den aktuellen Anfragen und den Ergebnissen des interfraktionellen 
Arbeitskreises. Gefördert werden sollen Photovoltaikanlagen, Energieberatungen sowie 
Lastenräder und Fahrradanhänger für den Waren- und Personentransport ohne Auto (vgl. 
Entwurf der Förderrichtlinie im Anhang). 

Für die Finanzierung des Förderprogrammes „Klimaschutz“ sollen 50.000 Euro der 
Kompensationsmittel für durch Corona ausgebliebene Maßnahmen für den Klimaschutz 
(Billigkeitsrichtlinie) bereitgestellt werden. Diese Mittel bieten im laufenden Jahr 2022 die 
einmalige Möglichkeit einer solchen Förderung ohne den Haushalt der Gemeinde zu 
belasten. Eine Evaluierung am Ende der Maßnahme kann für die Zukunft wertvolle 
Ergebnisse liefern, z. B. welche Förderungen aus welchem Grund in Anspruch genommen 
werden.  

Die Kompensationsmittel wurden am 31. März für die entsprechenden Verwendungszwecke 

beantragt und mit Auszahlungsbescheid vom 05. April bewilligt und nachfolgend ausgezahlt. 

Der Beschluss zur Verwendung dieser Gelder für eine Bürgerförderung ist die einzige 

Möglichkeit, die Gelder - falls sie bis zum 31.12.2022 nicht vollständig eingesetzt und 

abgerechnet werden können - mit ins nächste Jahr zu übertragen. Ansonsten verfallen diese 

Mittel bzw. müssen zurückgezahlt werden. 

Die übrigen rund 13.000 Euro werden für weitere Maßnahmen zur Förderung einer 

klimafreundlichen Mobilität bzw. des Radverkehrs eingesetzt, über die bereits in der Sitzung 

am 29. März berichtet wurde. 

 
 
 
 
 
 
 

69



- 4 - 
Vorlage Nr. 074/2022 

 

 
 

Anlagen: 
Anlage 1 -  Entwurf der Förderrichtlinie zum Förderprogramm „Klimaschutz“ für 

Bürgerinnen und Bürger sowie das Gewerbe im Gemeindegebiet Nottuln  

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Marquardt-Wißmann gez. Breuksch 
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Richtlinie zum Förderprogramm 

„Klimaschutz“  

der Gemeinde Nottuln 

 

 

 
 
 

Energieberatung 

 
 

 
 

Erneuerbare Energien  

Photovoltaikanlagen  
 
 

 
 

Mobilität  
Lastenräder und Fahrradanhänger 

 
 

 
 

Mobilität - Gewerbe 
Lastenräder und Fahrradanhänger 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ö  4.7Ö  4.7
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1 Förderzweck 

Die Gemeinde Nottuln ist seit vielen Jahren im Klimaschutz engagiert. Seit 2005 
nimmt sie am European Energy Award (EEA) teil, 2008 ging der Photovoltaik-Park 
in Appelhülsen ans Netz; 2011 wurde der auf erneuerbaren Energien basierende 
Wärmeverbund Hummelbach in Betrieb genommen und ein Jahr später erweitert. 
2013 erfolgte die Gründung des Klimanetzes Nottuln zusammen mit der 
Friedensinitiative und der Lokalen Agenda. 
 
Mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept werden seit 2015 die Klimaschutz-
Aktivitäten vor Ort gebündelt und weiter ausgebaut. 2021 hat sich die Gemeinde 
mit der Strategie zur Umsetzung einer Klimaneutralität im Jahre 2030 erneut ein 
großes Ziel gesteckt. In allen Ortsteilen fanden dazu Informations- und 
Diskussionsabende statt und die politischen Gremien haben darüber beraten. Im 
Dezember 2021 hat der Rat der Gemeinde Nottuln die Umsetzung beschlossen. 
Diese kann nur als Gemeinschaftsaufgabe gelingen. 
 
Alle Bürgerinnen und Bürger sowie andere Akteure können durch Maßnahmen in 
ihrem persönlichen Umfeld einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten. Die 
Bereitschaft dazu ist hoch. Mit dem Förderprogramm „Klimaschutz“ möchte die 
Gemeinde Nottuln zu diesem persönlichen Engagement weiter ermutigen, es 
anerkennen und unterstützen. 
 
Dafür stellt die Gemeinde einmalig 50.000 Euro aus den sogenannten Kompen-
sationsmitteln für „ausgebliebene(r) Investitionen in den Klimaschutz in den 
Kommunen durch die Corona-Pandemie“ des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Verfügung. 
 

Ziele 

• Beitrag zur Strategie zur Umsetzung der Klimaneutralität 2030 
 

• Mehr Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am lokalen Klimaschutz, 
 

• Förderung einer alternativen und klimafreundlichen Mobilität. 
 

• Öffentlichkeitsarbeit für den lokalen Klimaschutz 
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2 Antragsberechtigte 

• Bürger:innen mit Erstwohnsitz in Nottuln 

• Mieter:innen und Eigentümer:innen von Immobilien in Nottuln 

• Punkt 3.4 Ortsansässige Gewerbebetriebe  

 

3 Gegenstand und Höhe der Förderung 

 

3.1 Energieberatung 

 

 

3.2 Erneuerbare Energien  

 Photovoltaikanlagen  
 

 

3.3 Mobilität  
 Lastenräder und Fahrradanhänger 

 

 

3.4 Mobilität - Gewerbe 
 Lastenräder und Fahrradanhänger 

 

 
 

3.1 Energieberatung 

Der Wärmebedarf der Wohngebäude muss sinken und es braucht neue 
Wärmequellen. Die Energiewende ist in diesem Sinne auch eine „Wärmewende“ 
und eine „Bauwende“. 
 
Vor der Umsetzung solcher Maßnahmen ist eine Energieberatung notwendig bzw. 
empfehlenswert. 
 
Die Beratung von einem Energieberater, der zertifiziert/gelistet ist nach dena, 
BAFA oder Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes wird 
gefördert. Für diesen Förderbereich steht eine Summe von 15.000 Euro zur 
Verfügung. Sollte das Budget bis zum 31.12.2022 nicht ausgeschöpft werden, 
können Wartende aus anderen Förderbereichen dieses Förderprogramms bedient 
werden. 
 
Maßnahme   
 

Förderhöhe Bedingungen Nachweise 

Energieberatung 
durch zertifizierten 
Energieberater 
 
 

Pauschal 100 Euro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rechnung zertifizierter 
Energieberater 
Leistungsschein oder 
Beratungsprotokoll 
 

 

74



Richtlinie  Förderprogramm 2022 

Seite 5 
 

3.2 Erneuerbare Energien - Photovoltaik 

In Zukunft wird Strom zunehmend auch für die Erzeugung von Wärme und für 
Mobilität genutzt. Daher brauchen wir einen deutlichen Zuwachs an Anlagen zur 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen und für mehr Energieeffizienz. 
 
Für diesen Förderbereich steht eine Summe von 15.000 Euro zur Verfügung. 
Sollte das Budget bis zum 31.12.2022 nicht ausgeschöpft werden, können 
Wartende aus anderen Förderbereichen dieses Förderprogramms bedient 
werden. 
 
 
Maßnahme   
 

Förderhöhe Bedingungen Nachweise 

Photovoltaikanlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steckersolargerät 
bis 0,6kWp =  
50 Euro pauschal 
 
Dach- oder 
Fassadenmontage 
/Solardachziegeln 
= 50 Euro/kWp 
max. 500 Euro pro 
Objekt 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rechnung 
Fachbetrieb 
 
Auszug aus dem 
Marktstammdaten-
register 
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3.3 Mobilität 

Im Verkehrssektor sind die Spritverbräuche und Emissionen z. B. durch immer 
größere Fahrzeuge stetig gestiegen. Die nötige Mobilitätswende bedeutet daher: 
Weniger Autoverkehr, mehr Rad- und ÖPNV-Nutzung und auch die Nutzung 
alternativer Antriebe. 
 
Die Beschaffung ist als Neu- oder Gebraucht-Fahrzeug möglich. 
 
Für diesen Förderbereich steht eine Summe von 15.000 Euro zur Verfügung. 
Sollte das Budget bis zum 31.12.2022 nicht ausgeschöpft werden, können 
Wartende aus anderen Förderbereichen dieses Förderprogramms bedient 
werden. 

 
 
Maßnahme   
 

Förderhöhe Bedingungen Nachweise 

E-Bike/ Pedelec 
 
 
 
 
 

20%,  
max. 150 
Euro 
 
 

• Nur Kauf-Verträge  
 
 

Rechnung Kauf (mit 
ausgewiesener MWSt) 
 

Lastenrad 
mit / ohne 
Elektroantrieb 

20% 
max. 500 
Euro  

• Es werden nur Fahr-
räder gefördert, die 
serienmäßig vom 
Hersteller verfügbare, 
festmontierte Vor-
richtungen haben,   
um Kinder oder 
Gegenstände 
vorschriftsmäßig 
zu transportieren und 
im zugelassenen 
Gesamtgewicht 
mindestens 40 kg 
zusätzlich zum Fahrer 
transportieren können 

 
 
 
 

Rechnung Kauf (mit 
ausgewiesener MWSt) 
 
 
Technische Daten des 
Lastenrades  
(z. B. technische 
Ausstattungsmerkmale) 
 

Fahrradanhänger  
 
 
 
 

10%  
max. 50 
Euro 
 
 
 

 Rechnung Kauf (mit 
ausgewiesener MWSt) 
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3.4 Mobilität - Gewerbe 

Es gelten analog die Bedingungen zu 3.3 Mobilität.  
 
Für diesen Förderbereich steht eine Summe von 5.000 Euro zur Verfügung. Sollte 
das Budget bis zum 31.12.2022 nicht ausgeschöpft werden, können Wartende aus 
anderen Förderbereichen dieses Förderprogramms bedient werden. 

 
 

4 Allgemeine Förderbestimmungen  

4.1 WAS IST ZU BEACHTEN? 

Es gilt ein Förderhöchstbetrag von max. 500 Euro pro Haushalt. Die „entstandenen 
Kosten laut Beleg“ können aus Sach- und Materialkosten sowie aus Planungs- und 
Baukosten sowie ähnlichen Kosten von Dienstleistern bestehen. 
 
Für die Festlegung der Förderhöhe können nur die „entstandenen Kosten laut 
Beleg“ anerkannt werden, die eindeutig der förderfähigen Maßnahme zuzuordnen 
sind und die für die Realisierung dieser Maßnahme erforderlich sind. 
Wenn eine Rechnungskopie/Angebot bzw. Nachweis von Verträgen als 
Nachweise gefordert werden gilt: Die Unterlagen müssen den Verkäufer/Anbieter, 
den Käufer/Nutzer, die genaue Bezeichnung der Maßnahme/des Objektes, falls 
abweichend von der Rechnungsadresse die Durchführungsadresse, die Anzahl 
des Produktes/der Produkte sowie den gezahlten Preis enthalten. Im Fall von 
Rechnungen nach Umsetzung muss es sich um die Abschlussrechnung handeln. 
Wenn mehr Anträge für eine Förderung eingehen, als deren separates Budget 
hergibt, kommen die Anträge auf eine Warteliste. Sollte das Gesamtbudget des 
Förderprogramms zum Ende des Jahres nicht vollständig abgerufen sein, können 
die noch freien Mittel für die Anträge auf der Warteliste genutzt werden. 
Kumulierungen mit anderen Förderprogrammen sind möglich, sofern diese eine 
Kumulierung zulassen und es in den vorherigen Kapiteln nicht anders geregelt ist. 
Als Kumulierung im Sinne dieser Richtlinie zählen nur Zuschüsse, keine 
Steuererleichterungen, vergünstigten Kredite oder EEG-Einspeisevergütungen. 
Es erfolgt keine Prüfung seitens der Gemeinde zur Verträglichkeit mit anderen 
Förderprogrammen und die Gemeinde übernimmt keine Haftung für durch die 
gemeindliche Förderung ggf. wegfallenden oder gekürzten Fördermittel einer 
anderen Stelle. 
Der Geltungsbereich ist auf das Gemeindegebiet begrenzt.  
Für denkmalgeschützte Gebäude ist die Zustimmung der unteren Denkmalschutz-
behörde der Gemeinde Nottuln vorzulegen.  
Förderanträge können nur für Maßnahmen gestellt werden, die noch geplant sind. 
Bereits beauftragte oder fertiggestellte Maßnahmen sind nicht förderfähig. Dies ist 
durch die Verwendung der Kompensationsmittel (s.o.) bzw. der entsprechenden 
Billigkeits-Richtlinie vorgegeben. Das Förderprogramm verteilt an Privatpersonen 
ausschließlich Mittel, die als Kompensationsmittel für „ausgebliebene(r) 
Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie“ 
des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stehen. 
Bei dem Förderbetrag/den Fördermitteln handelt es sich um einen Brutto-
Zuschuss. Es findet durch die Gemeinde Nottuln keine steuerliche Prüfung des 
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Einzelfalls statt, so dass der Fördernehmer die steuerliche Behandlung in der 
eigenen Steuererklärung zu berücksichtigen hat. 
 

4.2 WAS WIRD NICHT GEFÖRDERT? 

Maßnahmen, die gegen (bau)rechtliche Belange bzw. Gesetze oder Verord-
nungen verstoßen. Der Antragssteller hat die baurechtliche Zulässigkeit und 
Rechtmäßigkeit sicherzustellen.  
Maßnahmen, bei denen die Angemessenheit der Kosten nicht zweifelsfrei 
festgestellt werden kann. 
Eigenleistungen in Form von selbst geleisteter Arbeit. Im Fall von Eigenleistung 
sind nur Sach-/Materialkosten förderfähig. 
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5 Antrags- und Bewilligungsverfahren 

5.1 ANTRAGSSTELLUNG 

Förderanträge sind vor der Umsetzung schriftlich und zusammen mit den vollständigen 
benötigten Unterlagen bei der Gemeinde Nottuln einzureichen. Auf diese Weise 
können sich Antragssteller „Fördermittel reservieren“. Dem Antrag ist ein Angebot bzw. 
wenn möglich eine Auftragsbestätigung eines entsprechenden Dienstleisters/ 
Anbieters beizufügen. Darin muss erkennbar sein, dass die jeweils geforderten 
Bedingungen für die Fördermaßnahme eingehalten werden. Nach erfolgreicher 
Prüfung des Antrags werden die entsprechenden Mittel für den Antragssteller 
reserviert. Anträge für „Mittel-Reservierungen“ können nur bis zum 31.12.2022 gestellt 
werden. Danach eingehende Anträge werden nicht angenommen bzw. abgelehnt. 
Nach Umsetzung der Maßnahme ist die Abschlussrechnung einzureichen. Eine 
Förderung wird auch bei ggf. höherer Rechnungssumme nur in der Höhe gewährt, die 
vorab reserviert wurde. 
 

5.2 PRÜFUNG UND BEWILLIGUNG DER ZUSCHÜSSE 

Vollständige Anträge werden in der Reihenfolge des Eingangsdatums bearbeitet. Als 
das „Eingangsdatum“ des Antrages gelten Datum und Uhrzeit, zu der alle 
erforderlichen Unterlagen vollständig vorliegen. Bei einem zeitgleichen postalischen 
Eingang entscheidet das Losverfahren. Wenn Anträge nicht mit den vollständigen 
Unterlagen eingereicht wurden, kann die Förderung nicht gewährt werden. 
Die fachliche Antragsprüfung und Festsetzung der Zuschüsse wird von Mitarbeitenden 
der Gemeinde Nottuln übernommen.  
Die Bewilligung der Zuschüsse erfolgt nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden 
Mittel, inkl. ggf. separater Budgets für besondere Maßnahmen sowie unter der 
Voraussetzung, dass die in den Richtlinien genannten Förderbedingungen erfüllt sind 
und alle Nachweise vorliegen.  
Sollten mehr Anträge eingehen als Budget vorhanden ist, werden die Antragssteller 
zunächst entsprechend informiert. Sollten wieder Mittel verfügbar sein, z. B. weil 
derzeit in Prüfung befindliche Anträge negativ beschieden werden, rücken die Anträge 
in der Reihenfolge nach Eingangsdatum und Uhrzeit nach. 
Ist das Gesamtförderbudget ausgeschöpft, können keine Förderanträge mehr gestellt 
werden. Sobald dieser Fall eintritt, wird die Gemeinde Nottuln auf Ihrer Internetseite 
und in den Medien darüber berichten. 
Nach erfolgter Entscheidung über die Bewilligung werden die Antragssteller über das 
Ergebnis der Prüfung informiert. 
Nach Bewilligung der Förderung erhalten die Antragsteller von der Gemeinde Nottuln 
ein Dokument, welches dem Antragstellenden den Erhalt der entsprechenden 
Fördermittel im Bereich Klimaschutz zusagt. Dieses Dokument ist vom Antragssteller 
unterschrieben zurückzusenden und enthält Angaben zu den Bindungsfristen und 
Verpflichtungen bzgl. der geförderten Maßnahme. 
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5.3 PFLICHTEN DES ANTRAGSTELLERS 

Haus- bzw. Wohnungseigentümer haben ihre Mieter rechtzeitig auf die beabsichtigte 
Maßnahme hinzuweisen. 
Kosten der Maßnahme, bzw. der durch dieses Förderprogramm geförderte Anteil 
dieser Kosten, dürfen nicht als Grundlage für eine Mieterhöhung herangezogen 
werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zu Mieterhöhungen sind zu beachten. 
 
Mitarbeitende der Gemeinde Nottuln dürfen die bezuschussten Grundstücke, 
Gebäude bzw. Wohnungen für Prüfungen und Messungen nach Voranmeldung 
betreten, um die Umsetzung der Maßnahmen nachzuvollziehen (für die Dauer der 
Bindungsfristen). 
Die Gemeinde Nottuln ist berechtigt, Belege und Unterlagen der bezuschussten 
Maßnahmen einzusehen und zu prüfen bzw. prüfen zu lassen. Die Aufbewahrungsfrist 
beträgt 5 Jahre. 
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6 Umsetzung, Nachweise und Auszahlung 

6.1 UMSETZUNG DER MASSNAHMEN 

Die Ausführung der bewilligten Maßnahmen geschieht in der Regel durch das 
Fachhandwerk. Die Investitionskosten umfassen Material und Montage. Die 
Mehrwertsteuer wird berücksichtigt. 
Im Falle von Eigenleistungen werden nur die durch Rechnung belegten Sach-
aufwendungen bezuschusst. Die Mehrwertsteuer wird berücksichtigt. 
 

6.2 NACHWEISE 

Die je Fördermaßnahme im Kapitel 3 aufgeführten Nachweise sind vollständig 
vorzulegen.  
Die Nachweise dienen dazu, die Einhaltung der Bedingungen je Maßnahme 
sicherzustellen. 
 

6.3 AUSZAHLUNG DER ZUSCHÜSSE 

Die Auszahlung des Förderbetrages erfolgt an den Antragssteller mathematisch auf- 
oder abgerundet auf zwei Stellen hinter dem Komma. 
Die Gemeinde Nottuln behält sich vor, den gewährten Zuschuss komplett bzw. anteilig 
zuzüglich einer eventuellen Verzinsung nach § 49a VwVfG NRW zurückzufordern, 
wenn schuldhaft gegen eine Bedingung dieser Richtlinie verstoßen wird. 
 
Die Zweckbindungsfrist beginnt mit dem Datum der Auszahlung der Förderung und 
läuft fünf Jahre. Die Zweckbindung umfasst den grundsätzlichen Erhalt/ Weiterbetrieb 
der geförderten Maßnahmen mit den zugehörigen Bedingungen über die Dauer der 
Zweckbindungsfrist – die Förderung soll dauerhaft wirken im Sinne des Klimaschutzes. 
 
Die Auszahlung erfolgt erst, wenn alle Unterlagen vollständig eingereicht sind und eine 
fachliche Prüfung stattgefunden hat, welche positiv ausgefallen ist. 
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7 Ausschluss des Rechtsanspruchs 

Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung von Zuschüssen besteht nicht. 
Die Zuteilung erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel in der 
Reihenfolge des Eingangs der vollständigen prüfungsfähigen Anträge (einschließlich 
der erforderlichen Nachweise). 
Wenn die (haushaltsrechtlich) bereitgestellten Mittel aufgebraucht sind, können keine 
weiteren Förderzusagen getätigt werden. 
Bei dem Förderprogramm „Klimaschutz“ handelt es sich um eine freiwillige Leistung 
für die Kompensationsmittel für „ausgebliebene(r) Investitionen in den Klimaschutz in 
den Kommunen durch die Corona-Pandemie“ des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Verfügung gestellt werden. 
 

8 Datenschutz 

Mit Beantragung der Förderung willigt die  Fördermittelnehmende/ der 
Fördermittelnehmer ein, dass die Gemeinde Nottuln ihre/seine personenbezogenen 
Daten zum Zwecke der Prüfung des Förderanspruchs, der Rückfrage zu 
Antragsunterlagen sowie zur Auszahlung der Förderung und einer Evaluation im 
Zeitraum der Bindungsfrist von fünf Jahren verarbeitet. Die Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. Die Daten werden nach dem Ablauf der Bindungsfrist gelöscht. 
 
Bei kurzen Berichten über Maßnahmen, die der Gemeinde Nottuln für eine Werbung 
für den lokalen Klimaschutz zur Verfügung gestellt werden, räumt die/der 
Fördermittelempfänger:in der Gemeinde Nottuln Veröffentlichungsrechte für von ihm 
erstellte Fotos und Texte ein, auch redaktionelle Änderungen sind erlaubt.  
Die Gemeinde Nottuln berichtet gegenüber der Kommunalpolitik über den Erfolg des 
Förderprogramms. Zu diesem Zweck werden ggf. anonymisierte Daten zu den 
gestellten Anträgen, den geförderten Maßnahmen, den Förderhöhen sowie zur 
Umsetzung in Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen veröffentlicht. 
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Richtlinie  Förderprogramm 2022 

Seite 13 
 

9 Ansprechpartner 

Martina Marquardt-Wißmann 

Gemeinde Nottuln  

Fachbereich 3 – Planen, Bauen, Umwelt 

Klimaschutz 

Stiftsplatz 8 – 48301 Nottuln 

Tel.: +49 2502 942-348 Fax: +49 2502 942-224 

Mail: Marquardt-Wissmann@nottuln.de 

 

 

10 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Richtlinie tritt zum xx.yy..2022 in Kraft. Sie gilt für laut dieser Richtlinie 
förderfähige Maßnahmen, die die Bedingungen erfüllen. Die Gemeinde kann 
verlangen, dass für die Auszahlung einer Förderung die Bedingungen nachträglich 
erfüllt werden, sofern dies möglich ist. 
Die Richtlinie ist bis zum xx.yy.2022 gültig. Eine Änderung der Inhalte der 
Förderrichtlinie ist nicht möglich. 
Auf die Richtlinie wird im Amtsblatt, in der örtlichen Presse und auf der Internetseite 
der Gemeinde Nottuln hingewiesen. Die Förderrichtlinie ist im Internet unter 
www.nottuln.de/.... nachzulesen. 
 
Nottuln, xx yy 2022 
 
Bürgermeister Dr Dietmar Thönnes 
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Tagesordnungspunkt: 
Jahresbericht der Teilhabebeauftragten der Gemeinde Nottuln, Frau Dörndorfer 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Jahresbericht der Teilhabebeauftragten, Frau Dörndorfer, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

-/- 

 

Klimatische Auswirkungen: 

-/- 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Block 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 100/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
Datum: 
30.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  5.1Ö  5.1
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- 2 - 
Vorlage Nr. 100/2022 

 

 

Sachverhalt: 

Es wird zunächst auf die Vorlage Nr. 018/2022 verwiesen. 

Gemäß § 5 der Satzung über die Wahrnehmung der Belange von Menschen mit 

Beeinträchtigungen in der Gemeinde Nottuln vom 12.12.2017 erstattet der/die 

Teilhabebeauftragte dem Rat der Gemeinde Nottuln einmal jährlich einen schriftlichen 

Bericht über seine/ihre Tätigkeit. 

Der Bericht, der bereits mündlich in der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales am 

24.05.2022 gehalten wurde, wird der Vorlage als Anlage Nr. 1 beigefügt. 

Zur Aktualisierung der zuvor bereits genannten Vorlage wird darauf hingewiesen, dass auch 

der Vorsitzende des Teilhabebeirates, Herr Messing, im Ausschuss mündlich berichtet hat. 

Ein schriftlicher Bericht hierüber liegt nicht vor, ist aber nach dem Wortlaut der Satzung nicht 

vorgesehen. 

 

 
 

Anlagen: 

Jahresbericht der Teilhabebeauftragten, Frau Dörndorfer. 

 
 
 
Verfasst: 
gez. Herr Gellenbeck 
Fachbereichsleiter 
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Liebe Ausschussmitglieder liebe Gäste, besonders die Mitglieder des LTK,

Leider habe ich das Amt der THB der Gemeinde in CoronaZeiten übernommen. Es

ist und war nicht einfach mit verschiedenen Gruppen der Gemeinde

zusammenzukommen, um meine Aufgaben bekannt zu machen und mich

vorzustellen.

Die Sprechstunden finden seit Juni 2021 immer am ersten Donnerstag im Monat

statt. Leider konnten sie bis auf eine Ausnahme nicht in den Räumen der Alten

Amtmannei stattfinden (barrierefrei aber Corona Testzentrum) Jedoch konnte die

Hospizgruppe mir einen Raum zur Verfügung stellen, ein herzliches Dankeschön an

dieser Stelle dafür.

Leider werden die Sprechstunden nicht angenommen. In Kürze haben wir vor mit

einem Wohnmobil in die Ortsteile zu fahren und dort die Sprechstunden anzubieten.

Der stellvertretende Vorsitzende des THB H. Zavelberg hatte hier die Idee und auch

das passende Wohnmobil.

Mal sehen ob es angenommen wird.

Anfragen an die THB erreichen mich oft telefonisch.

Zusammenfassend sind dies die häufigsten Anfragen:

● Straßenzustände / Stolperfallen - habe viel erfahren über zulässige

Höhenunterschiede, der Bauamtsleiter hat hier umfassend aufgeklärt und ich

konnte dies an die Anfrager zurückmelden

● Lichtverhältnisse

● Gehwege / Zufahrten für Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen

● Gehwege in der Gemeinde oft in einem schlechten Zustand, Überprüfung bei

beanstandeten Flächen haben ergeben dass sie der vorgeschriebenen Norm

entsprechen

Ö  5.1Ö  5.1
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● Ampelschaltungen, für die Fußgänger ist die mögliche langsamste Einstellung

optimal

● Lautstärke des Kreuzungsfinders für Blinde bzw. Sehbehinderte

Anregung meinerseits: bevor so etwas installiert wird, die Bevölkerung aufzuklären

um die Funktion einer solchen Anlage zu erklären (mir war auch einiges nicht klar)

● Bodenrillen für Blinde / Sehbehinderte - Einbau der Bodenrillen in

Kreuzungsbereichen der Gemeinde ist bereits geplant

● Entfernung von Pollern

● Dauerbaustelle Haus neben Geiping in Appelhülsen / Ausfahrt gefährlich - ist

in Bearbeitung

● Helligkeit der Laternen am Kirchplatz in Appelhülsen wurden neueingestellt

und als deutlich besser beurteilt

● Kirchplatzbeflasterung wurde von den Kirchengemeinden ausgebessert

● Strahler an der Kirche ist nicht in Betrieb - Kirchengemeinde ist informiert

● Einige Bauanträge im Bereich Barrierefrei habe ich unterschrieben, die

technischen und gesetzlichen Vorgaben wurden mir umfassend erklärt

● Edeka - Markt: Vorschlag beim Bauantrag für Erweiterung: blaue

Kennzeichnung für Behindertenparkplätze festschreiben

● Nachfragen zu Pflegeversicherung, Vorschlag meinerseits Ü70 gesondert per

Brief informieren, Ähnlich dem Projekt in Ascheberg

Zum Schluss habe ich noch einen Wunsch: schauen Sie sich bitte in Ihrem Umfeld

um und motivieren Frauen und Männer zur Mitarbeit im Teilhabebeirat!

Für Fragen stehe ich gerne noch zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit.
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... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 

 
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Betriebes gewerblicher Art 
„Wasser- und Energieversorgung/Bäder„ der Gemeinde Nottuln für das Wirtschaftsjahr 2021 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasser- und Energieversorgung/Bäder der 
Gemeinde Nottuln für das Wirtschaftsjahr 2021 wird zum 31.12.2021 mit einer 
Bilanzsumme in Höhe von 10.024.451,09 € und der Gewinn- und Verlustrechnung mit 
einem Jahresüberschuss in Höhe von 147.971,08 € in der als Anlage beigefügten 
Form festgestellt. 
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 147.971,08 € wird den Gewinnrücklagen zur 
Verstärkung der Eigenkapitalbasis zugeführt. 
  

2. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung erteilt (gilt nur für 
die Sitzung des Betriebsausschusses). 

 
Dem Betriebsausschuss wird für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung erteilt (gilt nur 
für die Sitzung des Gemeinderates). 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Zuführung zu den Gewinnrücklagen: 147.971,08 € 

 

Klimatische Auswirkungen: 
 
Keine Auswirkungen 

 

 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 084/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
70 Gemeindewerke 
Datum: 
09.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  6.1Ö  6.1
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- 2 - 
Vorlage Nr. 084/2022 

... 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Betriebsausschuss 31.05.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Block 
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- 3 - 
Vorlage Nr. 084/2022 

... 

 

Sachverhalt: 
 
 
Der durch die Betriebsleitung aufgestellte und durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Niehoff, Heitkamp und Kollegen GmbH, Lüdinghausen, geprüfte Jahresabschluss zum 
31.12.2021 ergibt für die Wasser- und Energieversorgung eine Bilanzsumme in Höhe von 
20.483.537,19 € sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von 809.866,02 € (Planansatz 
739.186,00 €) und für die Bäder eine Bilanzsumme in Höhe von 12.677.808,64 € sowie einen 
Jahresfehlbetrag in Höhe von -661.894,94 € (Planansatz -726.430,00 €). 
 
Bei isolierter Ergebnisbetrachtung des Betriebszweiges Wasser- und Energieversorgung 
würde das positive Ergebnis der Ertragssteuer unterliegen. Die Wasser- und 
Energieversorgung und die Bäder werden aufgrund der engen, wechselseitigen technischen 
und wirtschaftlichen Verflechtung der Betriebszweige als einheitlicher Betrieb gewerblicher 
Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes geführt. Aus diesem Grund kann das negative 
Jahresergebnis der Bäder, mit Ausnahme der dem Schulschwimmen zuzurechnenden 
Aufwendungen nach Abzug der Erträge, mit dem positiven Jahresergebnis der Wasser- und 
Energieversorgung verrechnet werden. 
 
Aufgrund der positiven Ertragslage des Betriebszweiges Wasser- und Energieversorgung 
konnte eine vollständige Ergebnisverrechnung der Betriebszweige untereinander und darüber 
hinaus ein Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 147.971,08 € erzielt werden. 
 
Das gute Jahresergebnis der Wasser- und Energieversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021 
lässt die Abführung der maximal zulässigen Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt in 
Höhe von 241.573,39 € zu.  
 
Der konsolidierte Jahresabschluss 2021 für die Betriebszweige Wasser- und 
Energieversorgung/Bäder ist durch den Rat der Gemeinde Nottuln festzustellen. Das 
Wirtschaftsjahr 2021 schließt zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
10.024.451,09 € sowie einem Jahresüberschuss in Höhe von 147.971,08 € ab. 
 
Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 147.971,08 € den 
Gewinnrücklagen zur Verstärkung der Eigenkapitalbasis zuzuführen. 
 
Der Jahresabschluss wird in der Sitzung des Betriebsausschusses durch den 
Wirtschaftsprüfer, Herrn Lezius, vorgestellt.  
 
Anmerkung: 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 31 Abs. 1 GO NW alle Ratsmitglieder, die im 

Geschäftsjahr 2021 an Beratungen oder Beschlussfassungen des Betriebsausschusses 

teilgenommen haben, bei der Abstimmung über die Entlastung des Betriebsausschusses im 

Rat der Gemeinde Nottuln als befangen gelten. 
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- 4 - 
Vorlage Nr. 084/2022 

 

Anlagen: 
 

1. Bilanz zum 31.12.2021 
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2021 
3. Anhang 2021 
4. Lagebericht 2021 

 

 
 
 
Verfasst:  
gez. Scheunemann  
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Tagesordnungspunkt: 

 
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Abwasserwerkes der 
Gemeinde Nottuln für das Wirtschaftsjahr 2021 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes der Gemeinde Nottuln für das 
Wirtschaftsjahr 2021 wird zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
24.235.391,49 € und der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss 
in Höhe von 404.521,74 € in der als Anlage beigefügten Form festgestellt.  

 
Von dem Jahresüberschuss in Höhe von 404.521,74 € werden als 
Eigenkapitalverzinsung 76.426,63 € an den Gemeindehaushalt abgeführt und 
328.095,11 € den Gewinnrücklagen zur Verstärkung der Eigenkapitalbasis zugeführt. 
 

2. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung erteilt (gilt nur für 
die Sitzung des Betriebsausschusses). 

 
Dem Betriebsausschuss wird für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung erteilt (gilt nur 
für die Sitzung des Gemeinderates). 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt: 76.426,63 € 
Zuführung zu den Gewinnrücklagen des Abwasserwerkes: 328.095,11 € 
 

Klimatische Auswirkungen: 
 
Keine Auswirkungen 
 
 
 
 
 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 081/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
70 Gemeindewerke 
Datum: 
09.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  6.2Ö  6.2
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- 2 - 
Vorlage Nr. 081/2022 

... 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Betriebsausschuss 31.05.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Block 
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- 3 - 
Vorlage Nr. 081/2022 

 

 

Sachverhalt: 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2021 des Abwasserwerkes wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 
404.521,74 € (Planansatz: 326.417,43 €) erzielt.  
 
Der Jahresüberschuss für 2021 in Höhe von 404.521,74 € beinhaltet eine Eigenkapital-
verzinsung in Höhe von 76.426,63 €.  
 
Während in der Gebührenkalkulation die Eigenkapitalverzinsung als Kostenposition 
Berücksichtigung findet, ist ein analoger Ansatz in der Gewinn- und Verlustrechnung als 
Aufwandsposition rechtlich nicht möglich. In der Gewinn- und Verlustrechnung wird eine 
Eigenkapitalverzinsung im Jahresüberschuss mit ausgewiesen. Nach dem Abzug der 
Eigenkapitalverzinsung vom Jahresüberschuss verbleibt ein positives Ergebnis in Höhe von 
328.095,11 €.  
 
Die Betriebsleitung schlägt vor, die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 76.426,63 € an den 
Gemeindehaushalt abzuführen und den verbleibenden Jahresüberschuss in Höhe von 
328.095,11 € den Gewinnrücklagen des Abwasserwerkes zur Verstärkung der 
Eigenkapitalbasis zuzuführen. 
 
Die Schlussbilanz des Abwasserwerkes ergibt zum 31.12.2021 eine Bilanzsumme in Höhe von 
24.235.391,49 €. 
 
Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes wurde durch die Betriebsleitung aufgestellt und 
durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Niehoff, Heitkamp & Kollegen GmbH, 
Lüdinghausen, geprüft. Der Wirtschaftsprüfer, Herr Lezius, wird den Jahresabschluss in der 
Sitzung des Betriebsausschusses erläutern. 
 
Anmerkung: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 31 Abs. GO NW alle Ratsmitglieder, die im 
Geschäftsjahr 2020 an Beratungen oder Beschlussfassungen des Betriebsausschusses 
teilgenommen haben, bei der Abstimmung im Rat über die Entlastung des 
Betriebsausschusses als befangen gelten. 

 

 
 

Anlagen: 
 

1. Bilanz zum 31.12.2021 
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2021 
3. Anhang 2021 
4. Lagebericht 2021 

 
 
Verfasst:  
gez. Scheunemann 
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Tagesordnungspunkt: 

 
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Baubetriebshofes der 
Gemeinde Nottuln für das Wirtschaftsjahr 2021 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Jahresabschluss des Baubetriebshofes der Gemeinde Nottuln für das 
Wirtschaftsjahr 2021 wird zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
1.123.015,11 € und der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss in 
Höhe von 94.178,19 € in der als Anlage beigefügten Form festgestellt.  

 
Von dem Jahresüberschuss in Höhe von 94.178,19 € werden 77.767,19 € an den 
Gemeindehaushalt abgeführt und 16.411,00 € den Gewinnrücklagen zur Verstärkung 
der Eigenkapitalbasis zugeführt. 
 

2. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung erteilt (gilt nur für 
die Sitzung des Betriebsausschusses). 

 
Dem Betriebsausschuss wird für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung erteilt (gilt nur 
für die Sitzung des Gemeinderates). 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Gewinnabführung an den Gemeindehaushalt: 77.767,19 € 
Zuführung zu den Gewinnrücklagen des Baubetriebshofes: 16.411,00 € 
 

Klimatische Auswirkungen: 
 
Keine Auswirkungen 

 

 

 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 080/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
70 Gemeindewerke 
Datum: 
04.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  6.3Ö  6.3
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- 2 - 
Vorlage Nr. 080/2022 

... 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Betriebsausschuss 31.05.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Block 
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- 3 - 
Vorlage Nr. 080/2022 

 

 

Sachverhalt: 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2021 des Baubetriebshofes wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 
94.178,19 € erzielt. Damit konnte das Jahresergebnis mit dem Ausweis eines neutralen 
Jahresergebnisses lt. Erfolgsplanung verbessert werden. Ursächlich für diese 
Ergebnisverbesserung ist insbesondere der Leistungszuwachs des Baubetriebshofes bei den 
Einzelaufträgen. 
 
Der Baubetriebshof nimmt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen auf Basis der 
historischen Anschaffungskosten vor. Um für Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der 
Nutzungsdauer einer Finanzierungslücke aufgrund zwischenzeitlich gestiegener 
Anschaffungskosten und damit der Notwendigkeit einer Kreditfinanzierung vorzubeugen, 
schlägt die Betriebsleitung -in Abstimmung mit der Beigeordneten- vor, die Erträge aus dem 
Verkauf vollständig abgeschriebener Maschinen und Fahrzeuge den Gewinnrücklagen und 
nur den verbleibenden Jahresüberschuss des Baubetriebshofes an den Gemeindehaushalt 
abzuführen.   
 
Wie bereits o.a. schließt die Erfolgsrechnung des Baubetriebshofes mit einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 94.178,19 € ab. Davon entfallen auf die Erträge aus dem 
Verkauf von zwei abgeschriebenen Transportfahrzeugen 16.411,00 €.  
 
Insofern schlägt die Betriebsleitung für die Verwendung des Jahresüberschusses 2021 vor, 
einen Betrag in Höhe von 16.411,00 € den Gewinnrücklagen des Betriebes zuzuführen und 
den verbleibenden Betrag in Höhe von 77.767,19 € an den Gemeindehaushalt abzuführen. 

 
Die Schlussbilanz des Baubetriebshofes ergibt zum 31.12.2021 eine Bilanzsumme in Höhe 
von 1.123.015,11 €. 
 
Der Jahresabschluss des Baubetriebshofes wurde durch die Betriebsleitung aufgestellt und 
durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Niehoff, Heitkamp & Kollegen GmbH, 
Lüdinghausen, geprüft. Der Wirtschaftsprüfer, Herr Lezius, wird den Jahresabschluss in der 
Sitzung des Betriebsausschusses erläutern. 
 
Anmerkung: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 31 Abs. 1 GO NW alle Ratsmitglieder, die im 
Geschäftsjahr 2021 an Beratungen oder Beschlussfassungen des Betriebsausschusses 
teilgenommen haben, bei der Abstimmung über die Entlastung des Betriebsausschusses im 
Rat der Gemeinde Nottuln als befangen gelten. 
 

Anlagen: 
 

1. Bilanz zum 31.12.2021 
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2021 
3. Anhang 2021 
4. Lagebericht 2021 

 
 
Verfasst:  
gez. Scheunemann  
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Tagesordnungspunkt: 
Kulturförderung und Brauchtumgspflege im Rahmen der Projektförderung 
 

Beschlussvorschlag: 
Die vom Kulturbeirat empfehlenden Beschlüsse werden umgesetzt.  

 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Es steht im Haushalt 2022 ein Ansatz von 20.000 € zur Verfügung. Bei entsprechender 
Beschlussfassung sind hiervon 14.459 € vergeben. Es verbleibt ein Budget von 5.541 €. 

 

 

 

Klimatische Auswirkungen: 

keine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 086/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
04 Kultur und Wissenschaft 
Datum: 
31.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  7.1Ö  7.1
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Vorlage Nr. 086/2022 

... 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt 14.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
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Vorlage Nr. 086/2022 

 

 

Sachverhalt: 

Zu   den   von   der   Gemeinde   Nottuln   übernommenen   freiwilligen   Aufgaben   zählt   

die Gewährleistung eines qualifizierten kulturellen Angebotes für ihre Bürgerinnen und 

Bürger. 

Nach den Kulturförderrichtlinien der Gemeinde Nottuln können bei Projekten kulturelle 

Leistungen aus möglichst vielen künstlerischen Bereichen gefördert werden, z. B. der 

Darstellenden Kunst und der Bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, des Medienbereiches, 

die ohne Fördermittel nicht möglich wären, für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sind 

und  

• öffentliches   Interesse   erwarten   lassen,   Eigeninitiative   und   Mitverantwortung 

unterstützen,   besondere   Ausprägungen/   Leistungen   der   inhaltlichen   Arbeit   

der kulturellen  Träger  und  Beteiligten  im  jeweiligen  Genre  erwarten  lassen,  und  

die Vernetzung dieser Leistungen/ Träger untereinander fördern;  

• die die Alltagskultur (Leben, Wohnen und Arbeiten verschiedener Bevölkerungs- und 

Altersgruppen) in ihrem kulturellen Zusammenhang als Bestandteil einer 

umfassenden Stadtkultur verdeutlichen (soziokulturelle Projekte);  

• Modellprojekte, die innovative Ansätze in der Kulturarbeit und der Zusammenarbeit 

aufweisen. 

Hiermit muss das zu fördernde Projekt zumindest auch im Gemeindegebiet realisiert werden, 

bzw. einen klaren und unmittelbaren Bezug zur Gemeinde haben.  

Projekte von Künstlerinnen und Künstlern aus der Gemeinde sollen angemessen 

berücksichtigt werden. 

Es wurde ein Antrag (siehe Anlage) eingereicht und am 4. Mai 2022 im Kulturbeirat beraten 

sowie nach Rücksprache mit dem Antragsstellenden am 5. Mai 2022 empfehlend 

beschlossen. Der Antrag liegt der Vorlage als Anlage bei. 

Anlagen: 

Anlage 1 Eingereichte Förderanträge:  

Johannes Sandberg – Projekt-Orchester-Nottuln 

Anlage 2 Übersicht Anträge 

 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Ehlert gez. Dr. Thönnes 
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Verein/Gruppe Projektför-

derung

Antrag vom 

Veranstaltung

und

Projektzeitraum

für alle 

Bürgerinnen 

und Bürger 

zugänglich, 

öffentliches 

Interesse zu 

erwarten?

Eigeninitiati

ve und 

Mitver-

antwortung 

unterstützen

besondere 

Ausprägung

/Leistung 

der 

inhaltlichen 

Arbeit  der 

kulturellen 

Träger pp.

Realisierung 

im 

Gemeinde-

gebiet?

Gesamtkost

en 

Eigenleistun

g/weitere 

Förderer/

Sponsoren/

Spenden

 beteiligen 

sich mit

folgendem 

Betrag an 

den

Gesamtkost

en

Beantragte 

Förderung

detaillierter 

Fiananzierun

gs-plan liegt 

vor?

Gesamtfinan-

zierung der 

Maßnahme 

gesichert und 

nachgewiesen?

durch 

Kulturbeirat

zur Förderung

empfohlen

Verlängerte 

Nachweispfli

cht

Anmerkung

Johannes Sandberg 

Musikunterricht

01.03.2022 Projekt-Orchester-

Nottuln

ja ja ja ja 2.792,00 € 630,00 € 2.162,00 € ja ja 2.162,00 € nein

Gesamtsumme 2.162,00 € 2.162,00 €

Beratung im KSE am 14.06.2022, Entscheidung Rat am 21.06.2022

Ö
  7.1

Ö
  7.1
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... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Inhaltliche Aufwertung des Ausschusses für Kultur, Sport und Ehrenamt 
 

Beschlussvorschlag der CDU Fraktion: 

1. Sport und Ehrenamt in der Gemeinde Nottuln wird im Ausschuss für Kultur, Sport und 

Ehrenamt mehr Aufmerksamkeit gewidmet.  

2. Die in der Sitzung diskutierten und befürworteten Vorschläge zu möglichen Themen 

werden, wenn möglich, bei der Aufstellung künftiger Tagesordnungen berücksichtigt. 

 

 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

keine 

 
 

Klimatische Auswirkungen: 

keine 

 
 
 
 
 
 
 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 092/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
04 Kultur und Wissenschaft 
08 Sportförderung 
Datum: 
24.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  7.2Ö  7.2
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Vorlage Nr. 092/2022 

... 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt 14.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes  
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Vorlage Nr. 092/2022 

 

 

Sachverhalt: 

siehe anliegenden Antrag der CDU vom 03.05.2022 

 
 

Anlagen: 

Antrag der CDU-Fraktion vom 03.05.2022 

 
 
 
Verfasst:  
gez. Thönnes, Dietmar, Dr.   
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Fraktion im Rat der Gemeinde Nottuln

Nottuln, den 03.05.2022

CDU-  Fraktion Nottuln   –   Zapfeweg 18   –   48653 Coesfeld  

An
den Vorsitzenden des Ausschusses für
Kultur, Sport und Ehrenamt der Gemeinde Nottuln
Manfred Gausebeck

und den Bürgermeister der Gemeinde Nottuln
Dr. Dietmar Thönnes

Antrag der CDU-Fraktion:

Inhaltliche Aufwertung des Ausschusses für Kultur, Sport und Ehrenamt

Sehr geehrter Herr Gausebeck, sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

in den bisherigen Sitzungen des Ausschusses für Kultur, Sport und Ehrenamt wurde der Kultur sehr
viel Aufmerksamkeit geschenkt. Dies ist zu begrüßen, aber dabei sollten Sport und Ehrenamt in Not-
tuln nicht aus den Augen verloren werden. Der Sport ist vielen Nottulner Bürgerinnen und Bürgern
sehr wichtig und viele engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Berei-
chen. Diesen Bürgerinnen und Bürgern möchten wir verstärkt Wertschätzung entgegenbringen und
nach Möglichkeiten suchen, diese auszudrücken. In der Anlage finden sich Vorschläge der CDU-Frakti-
on, die wir gern im Ausschuss diskutieren würden. Wir beantragen daher den 

Tagesordnungspunkt:
Inhaltliche Aufwertung des Ausschusses für Kultur, Sport und Ehrenamt

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Ehrenamt.

Beschlussvorschlag:

1. Sport und Ehrenamt in der Gemeinde Nottuln wird im Ausschuss für Kultur, Sport und Ehren-
amt mehr Aufmerksamkeit gewidmet.

2. Die in der Sitzung diskutierten und befürworteten Vorschläge zu möglichen Themen werden, 
wenn möglich, bei der Aufstellung künftiger Tagesordnungen berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

Klimatische Auswirkungen:
Keine

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Andrea Quadt-Hallmann Hartmut Rulle
stellv. Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzender

Vorsitzender: Hartmut Rulle – Buchenweg 18 – 48301 Nottuln – Telefon 02509/995405 – Mobil 0163/3818454 – E-Mail: hartmut.rulle@cdu-nottuln.de
CDU-Kreisgeschäftsstelle – Zapfeweg 18 – 48653 Coesfeld – Telefon 02541/9461-0 – Telefax 02541/9461-22 -  E-Mail: post@cdu-coe.de

16-2022

Eingang: 03.05.2022 / BM/6

Ö  7.2Ö  7.2
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Anlage: Ideenliste für Themen im Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt

• Schaffung eines runden Tisches für das Ehrenamt bzw. die Sportvereine (Rolle der Gemeinde
hierbei)

• Einladung von Vereinen und Ehrenamtlichen in den Ausschuss zur Vorstellung ihrer Arbeit
(Plattform schaffen)

• Diskussion: Kultur und Sport in der Gemeinde Nottuln – Konkurrenz oder Synergie? (Wie kann
z. B. der Wegfall der Jugendförderung vermittelt werden?)

• Situation der Vereine nach Corona

• Unterstützung der Flüchtlingsarbeit durch Vereine und ehrenamtliche Initiativen

• Vorstellung der Leader-Förderung, auch zur Information der Bürgerinnen und Bürger

• Einladung der Fachbereiche des Austauschkomitees (Chodzie  und Saint-Amand-Montrond)ż
in den Ausschuss zur Vorstellung ihrer Arbeit, auch zur Werbung neuer Mitglieder

• regelmäßige Berichterstattung der Ehrenamtskoordination über ihre Arbeit

192



 
 

... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Einbringung des 1. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022 
 

Beschlussvorschlag: 

Der eingebrachte Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2022 wird mit den entsprechenden 

Anlagen zur Vorbereitung der Beschlussfassung an den Haupt- und Finanzausschuss 

verwiesen.  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Die finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2022 sind im Nachtragshaushaltsplan 

dargestellt. 

Klimatische Auswirkungen: 

keine 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Haupt- und Finanzausschuss 20.09.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 101/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
Datum: 
30.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  8.1Ö  8.1
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Vorlage Nr. 101/2022 

 

  
gez. Block 
  
 
 

Sachverhalt: 

Der Sachverhalt ist dem Vorbericht des Nachtragshaushaltsplans zu entnehmen, der als 

Anlage der Beschlussvorlage beigefügt ist. 

 
 
 
 

Anlagen: 

Entwurf des Nachtragshaushaltsplans 2022 

 

 
 
 
Verfasst:  
gez. Schulz, Elke  
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Gemeinde Nottuln 
 
 
 
 
 

Haushaltsplan 2022 
 

1. Nachtrag 
 

    ENTWURF 
 
 

     
 

Ö  8.1Ö  8.1
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1. Nachtragshaushaltsplan 2022 
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1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 

der Gemeinde Nottuln 

für das Haushaltsjahr 2022 

 

Aufgrund der §§ 78 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit 
gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Nottuln mit Beschluss vom __________ 
folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 14.12.2021 erlassen: 

§ 1 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 

 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
 

erhöht 
 um 

vermindert 
um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 
einschl. Nachträge 

festgesetzt auf 

 EUR EUR EUR EUR 

Ergebnisplan     

Erträge 2022 
Aufwendungen2022 

38.852.645 
39.244.157 

 
 

      942.000 
229.000 

37.910.645 
39.015.157 

Finanzplan     

aus laufender 
Verwaltungstätigkeit: 
 

    

Einzahlungen 2022 
Auszahlungen 2022 

35.834.505 
35.673.378 

 
 

1.692.000 
229.000 

34.142.505 
35.444.378 

     

aus 
Investitionstätigkeit 
Einzahlungen 2022 
Auszahlungen 2022 

 
 

2.227.828 
5.841.760 

 
 

56.000 
5.284.000 

 

 
 

2.283.828 
11.125.760 

     

aus 
Finanzierungstätigkeit 
Aufnahme von Krediten 
für Investitionen 

3.800.000 4.200.000  8.000.000 
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§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, der für Investitionen in Anspruch genommen werden darf, wird 
gegenüber der bisherigen Festsetzung vom 14.12.2022 in Höhe von 3.800.000 EUR um 
4.200.000 EUR erhöht und damit auf 8.000.000 EUR festgesetzt. 

§ 3 

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 

§ 4 

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegenüber 
der bisherigen Festsetzung vom 14.12.2022 in Höhe von 391.512 € um 713.000 € erhöht und 
damit auf 1.104.512 EUR festgesetzt. 

§ 5 

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert. 

§ 6 

Die Steuersätze werden nicht geändert. 

§ 7 

Die Festsetzungen werden nicht geändert. 
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      Vorbericht 
 

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Nottuln 
 

für das Haushaltsjahr 2022 

Gemäß § 81 GO NRW in Verbindung mit § 7 Ziff. IV der Haushaltssatzung 2022 ergibt sich 

die Notwendigkeit zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2022. 

Gemäß Haushaltssatzung hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, 

wenn 

1. sich abzeichnet, dass ein erheblicher Jahresfehlbetrag zu entstehen droht. Als 

erheblich in diesem Sinne gilt eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um mehr 

als 250.000 € gegenüber dem Planansatz.  

2. bisher nicht veranschlagte Aufwendungen/Auszahlungen (außerplanmäßige 

Aufwendungen) oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen (überplanmäßige 

Aufwendungen/Auszahlungen) für einzelne Maßnahmen in erheblichem Umfang 

geleistet werden müssen. Als erheblich in diesem Sinne gelten 

Aufwendungen/Auszahlungen, die im Einzelfall den Betrag von 250.000 € übersteigen. 

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen über 100.000 € erfolgen 

sollen. 

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 14. Dezember 2021 beschlossen. In der Zeit danach haben 

sich zahlreiche neue und aktuelle Erkenntnisse ergeben, die verbunden mit zusätzlichen 

Anforderungen und Notwendigkeiten einen Nachtragshaushalt erforderlich machen. Nicht 

einzuschätzen ist derzeit die finanzielle Belastung der Gemeinde Nottuln durch die 

Flüchtlingswelle aufgrund des Ukrainekriegs. Bedingt durch die Mehraufwendungen aus dem 

Asylbewerberleistungsgesetz und die Erstattungen des Landes ist aktuell nicht von einer 

Ergebnisauswirkung auf den Haushalt auszugehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass mit der 

neuen „Verordnung zur Anwendung des Kommunalrechts im Zusammenhang mit 

Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine 

eingereisten Personen in den Kommunen des Landes NRW“ die Nachtragspflicht gem. § 81 

Absatz 2 GO NRW entfällt. Dabei müssen sich die finanziellen Auswirkungen auf Maßnahmen 

zur Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden oder auf maßnahmebedingte 

Abweichungen vom Stellenplan beziehen. Weiterhin ist die Entwicklung der Strom- und 

Heizkosten, die zu einer erheblichen Aufwandserhöhung führen wird, nicht einzuschätzen. Die 

bestehenden Gaslieferverträge laufen zum 30.09.2022 aus. Mit einer massiven 

Kostensteigerung wird dann zu rechnen sein. Dies betrifft auch die Heizölpreise. Ein 

verlässlicher Kostenvoranschlag ist aufgrund der zum jetzigen Zeitpunkt unüberschaubaren 

Energiemarktlage nicht gegeben. Sollten bis zu den Nachtragshaushaltsberatungen im 
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September konkrete Zahlen vorliegen, werden diese mit in den Nachtrag aufgenommen.  

Mit dem Nachtragshaushalt sind nur die Zahlen für das laufende Jahr angepasst worden. Der 

mittelfristige Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 ist aufgrund der großen Unwägbarkeiten 

nicht angepasst worden. 

 

Von einer Nachtragspflicht sind folgende Teilpositionen im Ergebnis- und Finanzplan betroffen.  

 

Teilposition 01 des Ergebnisplans „Steuern und ähnliche Abgaben“ 

Wie bereits in dem Ad hoc Finanzbericht in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

am 26. April 2022 dargelegt, macht die sich abzeichnende Situation bei der Entwicklung der 

Gewerbesteuereinnahmen ein Defizit gegenüber dem Planansatz von 1,9 Mio. € aus. Somit 

reduziert sich die Gewerbesteuer von 8,4 Mio. € auf voraussichtlich 6,5 Mio. € für das 

Haushaltsjahr 2022. Diese Entwicklung lässt sich im Wesentlichen auf die 

Veranlagungsbescheide von fünf Gewerbetreibenden für das Jahr 2020 und auf die damit 

angepassten Vorauszahlungsbescheide zurückführen. Mehreinnahmen ergeben sich aus den 

aktuellen Prognosen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (126 T€) und bei dem 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20 T€). Die Anpassung an den endgültig vorliegenden 

Bescheid für die Kompensationsleistungen wirkt sich in Höhe von 12 T€ positiv auf das 

Ergebnis aus.  

 

Teilposition 02 des Ergebnisplans „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ 

Diese Ertragsposition kann sich aus heutiger Sicht durch einen zusätzlichen Antrag auf 

Beratungsförderung für den Glasfaserausbau auf dem Baumberg um 50 T€ erhöhen. Dies 

macht ein Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau („graue Flecken“) möglich. 

 

Teilposition 13 des Ergebnisplans „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ 

In der Ratssitzung am 23. März 2022 wurden bereits Beschlüsse für überplanmäßige 

Aufwendungen getroffen (Beschlussvorlage 030/2022). Diese betreffen die bauliche 

Maßnahme zur Optimierung der Raumsituation der St. Sebastian Grundschule in Darup (26 

T€) sowie die Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes für energetische 

Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 25 T€ (Beschlussvorlage 003/2022). Diese 

überplanmäßigen Aufwendungen finden im Nachtragshaushalt Berücksichtigung. Für die 

baufachliche Begutachtung des Gebäudes der Astrid-Lindgren-Grundschule ist ein 

Mehraufwand in Höhe von 28 T€ für eine Machbarkeitsstudie notwendig. Des Weiteren werden 

50 T€ für die Beauftragung eines Beratungsunternehmens zwecks Analyse der Situation 

„Breitbandausbau“ auf dem Baumberg benötigt. Die entsprechende Förderung ist in 
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Teilposition 02 erfasst. 

 

Teilposition 15 des Ergebnisplans „Transferaufwendungen“ 

Mit dem Beschluss des Kreishaushaltes wurde der Hebesatz der Kreisumlage zur Entlastung 

der Kommunen reduziert. Diese Kürzung wurde in dem Haushalt der Gemeinde Nottuln nicht 

berücksichtigt, da der Haushaltsbeschluss der Gemeinde zeitlich vor dem Beschluss des 

Kreishaushaltes stattgefunden hat. Bezogen auf die allgemeine Kreisumlage ist dies mit einer 

Aufwandsreduzierung in Höhe von 270 T€ verbunden. Die Jugendamtsumlage trägt mit 

weiteren 4 T€ zu der Minderung der Transferaufwendungen bei. Mit der notwendigen 

Anpassung der Gewerbesteuereinnahmen (siehe Teilposition 02) ist auch die Angleichung an 

die Gewerbesteuerumlage vorzunehmen. Aufgrund des geringeren Gewerbesteuer-

Aufkommens ist eine geringere Gewerbesteuerumlage von 153 T€ fällig.  

 

Teilposition 16 des Ergebnisplans „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ 

Ab dem 01.01.2022 ist eine neue Entschädigungsverordnung für Ratsmitglieder und die 

sachkundigen Bürger:innen in Kraft getreten. Mit der Anpassung an diese Verordnung ist ein 

Mehraufwand bei der Gemeinde Nottuln in Höhe von 34 T€ verbunden. Weiterhin sind in dieser 

Teilposition des Ergebnisplans 35 T€ als Mehraufwand für Mietkosten für die Bereitstellung 

eines Schulleitungscontainers und eines Treppenturms an dem durch den Brand stark 

zerstörten Gebäudes der St. Sebastian Grundschule in Darup zu berücksichtigen.  

 

Teilposition 23 des Ergebnisplans „Außerordentliche Erträge“ 

Mit der Anwendung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes ist der durch Corona bedingte 

Schaden als Bilanzierungshilfe im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 zu isolieren. Ab dem 

Jahr 2025 ergeben sich für die Auflösung dieser Bilanzierungshilfe höhere Belastungen für 

den Gemeindehaushalt. Der Planansatz der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2022 lag 

vor Corona (Berücksichtigung des Planansatzes aus dem Haushalt 2020) bei 7,25 Mio. €. Der 

nun zu korrigierende Ansatz des Haushaltes 2022 aufgrund der Gewerbesteuer-

mindereinnahmen reduziert sich um 750 T€ auf aktuell 6,5 Mio. €. In Höhe dieser Reduzierung 

sind Außerordentliche Erträge zu bilden, die sich nicht zahlungswirksam auswirken. Die 

Berechnung ist der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Hinweis: Das NKF-CIG gilt für die Aufstellung der Haushaltssatzungen der Jahre 2021 und 

2022 
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Darstellung der Corona-
bedingten Änderungen des

Haushaltes 2022

Ansatz
Nachtrag

2022

Planung
2022 in

2020

Corona-
bedingter
Schaden 

 + Steuern und ähnliche Abgaben
coronabedingter Schaden:
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 662.000

25.711.073 26.879.391 -662.000

Gewerbesteuer = 750.000 -750.000
 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.371.346 3.211.604 0
 + Sonstige Transfererträge 21.200 15.700 0
 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.493.641 3.450.531 0
 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
coronabedingter Schaden: 
Reduzierung von Benutzungsgebühren durch 
externe Nutzungen 

730.095 606.884 -50.000

 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 821.790 837.790 0
 + Sonstige ordentliche Erträge 874.500 905.100 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 180.000 0 0

 - Personalaufwendungen -6.370.123 -6.004.218 0
 - Versorgungsaufwendungen -751.323 -710.099 0
 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
coronabedingter Schaden:
Mitarbeiterschutzscheiben, Desinfektionsmittel, 
Schutzausrüsttung, Hygienebedarf etc.

-9.584.806 -9.324.342 -75.000

 - Bilanzielle Abschreibungen -3.127.387 -3.098.799 0
 - Transferaufwendungen -16.466.879 -15.257.054 0
 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.178.907 -2.005.158 0
 + Finanzerträge 170.000 75.000 0
 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -535.732 -531.108 0
 = Jahresergebnis lfd. Verw.-tätigkeit -2.641.512 -948.778 -1.537.000
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Teilposition 18 des Finanzplans „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ 

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden durch die zusätzliche Förderung durch 

die Erweiterung der B+R Anlage am Bahnhof Appelhülsen um 56 T€ erhöht (siehe 

Erläuterungen zu Teilposition 24 des Finanzplans). 

 

Teilposition 24 des Finanzplans „Auszahlungen f. Erwerb/Herstellung v. Grundst. u. Gebäuden 

Durch die zunehmende Versorgung der Flüchtlinge mit Wohnraum wird der Bedarf für den 

Neubau eines kommunalen Übergangswohnheims immer dringender. Mit dieser Investition 

sind Auszahlungen von rund 2,5 Mio. € verbunden. Für die Ermittlung der überschlägigen 

Kosten sind die Baukosten für die Übergangswohnheime Daruper Straße im Jahr 2017 und 

Westerhiege Darup im Jahr 2018 mit einer jährlichen 15-prozentigen Kostensteigerung 

hochgerechnet worden. Im Rahmen der Erweiterung der B+R Anlage am Bahnhof 

Appelhülsen, der Anpassung der vorhandenen Boxen an das neue Schließsystem sowie der 

enormen Materialpreissteigerungen am Markt ist davon auszugehen, dass sich der bislang 

veranschlagte Ansatz in Höhe von 105 T€ um 59 T€ auf 164 T€ erhöhen wird. Da es sich um 

eine Fördermaßnahme handelt, konnten in dem gestellten Förderantrag durch die Erhöhung 

der zuwendungsfähigen Kosten die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (siehe 

Teilposition 18 des Finanzplans) um 56 T€ erhöht werden.  

 

Teilposition 25 des Finanzplans „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ 

In der Ratssitzung am 22.02.2022 wurde der Errichtung einer Kindertageseinrichtung mit 

zunächst vier Gruppen und einer optionalen Erweiterung um weitere zwei Gruppen auf der 

Gemeindewiese zugestimmt. Für den Haushalt 2022 wurde noch von einer vier-gruppigen Kita 

ausgegangen. Seit der Ratssitzung konnte die Klärung für die Planung und den Bau einer 

sechs-gruppigen Kita herbeigeführt werden. Die im Haushalt 2022 veranschlagten 

Planungskosten in Höhe von 300 T€ erhöhen sich damit um 225 T€ auf 525 T€. Damit die Kita 

zum 01.08.2024 in Betrieb gehen kann, sind zunächst Planungsleistungen auszuschreiben, 

die einen Haushaltsansatz voraussetzen. Der aktuelle Jugendhilfeplan belegt, dass zusätzlich 

zu der Kita auf der Gemeindewiese weitere zwei-Kita-Gruppen zum 01.08.2023 als 

Zwischenlösung an der St. Martinus Grundschule notwendig sind. Vorstellbar ist eine 

temporäre Kita in Anlehnung an das Modell „Appelhülsen“ bis zur Fertigstellung der Kita auf 

der Gemeindewiese (Bau und Nutzung des Gebäudes zunächst als Kita, anschließende 

Nutzung des Gebäudes durch die Kinder in der Ganztagsbetreuung). Im Hinblick auf den 

Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab dem Jahr 2026/2027 wird ein Ausbau der OGS an 

dieser Schule erforderlich. Als Neuansatz werden im Nachtragshaushalt 1,7 Mio. € an 

Baukosten veranschlagt. Weitere Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen ergeben sich durch 

das Submissionsergebnis der Stiftsbrücke in Höhe von 200 T€ sowie durch 

Baukostensteigerungen der St. Sebastian Grundschule in Darup in Höhe von 600 T€.  
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Teilposition 33 des Finanzplans „Aufnahme von Krediten“ 

Zur Sicherstellung der Liquidität wird ein weiterer Kreditbedarf in Höhe von 4,2 Mio. € 

erforderlich. Damit erhöht sich die Kreditaufnahme von 3,8 Mio. € auf 8,0 Mio. €. Die 

Kreditaufnahme erfolgt für die Finanzierung der neuen Flüchtlingsunterkunft in Höhe von 2,5 

Mio. € sowie für den Bau der OGS-Kita an der St. Martinus Grundschule (1,7 Mio. €). Fraglich 

ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob die Kreditermächtigung auch tatsächlich zu 100 % genutzt wird. 

Das ist im Rahmen der künftigen Haushaltsbewirtschaftung zu entscheiden. Es ist darauf 

hinzuweisen, dass sich der derzeit zu verzeichnende Steuereinbruch auch in den kommenden 

Jahren fortsetzen könnte. Damit wäre die Liquidität der Gemeinde sehr schnell aufgezehrt. 

Eine nachträgliche Kreditaufnahme für bereits beschlossene Maßnahmen ist nicht möglich. 

Liquiditätskredite könnten unter diesen Umständen dann unumgänglich sein. 

 

Die Berechnung des Kreditbedarfs ist der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
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Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen

(Muster 7. Handreichung zu § 86 GO NRW)

1. Auszug aus dem Finanzplan:
Haushalt 2022

Nachtrag Erläuterung

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit 34.142.505
Auzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit -35.444.378
Überschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit -1.301.873

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.073.828
zzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0

zzgl. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 210.000
zzgl. Sonstige Investitionseinzahlungen 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.283.828

abzgl. Auszahlungen für den Ewerb von Grundstücken und Gebäuden -3.786.100
abzgl. Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.056.000
abzgl. Auszahlungen für den Ewerb von beweglichen Anlagevermögen -1.110.812
abzgl. Auszahlungen für den Ewerb von von Finanzanlagen -42.000
abzgl. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -100.000
abzgl. Sonstige Investitionsauszahlungen -30.848
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.125.760

Saldo aus Investitionstätigkeit -8.841.932

2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:

Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW
(bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)

Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a.
Überschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit
(soweit nicht für die Tilgung von Krediten) 0
Rückflüsse aus Darlehensgewährungen
(soweit nicht zur Tilgung von Krediten) 0

Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a.

bei Fehlbedarf aus laufenden Verwaltungstätigkeit: 
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
(wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung) 0
die zulässige Verwendung pauschaler investiver Zuwendungen für die 
laufende Verwaltungstätigkeit -243.000 Schulpauschale: 243.000 € konsumtiv

Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen sind:
Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage, wenn deren künftiger 
Verwendungszweck von konsumtiver Natur ist. Dafür benötigte 
Finanzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden. 42.000 Versorgungsfond

Ermittelter Kreditbedarf für die Gemeindeverwaltung -9.042.932

3. Ermittlung des Kreditgesamtbedarfs für Investitionen:
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind:
die Kreditgewährung an gemeindliche Betriebe 0
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind:
die Rückzahlung aus der Kreditgewährung an gemeindliche Betriebe 0
Ermittelter Kreditgesamtbedarf
(Übernahme als maximale Höhe der Kreditermächtigung) -9.042.932
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Die Veränderungen in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandspositionen des 

Gesamtergebnisplans sowie in den Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sind der 

folgenden Tabelle zu entnehmen: 
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Position
Haushalts-
plan 2022

Ansatz
in €

Veränderung
in €

1. Nachtrags-
haushaltsplan

2022
Ansatz

in €
zu Teilposition 01: Steuern u. ähnl. Abgaben 27.453.073 -1.742.000 25.711.073
davon:
Anpassung an die Gewerbesteuerentwicklung -1.900.000
aktuelle Prognose Ant. a. d. Einkommensteuer 126.000
aktuelle Prognose Ant. a. d. Umsatzsteuer 20.000
aktueller Bescheid Kompensationsleistungen 12.000

zu Teilposition 02: Zuwendungen u. allg. Umlagen 4.321.346 50.000 4.371.346
davon:
Förderung von Beratungsleistungen für den
Glasfaserausbau auf dem Baumberg 50.000

zu Teilposition 13: Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen 9.455.806 129.000 9.584.806
davon:
Optimierung Raumsituation St. Sebastian GS, Darup 26.000
Machbarkeitsstudie Astrid-Lindgren-Grundschule 28.000
Analyse Glasfaserausbau Baumberg 50.000
Erstellung Quartierskonzept f. energetische
Sanierungsmaßnahmen 25.000

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen 16.893.879 -427.000 16.466.879
davon:
allg. Kreisumlage - Anpassung Kreishaushalt 270.000
Jugendamtsumlage - Anpassung Kreishaushalt 4.000
Gewerbesteuerumlage - Anpassung Entwicklung
Gewerbesteuer 153.000

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.109.907 69.000 2.178.907
davon:
Erhöhung Sitzungsgelder f. die Rats- u. Ausschussarbeit 34.000
Miete Schulleitungscontainer u. Treppenturm St. Sebastian GS 35.000

zu Teilposition 23: Außerordentliche Erträge 787.000 750.000 1.537.000
davon:
NKF Covid Isolierungsgesetz 750.000

zu Teilpos. 18 Finanzplan: Zuwendungen f. Inv.-Maßnahmen 2.017.828 56.000 2.073.828
davon:
zusätzliche Förderung durch Erweiterung B+R Anlage 56.000

zu Teilpos. 24 Finanzplan: Auszahlungen Gebäude 1.227.100 2.559.000 3.786.100
davon:
Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft 2.500.000
Erweiterung der B+R Anlage Appelhülsen 59.000

zu Teilpos. 25 Finanzplan: Auszahlungen Baumaßnahmen 3.331.000 2.725.000 6.056.000
davon:
Neubau einer 2-Gruppen-Kita an der Martinus GS (OGS) 1.700.000
Baukostensteigerung St. Sebastian GS 600.000
Planungskosten Neubau Kita Gemeindewiese 225.000
Baukostensteigerung Brücke Stiftsplatz 200.000

zu Teilpos. 33 Finanzplan: Aufnahme von Krediten 3.800.000 4.200.000 8.000.000
 Flüchtlingsunterkun  (2,5 Mio. €); 2-Gruppen-Kita (1,7 Mio. €)
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Auf den folgenden Seiten werden die Gesamtpläne und die Pläne der betroffenen 
Produktbereiche 

 01 Innere Verwaltung 

 03 Schulträgeraufgaben 

 05 Soziale Leistungen 

 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

 11 Ver- und Entsorgung 

 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 

 14 Umweltschutz 

 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 

aufgeführt. 
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Gemeinde Nottuln 
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   ENTWURF 
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Gesamtergebnishaushalt 
 
Gemeinde Nottuln 
 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

01  Steuern und ähnliche Abgaben  23.929.227 25.128.944 25.711.073 28.947.817 30.458.499 31.725.726 

02  + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen  

4.707.942 4.287.020 4.371.346 3.535.810 3.478.604 3.337.797 

03  + Sonstige Transfererträge  941.310 440.682 21.200 21.200 21.200 21.200 

04  + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte  

3.341.690 3.536.677 3.493.641 3.439.464 3.409.786 3.298.460 

05  + Privatrechtliche 
Leistungsentgelte  

609.752 585.767 730.095 746.581 746.581 717.961 

06  + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen  

1.087.854 885.680 821.790 791.090 815.790 791.090 

07  + Sonstige ordentliche Erträge  1.429.078 873.550 874.500 874.500 874.500 874.500 

08  + Aktivierte Eigenleistung  167.514 0 180.000 29.000 93.000 37.000 

09  +/- Bestandsveränderungen  -2.699 0 0 0 0 0 

10  = Ordentliche Erträge  36.211.669 35.738.320 36.203.645 38.385.462 39.897.960 40.803.734 

11  - Personalaufwendungen  -5.969.637 -6.183.047 -6.370.123 -6.553.858 -6.628.240 -6.706.870 

12  - Versorgungsaufwendungen  -1.297.928 -745.672 -751.323 -762.758 -756.926 -755.420 

13  - Aufw. für Sach- und 
Dienstleistungen  

-9.119.454 -9.923.680 -9.584.806 -9.414.819 -9.363.701 -9.464.475 

14  - Bilanzielle Abschreibungen  -3.157.663 -3.142.820 -3.127.387 -3.038.575 -2.876.754 -2.656.584 

15  - Transferaufwendungen  -14.407.257 -16.168.601 -16.466.879 -17.193.572 -17.527.087 -17.845.274 

16  - Sonstige ordentliche 
Aufwendungen  

-2.127.823 -2.150.292 -2.178.907 -1.929.620 -1.877.919 -1.789.709 

17  = Ordentliche Aufwendungen  -36.079.761 -38.314.112 -38.479.425 -38.893.202 -39.030.627 -39.218.332 

18  = Ordentliches Ergebnis (Z. 
10+17) 

131.907 -2.575.792 -2.275.780 -507.740 867.333 1.585.402 
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Gesamtergebnishaushalt 
 
Gemeinde Nottuln 
 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

 

19  + Finanzerträge  178.030 198.270 170.000 170.000 170.000 170.000 

20  - Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen  

-645.863 -555.804 -535.732 -539.739 -501.718 -463.185 

21  = Finanzergebnis (Z. 19+20) -467.833 -357.534 -365.732 -369.739 -331.718 -293.185 

22  = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit 
(Z. 18+21) 

-335.926 -2.933.326 -2.641.512 -877.479 535.615 1.292.217 

23  + Außerordentliche Erträge  375.160 1.058.646 1.537.000 765.000 764.000 858.000 

24  - Außerordentliche 
Aufwendungen  

0 0 0 0 0 0 

25  = Außerordentliches Ergebnis 
(Z. 23+24) 

375.160 1.058.646 1.537.000 765.000 764.000 858.000 

26  = Jahresergebnis (Z. 22+25) 39.235 -1.874.680 -1.104.512 -112.479 1.299.615 2.150.217 

27  +. globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0 

28 = Jahresergebnis nach Abzug 
globaler Minderaufwand 
(Z.26+27) 

39.235 -1.874.680 -1.104.512 -112.479 1.299.615 2.150.217 
 

 
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 
 
30 Verrechnete Erträge bei 

Vermögensgegenständen  
0 0 0 0 0 0 

31 Verrechnete Erträge bei 
Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 0 

32 Verrechnete Aufwendungen bei 
Vermögensgegenständen  

-139.843 0 0 0 0 0 

33 Verrechnete Aufwendungen bei 
Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 0 

34 Verrechnungssaldo 
(Z. 29 bis 32)  

-139.843 0 0 0 0 0 
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Gesamtfinanzhaushalt  
 
Gemeinde Nottuln 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

01  Steuern und ähnliche Abgaben  23.968.513 25.128.944 25.711.073 28.947.817 30.458.499 31.725.726 

02  + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen  

3.260.374 3.164.132 3.065.146 2.392.889 2.404.964 2.275.318 

03  + Sonstige Transfereinzahlungen  760.668 440.682 21.200 21.200 21.200 21.200 

04  + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte  

2.635.041 2.781.926 2.763.701 2.740.701 2.740.701 2.740.701 

05  + Privatrechtliche 
Leistungsentgelte  

682.307 585.767 730.095 746.581 746.581 717.961 

06  + Kostenerstattungen, 
Kostenumlagen  

1.100.107 885.680 821.790 791.090 815.790 791.090 

07  + Sonstige Einzahlungen  830.071 833.550 859.500 859.500 859.500 859.500 

08  + Zinsen und sonstige 
Finanzeinzahlungen  

177.312 198.270 170.000 170.000 170.000 170.000 

09  = Einzahlungen aus lfd. Verw.-
tätigkeit  

33.414.392 34.018.951 34.142.505 36.669.778 38.217.235 39.301.496 

10  - Personalauszahlungen  -5.683.829 -5.964.717 -6.158.341 -6.329.161 -6.391.329 -6.454.104 

11  - Versorgungsauszahlungen  -782.963 -961.000 -981.000 -1.001.000 -1.007.000 -1.013.000 

12  - Auszahlg. Sach- und 
Dienstleistungen  

-8.304.494 -9.828.370 -9.509.806 -9.339.819 -9.288.701 -9.389.475 

13  - Zinsen und sonstige 
Finanzauszahlungen  

-648.746 -555.804 -535.732 -539.739 -501.718 -463.185 

14  - Transferauszahlungen  -14.145.738 -16.168.601 -16.466.879 -17.193.572 -17.527.087 -17.845.274 

15  - Sonstige Auszahlungen  -1.596.828 -1.862.763 -1.792.620 -1.557.977 -1.540.765 -1.464.416 

16  = Auszahlungen aus lfd. Verw.-
tätigkeit  

-31.162.599 -35.341.255 -35.444.378 -35.961.268 -36.256.600 -36.629.454 

17  = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 
9+16) 

2.251.794 -1.322.304 -1.301.873 708.510 1.960.635 2.672.042 

18  + Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen  

2.131.157 2.924.893 2.073.828 2.920.299 2.164.789 2.051.866 

19  + Einzahlg. aus Veräußerung v. 
Sachanlagen  

6.566 0 0 0 0 0 

20  + Einzahlg. aus Veräußerung v. 
Finanzanlagen  

250 0 0 0 0 0 

21  + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 
Entgelten  

110.242 0 210.000 128.000 0 0 

22  + sonstige 
Investitionseinzahlungen  

580.901 0 0 0 0 0 

23  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

2.829.116 2.924.893 2.283.828 3.048.299 2.164.789 2.051.866 

24  - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Ge
bäud.  

-1.113.239 -1.430.100 -3.786.100 -1.123.600 -1.125.100 -1.126.600 

25  - Auszahlg f. Baumaßnahmen  -2.349.785 -3.854.000 -6.056.000 -530.500 -1.619.000 -651.600 
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Gesamtfinanzhaushalt  
 
Gemeinde Nottuln 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

26  - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm.  

-500.751 -839.495 -1.110.812 -602.153 -404.453 -321.600 

27  - Auszahlg f.d. Erwerb v. 
Finanzanlagen  

-38.926 -41.000 -42.000 -43.000 -44.000 -45.000 

28  - Auszahlg v. aktivierbaren 
Zuwendungen  

-1.169.174 -880.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 

29  - Sonstige 
Investitionsauszahlungen  

-19.539 -21.450 -30.848 -29.700 -2.800 -35.200 

30  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

-5.191.414 -7.066.045 -11.125.760 -2.428.953 -3.295.353 -2.180.000 

31  = Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Z. 23+30) 

-2.362.297 -4.141.152 -8.841.932 619.346 -1.130.564 -128.134 

32  = Finanzmittelüberschuss / 
Fehlbetrag (Z. 17+31) 

-110.504 -5.463.456 -10.143.805 1.327.856 830.071 2.543.908 

33  + Aufnahme von Krediten für 
Investitionen  

2.375.000 4.300.000 8.000.000 0 0 0 

34  + Aufnahme v. Kred. zur 
Liquiditätssicherung  

173.483 0 0 0 0 0 

35  - Tilgung von Krediten für 
Investitionen  

-1.080.221 -1.408.255 -1.197.415 -1.352.377 -1.491.066 -1.503.492 

36  - Tilgung von Kred. zur 
Liquiditätssicherung  

-240.647 -240.647 -240.647 -240.647 -165.279 -53.174 

37  = Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit  

1.227.616 2.651.098 6.561.938 -1.593.024 -1.656.345 -1.556.666 

38  = Änd. des Finanzbestandes 
(Z. 32+37) 

1.117.112 -2.812.358 -3.581.867 -265.168 -826.274 987.242 

39  + Anfangsbestand an 
Finanzmitteln  

10.649.594 14.441.299 14.334.775 6.586.162 6.320.994 5.494.720 

40  +/- Bestand an fremden 
Finanzmitteln  

2.674.593 0 0 0 0 0 

41  = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40) 14.441.299 11.628.941 10.752.908 6.320.994 5.494.720 6.481.962 

 
Berechnung „Entwicklung liquide Finanzmittel“ (siehe nächste Seite) 
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Entwicklung liquide Finanzmittel

Nr. Bezeichnung Ergebnis
2020

Ansatz
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

38
 = Änd. des Finanzbestandes 
(Z. 32+37)

            1.117.112   -2.812.358 -3.581.867 -265.168 -826.274 987.242

39
 + Anfangsbestand an 
Finanzmitteln 

          10.649.594   14.441.299 14.334.775 6.586.162 6.320.994 5.494.720

40
 +/- Bestand an f remden 
Finanzmitteln 

            2.675.800   0 0 0 0 0

41 + Änderung Geldtransit -                  1.207   0 0 0 0 0

41  = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)           14.441.299         11.628.941       10.752.908         6.320.994         5.494.720         6.481.962   

14.334.775

-3.581.867

-7.990.669

771.144

400.000

4.300.000

-1.647.221
6.586.162

nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen von 2021
 in das Jahr 2022

Kreditermächtigung 1. Nachtragshaushalt 2020
(zahlungswirksam 2022)

Endbestand liquide Mittel zum 31.12. neu

Einzahlungen aus Förderungen für Maßnahmen 
aus Eüs

Istbestand liquide Mittel zum 01.01.2022

Kreditermächtigung Haushalt 2021

Instandhaltungsrückstellungen 2021

Änderung des Finanzbestandes lt. HH-Plan 
(Nr. 38)
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
 
Gemeinde Nottuln 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

02  + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen  

57.522 56.799 85.540 48.911 46.029 45.476 

03  + Sonstige Transfererträge              

04  + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte  

            

05  + Privatrechtliche 
Leistungsentgelte  

68.810 69.300 70.300 70.300 70.300 70.300 

06  + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen  

365.180 247.500 199.500 199.500 199.500 199.500 

07  + Sonstige ordentliche Erträge  393.429 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 

10  = Ordentliche Erträge  884.941 424.599 406.340 369.711 366.829 366.276 

11  - Personalaufwendungen  -2.934.963 -3.119.605 -3.167.286 -3.335.509 -3.378.347 -3.425.132 

12  - Versorgungsaufwendungen  -1.297.928 -745.672 -751.323 -762.758 -756.926 -755.420 

13  - Aufw. für Sach- und 
Dienstleistungen  

-481.319 -776.325 -857.225 -1.524.425 -1.528.905 -1.533.245 

14  - Bilanzielle Abschreibungen  -122.705 -104.764 -112.439 -102.044 -91.045 -73.859 

15  - Transferaufwendungen  -62.105 -63.440 -63.440 -63.440 -63.440 -63.440 

16  - Sonstige ordentliche 
Aufwendungen  

-710.961 -806.450 -865.730 -753.405 -755.120 -756.740 

17  = Ordentliche Aufwendungen  -5.609.981 -5.616.256 -5.817.443 -6.541.581 -6.573.783 -6.607.836 

18  = Ordentliches Ergebnis (Z. 
10+17) 

-4.725.040 -5.191.657 -5.411.103 -6.171.870 -6.206.954 -6.241.560 

20  - Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen  

-7.328 -7.330 -7.330 -7.330 -7.330 -7.330 

21  = Finanzergebnis (Z. 19+20) -7.328 -7.330 -7.330 -7.330 -7.330 -7.330 

22  = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit 
(Z. 18+21) 

-4.732.368 -5.198.987 -5.418.433 -6.179.200 -6.214.284 -6.248.890 

23  + Außerordentliche Erträge  232.955           

26  = Ergebnis vor 
Berücksichtigung der internen 
L.  

-4.499.413 -5.198.987 -5.418.433 -6.179.200 -6.214.284 -6.248.890 

27  + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen  

25.101 29.578 29.722 29.722 29.722 29.722 

28  - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen  

-8.088 -7.800 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 

29  = Teilergebnis (Z. 26+27-28) -4.482.399 -5.177.209 -5.396.811 -6.157.578 -6.192.662 -6.227.268 
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Erläuterungen 
 
 
zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
+ 34.000 € Erhöhung der Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussarbeit 

(Anpassung an die seit dem 01.01.2022 gültige Entschädigungsverordnung 
für die Ratsmitglieder und die sachkundigen Bürger:innen) 

 
 

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
 
Gemeinde Nottuln 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

17  = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit  -4.344.272 -5.115.820 -5.337.529 -6.097.712 -6.140.531 -6.183.421 

21  + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 
Entgelten  

60.868 0 0 0 0 0 

22  + sonstige 
Investitionseinzahlungen  

580.901 0 0 0 0 0 

23  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

641.769 0 0 0 0 0 

24  - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Ge
bäud.  

-669.552 -1.090.100 -1.061.600 -1.063.100 -1.064.600 -1.066.100 

26  - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm.  

-128.025 -101.350 -69.350 -81.850 -70.350 -105.350 

29  - Sonstige 
Investitionsauszahlungen  

-11.801 -21.450 -25.648 -29.700 -2.800 -35.200 

30  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

-809.378 -1.212.900 -1.156.598 -1.174.650 -1.137.750 -1.206.650 

31  = Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Z. 23+30) 

-167.609 -1.212.900 -1.156.598 -1.174.650 -1.137.750 -1.206.650 

32  = Finanzmittelüberschuss / 
Fehlbetrag (Z. 17+31) 

-4.511.881 -6.328.720 -6.494.127 -7.272.362 -7.278.281 -7.390.071 

37  = Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit  

0 0 0 0 0 0 

 
Erläuterungen 
 
Nachrichtlich: 
zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Erläuterungen siehe 

Teilergebnisplan) 
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
 
Gemeinde Nottuln 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

01  Steuern und ähnliche Abgaben              

02  + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen  

791.549 1.148.713 968.758 712.650 645.216 644.771 

03  + Sonstige Transfererträge              

04  + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte  

187.856 271.980 266.180 266.180 266.180 266.180 

05  + Privatrechtliche 
Leistungsentgelte  

2.770 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

06  + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen  

11.231 6.180 6.190 190 190 190 

07  + Sonstige ordentliche Erträge  27.114           

10  = Ordentliche Erträge  1.020.520 1.430.473 1.244.728 982.620 915.186 914.741 

11  - Personalaufwendungen  -548.432 -564.928 -622.454 -612.163 -617.635 -623.164 

12  - Versorgungsaufwendungen              

13  - Aufw. für Sach- und 
Dienstleistungen  

-1.155.326 -1.378.935 -1.170.830 -913.740 -940.190 -964.220 

14  - Bilanzielle Abschreibungen  -616.802 -573.001 -606.840 -556.181 -491.493 -475.780 

15  - Transferaufwendungen  -773.456 -809.834 -836.390 -833.390 -836.390 -833.390 

16  - Sonstige ordentliche 
Aufwendungen  

-202.214 -227.769 -273.752 -225.642 -236.832 -248.232 

17  = Ordentliche Aufwendungen  -3.296.230 -3.554.467 -3.510.266 -3.141.116 -3.122.540 -3.144.786 

18  = Ordentliches Ergebnis (Z. 
10+17) 

-2.275.710 -2.123.994 -2.265.538 -2.158.496 -2.207.354 -2.230.045 

22  = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit 
(Z. 18+21) 

-2.275.710 -2.123.994 -2.265.538 -2.158.496 -2.207.354 -2.230.045 

26  = Ergebnis vor 
Berücksichtigung der internen 
L.  

-2.275.710 -2.123.994 -2.265.538 -2.158.496 -2.207.354 -2.230.045 

29  = Teilergebnis (Z. 26+27-28) -2.275.710 -2.123.994 -2.265.538 -2.158.496 -2.207.354 -2.230.045 

 
Erläuterungen 
 
zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
+ 26.000 € bauliche Maßnahmen zur Optimierung der Raumsituation an der St. Sebastian 

Grundschule in Darup (Schaffung von zusätzlichen Unterrichtsräumen zum 
01.08.2022) 

 
+ 28.000 € Machbarkeitsstudie für das Gebäude der Astrid-Lindgren-Grundschule wegen 

des notwendigen zusätzlichen Raumbedarfs 
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zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
+ 35.000 € Miete für die Bereitstellung eines Schulleitungscontainers und eines 

Treppenturms an dem durch den Brand stark zerstörten Gebäudes der St. 
Sebastian Grundschule in Darup 

 

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
 
Gemeinde Nottuln 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

17  = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit  -1.861.050 -1.764.393 -2.052.471 -1.853.881 -1.931.875 -1.969.834 

18  + Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen  

331.663 1.212.031 196.199 1.211.170 495.660 382.737 

23  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

331.663 1.212.031 196.199 1.211.170 495.660 382.737 

25  - Auszahlg f. Baumaßnahmen  -81.059 -1.500.000 -1.256.000 0 0 0 

26  - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm.  

-136.721 -473.760 -249.732 -275.973 -184.773 -66.920 

28  - Auszahlg v. aktivierbaren 
Zuwendungen  

0 -615.000 0 0 0 0 

29  - Sonstige 
Investitionsauszahlungen  

-6.609 0 -600 0 0 0 

30  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

-224.389 -2.588.760 -1.506.332 -275.973 -184.773 -66.920 

31  = Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Z. 23+30) 

107.274 -1.376.729 -1.310.133 935.197 310.887 315.817 

32  = Finanzmittelüberschuss / 
Fehlbetrag (Z. 17+31) 

-1.753.776 -3.141.122 -3.362.604 -918.684 -1.620.988 -1.654.017 

37  = Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit  

0 0 0 0 0 0 

 
Erläuterungen 
 
zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (siehe oben) 
 
zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen 
 
+ 600.000 € Baukostensteigerung St. Sebastian Grundschule in Darup 
  (Wiederherstellung des Gebäudes nach dem Brand) 
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Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben 
 
Gemeinde Nottuln 
 

Bezeichnung 

Jahres- 
ergebnis 

2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Verpflich
tungs- 

Ermächti
gungen 

Finanz-
plan 
2023 

Finanz-
plan 
2024 

Finanz-
plan 
2025 

Investitionen > 25.000 €        
Glasfaseranschluss Schulen 0 -415.000 0 0 0 0 0 

 + Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen 

0 373.500 0 0 0 0 0 

 - Auszahlg v. aktivierbaren 
Zuwendungen 

0 -415.000 0 0 0 0 0 

BGA Gym. Belastungsausgleich 
G8/G9 

0 0 -56.462 0 -112.923 -112.923 0 

 + Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen 

0 0 56.462 0 112.923 112.923 0 

 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

0 0 -56.462 0 -112.923 -112.923 0 

Wiederherstellung Sebastian 
Grundschule nach Brand 

-81.059 -1.500.000 -1.256.000 0 0 0 0 

 + Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen 

0 387.000 0 0 715.510 0 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen -81.059 -1.500.000 -1.256.000 0 0 0 0 

ARAP: Sekundarschule Ersatzbau f. 
Internatsgebäude 

0 -100.000 0 0 0 0 0 

 - Auszahlg v. aktivierbaren 
Zuwendungen 

0 -100.000 0 0 0 0 0 

ARAP: Sekundarschule Erweiterung 
Verwaltungstrakt 

0 -100.000 0 0 0 0 0 

 - Auszahlg v. aktivierbaren 
Zuwendungen 

0 -100.000 0 0 0 0 0 

Technische Anlagen Astrid Lindgren -26.272 0 0 0 0 0 0 
 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

-26.272 0 0 0 0 0 0 

Investitionen < 25.000 €        
Betriebs- und Geschäftsausst. 
St.Martinus-Schule 

-16.783 -148.705 -71.250 0 -33.600 -36.200 -40.600 

 + Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen 

0 52.950 0 0 0 0 0 

 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

-16.783 -148.705 -71.250 0 -33.600 -36.200 -40.600 

Betriebs- und Geschäftsausst. 
Astrid-Lindgren-GS 

-16.272 -96.265 -40.860 0 -13.400 -17.900 -11.400 

 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

-16.153 -96.265 -40.860 0 -13.400 -17.900 -11.400 

 - Sonstige 
Investitionsauszahlungen 

-120 0 0 0 0 0 0 

Betriebs- und Geschäftsausst. 
Marien-Grundschule 

-9.014 -56.380 -31.190 0 -9.170 -4.650 -2.900 

 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

-9.014 -56.380 -31.190 0 -9.170 -4.650 -2.900 

Betriebs- und Geschäftsausst. 
Sebastian GS 

-15.374 -46.420 -18.470 0 -53.880 -10.100 -12.020 

 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

-15.374 -46.420 -18.470 0 -53.880 -10.100 -12.020 

Betriebs- und Geschäftsausst. 
Gymnasium 

-52.977 -125.990 -31.500 0 -53.000 -3.000 0 

 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

-52.977 -125.990 -31.500 0 -53.000 -3.000 0 

Software/Lizenzen Marien 
Grundschule 

-693 0 0 0 0 0 0 
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Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben 
 
Gemeinde Nottuln 
 

Bezeichnung 

Jahres- 
ergebnis 

2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Verpflich
tungs- 

Ermächti
gungen 

Finanz-
plan 
2023 

Finanz-
plan 
2024 

Finanz-
plan 
2025 

 - Sonstige 
Investitionsauszahlungen 

-693 0 0 0 0 0 0 

Software/Lizenzen St. Sebastian GS -768 0 0 0 0 0 0 
 - Sonstige 
Investitionsauszahlungen 

-768 0 0 0 0 0 0 

Software/Lizenzen Astrid-
L.Grundschule 

-753 0 -600 0 0 0 0 

 - Sonstige 
Investitionsauszahlungen 

-753 0 -600 0 0 0 0 

Software/Lizenzen St.Martinus-GS -1.117 0 0 0 0 0 0 
 - Sonstige 
Investitionsauszahlungen 

-1.117 0 0 0 0 0 0 

Software/Lizenzen Gymnasium -3.159 0 0 0 0 0 0 
 - Sonstige 
Investitionsauszahlungen 

-3.159 0 0 0 0 0 0 

Gesamtsumme -224.240 -2.588.760 -1.506.332 0 -275.973 -184.773 -66.920 
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen 
 
Gemeinde Nottuln 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

17  = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit  -968.904 -1.205.964 -1.025.773 -1.122.786 -1.136.084 -1.324.167 

23  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

0 0 0 0 0 0 

24  - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Ge
bäud.  

-13.547 0 -2.500.000 0 0 0 

26  - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm.  

-1.831 -13.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 

30  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

-15.379 -13.000 -2.508.500 -8.500 -8.500 -8.500 

31  = Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Z. 23+30) 

-15.379 -13.000 -2.508.500 -8.500 -8.500 -8.500 

32  = Finanzmittelüberschuss / 
Fehlbetrag (Z. 17+31) 

-984.283 -1.218.964 -3.534.273 -1.131.286 -1.144.584 -1.332.667 

37  = Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit  

0 0 0 0 0 0 

 
 
Erläuterungen 
 
 
zu Teilposition 24: Auszahlungen für Erwerb/Herstellung v. Grund. und Gebäuden 
 
+ 2.500.000 €  Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft 
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Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen 
 
Gemeinde Nottuln 
 

Bezeichnung 

Jahres- 
ergebnis 

2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Verpflich
tungs- 

Ermächti
gungen 

Finanz-
plan 
2023 

Finanz-
plan 
2024 

Finanz-
plan 
2025 

Investitionen > 25.000 €        
Unterkunft "Standort Darup" -13.290 0 0 0 0 0 0 

 - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä
ud. 

-13.290 0 0 0 0 0 0 

Bau einer neuen 
Flüchtlingsunterkunft 

0 0 -2.500.000 0 0 0 0 

 - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä
ud. 

0 0 -2.500.000 0 0 0 0 

Investitionen < 25.000 €        
Betriebs- und Geschäftsausst. 
Weseler Str. 21 

-189 -1.500 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 

 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

-189 -1.500 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 

Betriebs- und Geschäftsausst. 
Daruper Str. 

0 -5.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 

 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

0 -5.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 

BGA "ehemalige Grundschule 
Schapdetten" 

0 -1.000 -500 0 -500 -500 -500 

 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

0 -1.000 -500 0 -500 -500 -500 

Betriebs- und Geschäftsausst. 
Eckenhovener Weg 31 

0 -2.000 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 

 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

0 -2.000 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 

Betriebs- und Geschäftsausst. 
Eckenhovener Weg 33 

-588 -2.000 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 

 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

-588 -2.000 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 
"Alte Vikarie" 

0 -1.000 0 0 0 0 0 

 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

0 -1.000 0 0 0 0 0 

Betriebs- und Geschäftsausst. 
Westerhiege 15 

-1.054 -500 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 

 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 
Anlageverm. 

-1.054 -500 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 

Betriebsvorrichtungen Unterkunft 
Wohnpark Darup 

-257 0 0 0 0 0 0 

 - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä
ud. 

-257 0 0 0 0 0 0 

Gesamtsumme -15.379 -13.000 -2.508.500 0 -8.500 -8.500 -8.500 
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 
 
Gemeinde Nottuln 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

17  = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit  -1.285.439 -1.220.418 -1.252.226 -1.283.093 -1.315.334 -1.309.066 

23  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

0 0 0 0 0 0 

24  - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Ge
bäud.  

-374 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 

25  - Auszahlg f. Baumaßnahmen  0 0 -2.225.000 0 0 0 

30  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

-374 -50.000 -2.275.000 -50.000 -50.000 -50.000 

31  = Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Z. 23+30) 

-374 -50.000 -2.275.000 -50.000 -50.000 -50.000 

32  = Finanzmittelüberschuss / 
Fehlbetrag (Z. 17+31) 

-1.285.814 -1.270.418 -3.527.226 -1.333.093 -1.365.334 -1.359.066 

37  = Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit  

0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Erläuterungen 
 
 
zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen 
 
+ 1.700.000 €  Neubau einer 2-Gruppen-Kita an der St. Martinus Grundschule 
   (spätere Nutzung der Schule als OGS) 
+   225.000 €  Planungskosten für den Neubau einer Kita auf der Gemeindewiese 

 (siehe Beschlussvorlage 010/2022) 
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Investitionen Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 
 
Gemeinde Nottuln 
 

Bezeichnung 

Jahres- 
ergebnis 

2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Verpflich
tungs- 

Ermächti
gungen 

Finanz-
plan 
2023 

Finanz-
plan 
2024 

Finanz-
plan 
2025 

Investitionen > 25.000 €        
Neubau Kita Gemeindewiese 0 0 -525.000 0 0 0 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 0 -525.000 0 0 0 0 

Neubau Kita - OGS Martinusschule 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 
 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 

Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz -374 0 0 0 0 0 0 
 - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä
ud. 

-374 0 0 0 0 0 0 

Investitionen < 25.000 €        
Inv. auf bestehenden Spielplätzen 
(div. Pos.) 

0 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 

 - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä
ud. 

0 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 

Gesamtsumme -374 -50.000 -2.275.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
 
Gemeinde Nottuln 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

02  + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen  

2.265 2.264 52.264 2.265 2.264 2.265 

04  + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte  

1.468.171 1.487.041 1.487.601 1.487.601 1.487.601 1.487.601 

05  + Privatrechtliche 
Leistungsentgelte  

471.014 419.067 504.281 504.281 504.281 504.281 

06  + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen  

2.312           

07  + Sonstige ordentliche Erträge  391 50         

10  = Ordentliche Erträge  1.944.153 1.908.422 2.044.146 1.994.147 1.994.146 1.994.147 

11  - Personalaufwendungen  -60.680 -56.666 -50.453 -50.957 -51.467 -51.981 

13  - Aufw. für Sach- und 
Dienstleistungen  

-1.512.337 -1.536.100 -1.618.752 -1.569.502 -1.570.352 -1.571.102 

14  - Bilanzielle Abschreibungen  -204.572 -200.538 -200.524 -200.506 -200.507 -200.506 

15  - Transferaufwendungen              

16  - Sonstige ordentliche 
Aufwendungen  

-67.395 -47.189 -63.613 -66.722 -69.803 -72.918 

17  = Ordentliche Aufwendungen  -1.844.984 -1.840.493 -1.933.342 -1.887.687 -1.892.129 -1.896.507 

18  = Ordentliches Ergebnis (Z. 
10+17) 

99.169 67.929 110.804 106.460 102.017 97.640 

19  + Finanzerträge  9           

20  - Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen  

-85.978 -74.971 -64.127 -53.272 -42.406 -31.527 

21  = Finanzergebnis (Z. 19+20) -85.970 -74.971 -64.127 -53.272 -42.406 -31.527 

22  = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit 
(Z. 18+21) 

13.199 -7.042 46.677 53.188 59.611 66.113 

25  = Außerordentliches Ergebnis 
(Z. 23+24) 

            

26  = Ergebnis vor 
Berücksichtigung der internen 
L.  

13.199 -7.042 46.677 53.188 59.611 66.113 

27  + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen  

            

28  - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen  

-10.491 -10.503 -10.647 -10.647 -10.647 -10.647 

29  = Teilergebnis (Z. 26+27-28) 2.708 -17.545 36.030 42.541 48.964 55.466 
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Erläuterungen 
 
zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
+ 50.000 €  Förderung von Beratungsleistungen für den Glasfaserausbau auf dem 

Baumberg 
 
zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
+ 50.000 €  Beauftragung eines Beratungsunternehmens zwecks Analyse der Situation 

auf dem Baumberg 
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV 
 
Gemeinde Nottuln 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

17  = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit  -1.924.091 -2.425.244 -2.431.371 -2.393.087 -2.224.660 -2.261.161 

18  + Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen  

78.000 108.400 208.500 40.000 0 0 

19  + Einzahlg. aus Veräußerung v. 
Sachanlagen  

6.566 0 0 0 0 0 

21  + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 
Entgelten  

45.010 0 210.000 128.000 0 0 

23  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

129.576 108.400 418.500 168.000 0 0 

24  - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Ge
bäud.  

-66.076 -52.500 -174.500 -10.500 -10.500 -10.500 

25  - Auszahlg f. Baumaßnahmen  -546.341 -230.000 -2.575.000 -530.500 -1.619.000 -651.600 

28  - Auszahlg v. aktivierbaren 
Zuwendungen  

-649.264 -265.000 0 0 0 0 

30  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

-1.261.681 -547.500 -2.749.500 -541.000 -1.629.500 -662.100 

31  = Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Z. 23+30) 

-1.132.105 -439.100 -2.331.000 -373.000 -1.629.500 -662.100 

32  = Finanzmittelüberschuss / 
Fehlbetrag (Z. 17+31) 

-3.056.196 -2.864.344 -4.762.371 -2.766.087 -3.854.160 -2.923.261 

37  = Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit  

0 0 0 0 0 0 

 
Erläuterungen 
 
zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
 
+ 56.000 €  zusätzliche Förderung durch die Erweiterung der B+R Anlage am Bahnhof 

Appelhülsen 
 
zu Teilposition 24: Auszahlungen für Erwerb/Herstellung von Grund. und Gebäuden 
 
+ 59.000 €  Umsetzung der Erweiterung der B+R Anlage (Anpassung der vorhandenen 

Boxen an das neue Schließsystem sowie Materialpreissteigerungen) 
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zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen 
 
+200.000 € Neubau der Stiftsbrücke (Ergebnis der Ausschreibung gem. dem 

preisgünstigsten Angebot) 
 

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV 
 
Gemeinde Nottuln 
 

Bezeichnung 

Jahres- 
ergebnis 

2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Verpflich
tungs- 

Ermächti
gungen 

Finanz-
plan 
2023 

Finanz-
plan 
2024 

Finanz-
plan 
2025 

Investitionen > 25.000 €        
Brücke Stiftsplatz 0 0 -700.000 0 0 0 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 0 -700.000 0 0 0 0 

Ersatzbrücke Wellstraße 
Appelhülsen 

-11.800 -25.000 0 0 0 0 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen -11.800 -25.000 0 0 0 0 0 

Brücke Gieskingweg Appelhülsen 0 0 0 0 -50.000 -130.000 0 
 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 0 0 0 -50.000 -130.000 0 

Brücke Sportplatz Grün-Weiß 
Nottuln 

0 0 0 0 0 -50.000 -130.000 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -50.000 -130.000 

Brücke Bauernschaft Appelhülsen 0 -50.000 0 0 0 0 0 
 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 -50.000 0 0 0 0 0 

Brücke Ersatzneubau Durchlass 
Gladbeck 6 

0 -40.000 -20.000 0 0 0 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 -40.000 -20.000 0 0 0 0 

Ankauf von Flächen -492 0 0 0 0 0 0 
 + Einzahlg. aus Veräußerung v. 
Sachanlagen 

-138 0 0 0 0 0 0 

 - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä
ud. 

-492 0 0 0 0 0 0 

Parkplatz Bahnhof Appelhülsen 0 0 -164.000 0 0 0 0 
 + Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen 

0 0 141.500 0 0 0 0 

 - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä
ud. 

0 0 -164.000 0 0 0 0 

Erneuerung Parkplatz Hanhoff (von 
der Recke-Str.) 

-927 0 0 0 0 0 0 

 - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä
ud. 

-927 0 0 0 0 0 0 

Straßenbaukosten Hellersiedlung 
(Kücklingsweg AH) 

-17.447 0 0 0 -88.500 0 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen -17.447 0 0 0 -88.500 0 0 

Baugebiet Nottuln Nord -337.294 0 -1.182.000 0 0 0 0 
 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 
Entgelten 

44.410 0 0 0 0 0 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen -235.230 0 -1.182.000 0 0 0 0 
 - Auszahlg v. aktivierbaren 
Zuwendungen 

-102.064 0 0 0 0 0 0 

Baugebiet Darup (Sonnenstiege) 0 -15.000 0 0 0 0 0 
 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 -15.000 0 0 0 0 0 
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Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV 
 
Gemeinde Nottuln 
 

Bezeichnung 

Jahres- 
ergebnis 

2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Verpflich
tungs- 

Ermächti
gungen 

Finanz-
plan 
2023 

Finanz-
plan 
2024 

Finanz-
plan 
2025 

Umgestaltung Historischer Ortskern 
2. Bauabschnitt 

-55.092 0 0 0 0 0 0 

 + Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen 

78.000 79.000 67.000 0 40.000 0 0 

 - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä
ud. 

-54.634 0 0 0 0 0 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen -458 0 0 0 0 0 0 

Umgestaltung Historischer Ortskern 
2. u. 3. BA 

-14.062 0 0 0 0 -908.000 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen -14.062 0 0 0 0 -908.000 0 

Umgestaltung Historischer Ortsk. 
Bauabschnitt 4.1 

-5.998 -60.000 0 0 0 0 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen -5.998 -60.000 0 0 0 0 0 

Radweg K 11, zwischen B525 u. 
Schapdetten / ARAP 

0 -265.000 0 0 0 0 0 

 - Auszahlg v. aktivierbaren 
Zuwendungen 

0 -265.000 0 0 0 0 0 

Sanierung"Brulandstraße" 0 -20.000 -525.000 0 0 0 0 
 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 
Entgelten 

0 0 210.000 0 0 0 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 -20.000 -525.000 0 0 0 0 

Sanierung "Liebigstraße" 0 0 0 0 0 0 -270.000 
 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 -270.000 

Sanierung "Roibartstraße" 0 0 -53.000 0 -267.000 0 0 
 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 
Entgelten 

0 0 0 0 128.000 0 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 0 -53.000 0 -267.000 0 0 

neue Deckenschicht "Steverstraße" 0 0 0 0 -30.000 -142.000 0 
 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 0 0 0 -30.000 -142.000 0 

neue Deckenschicht "Südstraße" 0 0 0 0 -45.000 -222.000 0 
 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 0 0 0 -45.000 -222.000 0 

neue Deckenschicht 
"Weiningstraße" 

0 0 0 0 -30.000 -147.000 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 0 0 0 -30.000 -147.000 0 

Sanierung Straße Kastanienplatz 0 0 -75.000 0 0 0 0 
 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 0 -75.000 0 0 0 0 

Straßenbaukosten Appelhülsen 
Industriestraße 

-249.860 0 0 0 0 0 0 

 - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä
ud. 

-1.594 0 0 0 0 0 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen -248.266 0 0 0 0 0 0 

Sanierung Hagenstraße 0 0 0 0 0 0 -231.600 
 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 -231.600 

Ampelanlagen -3.480 0 0 0 0 0 0 
 - Auszahlg f. Baumaßnahmen -3.480 0 0 0 0 0 0 

Straßenbeleuchtung 0 -42.000 0 0 0 0 0 
 + Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen 

0 29.400 0 0 0 0 0 

 - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä
ud. 

0 -42.000 0 0 0 0 0 
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Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV 
 
Gemeinde Nottuln 
 

Bezeichnung 

Jahres- 
ergebnis 

2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Verpflich
tungs- 

Ermächti
gungen 

Finanz-
plan 
2023 

Finanz-
plan 
2024 

Finanz-
plan 
2025 

Investitionen < 25.000 €        
Bau/Anschaffung Buswartehallen -9.601 -10.500 -10.500 0 -10.500 -10.500 -10.500 

 - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä
ud. 

0 -10.500 -10.500 0 -10.500 -10.500 -10.500 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen -9.601 0 0 0 0 0 0 

Sonstige Straßenbaumaßnahmen 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 
 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 

Straßenbeleuchtung -8.429 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 
 - Auszahl.f. 
Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä
ud. 

-8.429 0 0 0 0 0 0 

 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 

Gesamtsumme -714.481 -547.500 -2.749.500 0 -541.000 -1.629.500 -662.100 
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz 
 
Gemeinde Nottuln 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

10  = Ordentliche Erträge              

11  - Personalaufwendungen  -11.116 -31.270 -109.187 -110.278 -111.382 -112.496 

13  - Aufw. für Sach- und 
Dienstleistungen  

-3.377 -19.550 -31.950 -13.115 -6.950 -6.950 

14  - Bilanzielle Abschreibungen  -41 -40 -16       

15  - Transferaufwendungen              

16  - Sonstige ordentliche 
Aufwendungen  

-882 -20.885 -35.900 -40.900 -35.900 -35.900 

17  = Ordentliche Aufwendungen  -15.416 -71.745 -177.053 -164.293 -154.232 -155.346 

18  = Ordentliches Ergebnis (Z. 
10+17) 

-15.416 -71.745 -177.053 -164.293 -154.232 -155.346 

21  = Finanzergebnis (Z. 19+20)             

22  = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit 
(Z. 18+21) 

-15.416 -71.745 -177.053 -164.293 -154.232 -155.346 

25  = Außerordentliches Ergebnis 
(Z. 23+24) 

            

26  = Ergebnis vor 
Berücksichtigung der internen 
L.  

-15.416 -71.745 -177.053 -164.293 -154.232 -155.346 

29  = Teilergebnis (Z. 26+27-28) -15.416 -71.745 -177.053 -164.293 -154.232 -155.346 

 
Erläuterungen 
 
zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
+ 25.000 €  Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes für energetische 

Sanierungsmaßnahmen (siehe Beschlussvorlage 003/2022) 
  

235



 
1. Nachtragshaushaltsplan 2022 

 
 

 
 

- 42 - 
 

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz 
 
Nottuln 
 
Nr
. 

Bezeichnung Ergebnis 
2020 

Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

17  = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit  -12.339 -71.705 -177.037 -164.293 -154.232 -155.346 

23  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

0 0 0 0 0 0 

30  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

0 0 0 0 0 0 

31  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(Z. 23+30) 

0 0 0 0 0 0 

32  = Finanzmittelüberschuss / 
Fehlbetrag (Z. 17+31) 

-12.339 -71.705 -177.037 -164.293 -154.232 -155.346 

37  = Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit  

0 0 0 0 0 0 

 
 
Erläuterungen 
 
Nachrichtlich: 
zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Erläuterungen siehe 

Teilergebnisplan) 
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine 
Finanzwirtschaft 
 
Gemeinde Nottuln 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

01  Steuern und ähnliche Abgaben  23.929.227 25.128.944 25.711.073 28.947.817 30.458.499 31.725.726 

02  + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen  

2.209.125 1.092.658 1.311.558 1.283.419 1.327.376 1.375.353 

03  + Sonstige Transfererträge  898.409 419.482         

04  + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte  

85 100         

07  + Sonstige ordentliche Erträge  810.006 812.500 801.500 801.500 801.500 801.500 

08  + Aktivierte Eigenleistung      180.000 29.000 93.000 37.000 

09  +/- Bestandsveränderungen              

10  = Ordentliche Erträge  27.846.851 27.453.684 28.004.131 31.061.736 32.680.375 33.939.579 

13  - Aufw. für Sach- und 
Dienstleistungen  

  -200         

14  - Bilanzielle Abschreibungen    -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 

15  - Transferaufwendungen  -11.592.934 -13.124.149 -13.464.818 -14.192.509 -14.494.284 -14.785.869 

16  - Sonstige ordentliche 
Aufwendungen  

-234.904           

17  = Ordentliche Aufwendungen  -11.827.838 -13.204.349 -13.544.818 -14.272.509 -14.574.284 -14.865.869 

18  = Ordentliches Ergebnis (Z. 
10+17) 

16.019.014 14.249.335 14.459.313 16.789.227 18.106.091 19.073.710 

19  + Finanzerträge  178.021 198.270 170.000 170.000 170.000 170.000 

20  - Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen  

-552.557 -473.503 -464.275 -479.137 -451.982 -424.328 

21  = Finanzergebnis (Z. 19+20) -374.536 -275.233 -294.275 -309.137 -281.982 -254.328 

22  = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit 
(Z. 18+21) 

15.644.478 13.974.102 14.165.038 16.480.090 17.824.109 18.819.382 

23  + Außerordentliche Erträge  142.205 1.058.646 1.537.000 765.000 764.000 858.000 

24  - Außerordentliche 
Aufwendungen  

            

25  = Außerordentliches Ergebnis 
(Z. 23+24) 

142.205 1.058.646 1.537.000 765.000 764.000 858.000 

26  = Ergebnis vor 
Berücksichtigung der internen 
L.  

15.786.683 15.032.748 15.702.038 17.245.090 18.588.109 19.677.382 

27  + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen  

17.548 17.700 17.600 17.600 17.600 17.600 

29  = Teilergebnis (Z. 26+27-28) 15.804.231 15.050.448 15.719.638 17.262.690 18.605.709 19.694.982 
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Erläuterungen 
 
zu Teilposition 01: Steuern und ähnliche Abgaben 
 
-1.900.000 €  Gewerbesteuermindereinnahmen 
   (Anpassung der Gewerbesteuer an die aktuelle Entwicklung) 
 
  +126.000 €  Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
   (aktuelle Prognose) 
 
    +20.000 €  Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
   (aktuelle Prognose) 
 
    +12.000 €   Anpassung an den aktuellen Bescheid 
 
 
zu Teilposition 15: Transferaufwendungen 
 
   -270.000 €  Kreisumlage allgemein  

(Reduzierung - Anpassung an den Haushaltsbeschluss des Kreises 
Coesfeld) 

 
       -4.000 €   Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 

(Reduzierung - Anpassung an den Haushaltsbeschluss des Kreises 
Coesfeld) 

 
    -153.000 € Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die aktuelle Entwicklung der 

Gewerbesteuer 
 
 
zu Teilposition 23: Außerordentliche Erträge 
 
  +750.000 €   Erhöhung der Erträge aus dem coronabedingten Schaden – nicht 

zahlungswirksam 
  (Bilanzierungshilfe gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) 
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine 
Finanzwirtschaft 
 
Gemeinde Nottuln 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

17  = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit 15.971.850 14.031.802 14.067.638 16.533.690 17.813.709 18.864.982 

18  + Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen  

1.395.130 1.480.761 1.542.656 1.542.656 1.542.656 1.542.656 

20  + Einzahlg. aus Veräußerung v. 
Finanzanlagen  

250 0 0 0 0 0 

23  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

1.395.380 1.480.761 1.542.656 1.542.656 1.542.656 1.542.656 

27  - Auszahlg f.d. Erwerb v. 
Finanzanlagen  

-38.926 -41.000 -42.000 -43.000 -44.000 -45.000 

29  - Sonstige 
Investitionsauszahlungen  

-1.000 0 0 0 0 0 

30  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

-39.926 -41.000 -42.000 -43.000 -44.000 -45.000 

31  = Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Z. 23+30) 

1.355.454 1.439.761 1.500.656 1.499.656 1.498.656 1.497.656 

32  = Finanzmittelüberschuss / 
Fehlbetrag (Z. 17+31) 

17.327.304 15.471.563 15.568.294 18.033.346 19.312.365 20.362.638 

33  + Aufnahme von Krediten für 
Investitionen  

2.375.000 4.300.000 8.000.000 0 0 0 

34  + Aufnahme v. Kred. zur 
Liquiditätssicherung  

173.483 0 0 0 0 0 

35  - Tilgung von Krediten für 
Investitionen  

-845.693 -1.173.460 -962.345 -1.117.025 -1.255.414 -1.267.523 

36  - Tilgung von Kred. zur 
Liquiditätssicherung  

-240.647 -240.647 -240.647 -240.647 -165.279 -53.174 

37  = Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit  

1.462.143 2.885.893 6.797.008 -1.357.672 -1.420.693 -1.320.697 

 
 
Erläuterungen 
 
Nachrichtlich: 
zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Erläuterungen siehe 

Teilergebnisplan) 
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Bestand
Eröffnungs-

bilanz*

Bestand
Vorvorjahr

(31.12.)

Bestand
Vorjahr 
(31.12.)

Bestand
Vorjahr 
(31.12.)

Bestand
Vorjahr 
(31.12.)

Planwert 
Haushalts-

jahr 
(31.12.)

Planwert 
Haushalts-

jahr 
(31.12.)

Planwert 
Haushalts-

jahr + 1
(31.12.)

Planwert 
Haushalts-

jahr + 2
(31.12.)

Planwert 
Haushalts-

jahr + 3
(31.12.)

2005 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Allgemeine 
Rücklage

52.899.202 44.600.381 44.888.332 44.662.659 44.743.680 44.782.915 43.606.887 42.502.375 42.389.896 43.689.511

Zuführung/Entnahme Allg.
Rücklage durch Abgänge 
des Anlagevermögens

-265.710 -376.958 0 0 0 0 0 0 0

= Allg. Rücklage neu 44.334.671 44.511.374 44.662.659 44.743.680 44.782.915 43.606.887 42.502.375 42.389.896 43.689.511

Sonder-
rücklagen

1.392.056 715.769 162.108 1.208 0 0 0 0 0 0

Ausgleichs-
rücklage

5.915.204 1.473.727 0 698.652 698.652 698.652 0 0 0 0

Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag **

-1.862.367 698.652 220.729 39.235 -1.874.680 -1.104.512 -112.479 1.299.615 2.150.217

Summe 
Eigenkapital

60.206.462 44.661.800 45.372.134 45.583.248 45.481.567 43.606.887 42.502.375 42.389.896 43.689.511 45.839.728

Allgemeine Rücklage und 
Sonderrücklage

54.291.258 45.050.440 44.673.482 44.663.867 44.743.680 44.782.915 43.606.887 42.502.375 42.389.896 43.689.511

nachrichtlich:

2.237.184 2.239.146 2.180.344 2.125.119 2.119.495

Entnahme im HH-Jahr in % 0,00% 0,00% 0,00% -4,19% -2,47% -0,26% 0,00% 0,00%

,

*   einschließlich Korrektur aus dem Jahresabschluss 2008
** Zuführung der Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2019 u. 2020 in die allgemeine Rücklage, da in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren
   aufgrund entstandener Fehlbeträge die allgemeine Rücklage reduziert wurde (§ 96 GO).

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach 
§ 41 Abs. 3 Nr. 1 

GO NRW

Max. Entnahme gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO 
NRW (5 % der allg. Rücklage zum 31.12. 
des Vorjahres):
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Kennzahlen 
 
 
 
Durch die Veränderungen im Nachtragshaushalt ergeben sich andere 
Kennzahlenwerte. In der folgenden Tabelle werden deshalb die aktuellen Werte 
dargestellt: 
 
 
 

Kennzahl* Haushaltsplan 
2022 

1. Nachtrags- 
Haushaltplan 

 2022 
Personalintensität 16,46 16,55 
Sach- und Dienstleistungsintensität 24,43 24,91 
Transferaufwandsquote 43,64 42,79 
Steuerquote 72,44 71,02 
Zuwendungsquote 11,40 12,07 
Zinslastquote 1,38 1,39 

 
* den Kennzahlen sind die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde 
gelegt 
 
 
  
 
 
 

241



 
 

... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Haushaltskonsolidierung 
 

Beschlussvorschlag: 

Entgegen dem Konsolidierungsbeschluss vom 15.06.2021 wird der Eckpunkt „Maximale 

Kreditaufnahme“ wie folgt modifiziert: 

Der festgelegte Maximalbetrag für Kreditaufnahmen kann für zwingend notwendige und 

pflichtige Aufgaben durch Haushaltsbeschlüsse überschritten werden, wenn gleichzeitig die 

kommunalen Hebesätze so erhöht werden, dass die zusätzlichen Zins- und Tilgungsbeträge 

dadurch finanziert werden können.   

 
 
 
 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 07.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Block 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 097/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
Datum: 
27.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  8.2Ö  8.2
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Sachverhalt: 
Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsentwurfes 2022 wurde am 
30.11.2021 im HFA vereinbart, dass das Themenfeld „Verschuldung, Kreditaufnahme, 
Tilgung, Zinsen“ vor der Sommerpause 2022 erneut diskutiert werden soll. 
 
Im Rahmen eines ad-hoc Finanzberichtes (zum Stichtag 31.03.2022) hat Unterzeichnerin 
bereits in der HFA-Sitzung am 26.04.2022 auf die sich abzeichnende erhebliche 
Verschlechterung des Jahresergebnisses 2022 hingewiesen. Die Gewerbesteuer ließ zum 
30.04.2022 einen Ertragseinbruch von 1,9 Mio. € erkennen. Aber auch die extreme 
Nachfrage nach Kita-Plätzen und die damit einhergehende notwendige Zwischenlösung zum 
01.08.2023 wurde im Ausschuss besprochen. Einhellig wurde der Neubau einer „OGS-Kita“ 
an der St. Martinus Grundschule befürwortet (Bau und Nutzung eines Gebäudes für zwei 
Kita-Gruppen bis zur Fertigstellung der neuen Kita auf der Gemeindewiese und 
anschließende Nutzung des Gebäudes durch die Kinder in der Ganztagsbetreuung der St. 
Martinus Grundschule.). Hierfür ist ein Nachtragshaushalt notwendig! Die Einbringung erfolgt 
am 21.06.2022, die Beschlussfassung ist für den 27.09.2022 vorgesehen.  
 
Unter Berücksichtigung des anstehenden Nachtragshaushaltes wird zunächst ein Blick auf 
den vorläufigen Jahresabschluss 2021 geworfen sowie eine Prognose für die 
Liquiditätsentwicklung angestellt:  
 
 
 

1. „Kassensturz“  
 

1.1 Jahresabschluss 2021 – vorläufig 
 

Der Jahresabschluss 2021 ist aufgestellt und wird Anfang Juni durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüft. Die Vorstellung des geprüften Jahresabschlusses erfolgt nach den Sommerferien im 
Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
Zur Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinde Nottuln ist auch der Jahresabschluss 
von Bedeutung. Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2021 beläuft sich auf – 1,87 Mio. 
€. Das vorläufige Jahresergebnis liegt bei einem Jahresüberschuss von 1,47 Mio. €, weist 
demnach eine Verbesserung von 3,34 Mio. € aus. Allein 2 Mio. € Ergebnisbesserung ergeben 
sich durch höhere Steuereinnahmen: rd. 1,5 Mio. € bei der Gewerbesteuer und rd. 0,5 Mio. € 
beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Zudem ist der sog. fortgeschriebene Ansatz 
für 2021 um 502 T€ verbessert auszuweisen, da zwei ursprünglich konsumtiv geplante 
Instandhaltungsmaßnahmen durch Ausweitungen der Baumaßnahmen als investive 
Maßnahmen gebucht werden konnten (195 T€ Sanierung DRK/ DLRG Gebäude sowie 307 T€ 
Sanierung Turnhalle Niederstockumer Weg). Die weiteren Veränderungen liegen 
insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den 
Transferaufwendungen. Eine detaillierte Analyse erfolgt nun im Rahmen der Erstellung des 
Anhangs und des Jahresberichtes, auch im Hinblick, ob sich daraus Konsolidierungsansätze 
für den Haushaltsplan 2023 ergeben.   
 
Der äußerst positive Jahresabschluss wird eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage 
ermöglichen, so dass dann rd. 2,1 Mio. € für den Ausgleich negativer Jahresergebnisse zur 
Verfügung stehen. 
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1.2 Liquide Mittel 
 

 

Entwicklung liquide Mittel I   
Stand: 

25.05.2022 

     

Bezeichnung Stand Wert 

    € 

Liquide Mittel 01.01.2022 14.334.775  

Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen 2021/2022 -7.990.669  

Einzahlung aus Förderungen f. Maßnahmen aus EÜ 2021/2022 771.144  

Kreditermächtigung (zahlungswirksam 2022)  HH 2020 400.000  

Kreditermächtigung HH 2021 4.300.000  

Instandhaltungsrückstellungen (vorl. JA 2021) 2021 -1.647.221  

Änderung des Finanzbestandes lt. HH-Plan (Nr. 38) 2022 -1.090.867  

Veränderung aus geplantem Nachtrag:   
  

"OGS-Kita", 2-gruppig (Grobkostenschätzung) 2022 -1.700.000  

Erhöhung Planungskosten 6-Gruppen-Kita, üpl. 2022 -225.000  

Neubau Flüchtlingsunterkunft (Grobkostenschätzg.) 2022 -2.500.000  

Baukostensteigerung St. Sebastian Grundschule 2022 -600.000  

Baukostensteigerung Stiftsbrücke, üpl. 2022 -200.000  

weitere Positionen (insbes. Gewerbesteuer) 2022 -1.475.000  

Zwischensumme Nachtrag (Stand 25.05.2022)   -6.700.000  

Ohne Anpassung Kreditermächtigung 2022 0  

Summe freie verfügbare Mittel   2.377.162  

 
 
Grds. könnte aus der Aufstellung die Schlussfolgerung gezogen werden, auf eine weitere 
Kreditermächtigung im Nachtragshaushalt zu verzichten. Der Blick auf die 
Finanzplanungsjahre 2023 ff sollte aber zur Vorsicht mahnen. Der derzeit zu verzeichnende 
Steuereinbruch wird auch in die kommenden Jahre nachwirken, so dass die Liquidität der 
Gemeinde sehr schnell aufgezehrt werden könnte. Eine nachträgliche Kreditaufnahme für 
Investitionsmaßnahmen ist nicht möglich, so dass dann nur Liquiditätskredite aufgenommen 
werden könnten. 
 
Grds. kann sich das Kreditvolumen um die zusätzlichen investiven Finanzmittel erhöhen: 
 
Entwicklung liquide Mittel II 
 

Mit Anpassung – maximale - Kreditermächtigung 
(Gesamtvolumen: 9,3 Mio. €; Stand: 24.05.2022) 

2022 5.500.000  

Summe freie verfügbare Mittel   7.877.162  

 
In welcher Höhe tatsächlich aber eine Kreditermächtigung mit dem Nachtragshaushalt 
beschlossen und ob diese Ermächtigung dann auch tatsächlich zu 100 % genutzt wird, kann 
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im Rahmen der Nachtragshaushaltsberatungen bzw. im Rahmen der 
Haushaltsbewirtschaftung entschieden werden. 
 
Der zweite Blick wird auf die erstellte erweiterte Finanzplanung bis zum Jahr 2032 gelenkt: 
 
 

2. Erweiterte Finanzplanung 
 
Die als Anlage beigefügte erweiterte Finanzplanung beinhaltet in der Spalte 2022 sowohl die 
Haushaltplanung 2022, die Nachtragshaushaltspositionen 2022 (Stand: 25.05.2022) als auch 
die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021. Eine Anpassung der mittelfristigen 
Finanzplanung 2023 ff ist für den Bereich „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ nicht erfolgt 
(entsprechen folglich der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2022).  
 
 

2.1  Investitionen 
Die in den kommenden Jahren anstehenden und bekannten investiven Projekte sind in der 
Spalte „Pos.“, unter den Zeilen 24 – 28 dargestellt. Die aufgelisteten großen Maßnahmen 
sind den Pflichtaufgaben der Gemeinde Nottuln zuzuordnen: 
 

• Bau von Kindertagesstätten 
• Sanierung und (Teil-)Neubau von Schulen 
• Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 

2026/2027 im Primarbereich 
• Sanierung und Bau von Feuerwehrgerätehäusern  

 
Aber auch der Ankauf von Grundstücken für Bau- und Gewerbegebiete sowie deren 
Erschließung (bislang noch nicht mit Platzhaltern versehen) werden zunächst vorfinanziert 
werden müssen, um mittel- und langfristig zusätzliche Einnahmen zu erzielen.  
Das vorliegende Straßen- und Wegekonzept weist zudem für die Folgejahre 
Sanierungsbedarf aus. Ein Zurückstellen solcher Maßnahmen führt dauerhaft zu einer 
Überalterung des Anlagevermögens.  
Die beiden vorgenannten Punkte stehen exemplarisch für die weiteren bekannten und 
notwendigen Investitionsvorhaben in den kommenden Jahren.  
 
 

2.2  Zins- und Tilgungsverpflichtungen 
In Zeile 33 wird die Gesamtsumme der Kreditermächtigungen mit 14 Mio. € ausgewiesen 
(400 T€ aus dem HH 2020, die zum Jahresanfang bereits aufgenommen wurden; 4,3 Mio. € 
aus dem HH 2021; 3,8 Mio. € aus dem HH 2022 sowie weitere 5,5 Mio.€ über den 
Nachtragshaushalt 2022).  
 
Am Ende der Tabelle „Erweiterte Finanzplanung“ sind in der Zeile 39 die Auswirkungen der 
zusätzlichen maximalen Kreditaufnahmen zu erkennen. Die Tilgungsleistungen würden 
demnach dann im Jahr 2028 mit 2,56 Mio. € ihren Höchststand erreichen. In dieser Höhe 
müsste dann ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) bestehen, um 
die Tilgung zu bedienen. Die erweiterte Finanzplanung weist für die Jahre 2023 ff jeweils 
einen positiven und ständig steigenden Überschuss aus. Diese Zahlen sind aber nicht 
belastbar, da eine Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung an die derzeitigen 
Entwicklungen wie z.B. Steuermindereinnahmen, zusätzliche Belastungen bei den Energie- 
und Baukosten, noch nicht erfolgt sind (derzeit nicht seriös eingeschätzt werden können). 
Darin liegt ein hohes zusätzliches Finanzierungsrisiko. 
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2.3  Nachtragshaushalt 

Die Zusammenstellung für den Nachtragshaushalt weist zum Zeitpunkt der 
Vorlagenerstellung eine Verschlechterung des Jahresergebnisses für 2022 um 685 T€ auf -
1,1 Mio. € aus. Das ursprünglich beschlossene Konsolidierungsziel für 2022 – max. -1,35 Mio. 
€ Fehlbetrag – kann damit noch eingehalten werden.  
 
Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Situation dramatisch 
verschlechtert und das Erreichen der Konsolidierungsziele für die kommenden Jahre 
erschwert und eine Erhöhung der Hebesätze zur Deckung der kommunalen Ausgaben, in 
Betracht gezogen werden muss.  
 
Die dargestellte Situation stellt die Realisierbarkeit des gefassten Konsolidierungsbeschlusses 
in Frage: 
 
 

3. Konsolidierungsbeschluss 
 
Im HFA - als Entscheider über Ratsangelegenheiten aufgrund der pandemiebedingten 
Kompetenzübertragung gem. § 60 GO NRW vom 18.01.2021 - am 15.06.2021 wurden 
Eckpunkte für die Haushaltsplanung 2022 beschlossen (VL 091/2021). U.a. wurde die Höhe 
der maximalen Neuverschuldung mit 5 Mio. € für die Haushaltsjahre 2022 – 2026 festgelegt.  
 
Die vorangestellten Ausführungen unter 1. und 2. machen deutlich, dass dieses beschlossene 
Konsolidierungsziel, wenn die Pflichtaufgaben umfänglich – auch wenn erheblich 
„abgespeckt“ auf das dringend und zwingend Notwendige beschränkt – umgesetzt werden 
sollen, nicht erfüllt werden kann.  Allein durch die anstehenden zusätzlichen pflichtigen 
Investitionen – Neubau einer OGS-Kita sowie einer weiteren Flüchtlingsunterkunft – wird die 
maximale Neuverschuldung weit überschritten.  
 
Als weiteres Ziel wurde beschlossen, den 2021 bestehenden Jahresfehlbetrag in Höhe von 
1,9 Mio. € jährlich um 550 T€ zu reduzieren, um im Jahr 2026 einen Jahresüberschuss von 
850 T€ zu erzielen. Gleichzeitig sollte der Cash-Flow bis zum Jahr 2026 einen positiven Wert 
von 1,4 Mio. € ausweisen, um damit die hochgerechnete Tilgungslast (Basis: max. 5 Mio. € 
zusätzliche Darlehenssumme bis 2026) finanzieren zu können (vgl. Anlage 1 aus VL 
091/2021). Diese Ziele im Rahmen der Haushaltsaufstellung und -beratung für das Jahr 2023 
einzuhalten, wird Verwaltung und Politik vor gewaltige Herausforderungen stellen. Erschwert 
dürfte die Situation zudem werden durch den Wegfall der Möglichkeit der NKF-CIG 
Isolierung, dem bevorstehenden Zinsanstieg für aufzunehmende Darlehen und der fraglichen 
steuerlichen Entwicklung nicht zuletzt bedingt durch den Ukrainekrieg.   
 
Das Konsolidierungsziel einer beschränkten Kreditaufnahme ist aufgrund der pflichtigen 
Aufgabenstellungen wie Bereitstellung von Kindertagesplätzen, Klassen- und 
Ganztagsbetreuungsräumen sowie Feuerwehrgerätehäusern nicht einzuhalten. Als 
Steuerungsmöglichkeiten, die zusätzlichen Kreditermächtigungen möglichst gering zu halten, 
stehen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung: 
 

• Realisierung der Maßnahmen mit einem möglichst geringen Budget 
 

• Streckung der Maßnahmen auf einem möglichst langen Zeitraum 
 

• Priorisierung der Maßnahmen nach zwingend notwendigen und unabweisbaren 
Dingen 
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• Darlehensaufnahmen mit maximaler Laufzeit/ angepasst an die jeweilige 

Nutzungsdauer 
 

• Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuer in Höhe der 
zusätzlichen Zins- und Tilgungslasten 

 
 
Beispiel: 
Eine zusätzliche Kreditaufnahme von rd. 10 Mio. € verursacht bei einer 30jährigen Laufzeit 
eines Tilgungsdarlehens mit einem angenommenen Zinssatz von 2% eine zusätzliche 
Belastung von rd. 580 T€.  
Dem gegenübergestellt werden könnte eine Anhebung des Hebesatzes bei der 
Gewerbesteuer von 10 Prozentpunkten (von 430 auf 440%) sowie eine Anhebung des 
Hebesatzes bei der Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte (von 590 auf 640%). Die daraus zu 
erzielenden Mehrerträge von rd. 195 T€ bzw. 362 T€, insgesamt 557 T€, könnten dann die 
zusätzliche Schuldendienstbelastung für die zwingend notwendigen Investitionen in Kitas, 
Schulen und Feuerwehr decken.  
 
Eine entsprechende Modifizierung des Konsolidierungsbeschlusses wird verwaltungsseitig 
vorgeschlagen.  
 
 
 
 
 

Anlagen: 

Erweiterte Finanzplanung, Stand 25.05.2022 

 
 
 
Verfasst:  
gez. Block, Doris   
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Erweiterte Finanzrechnung
Pos. Name Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032

€ € € € € € € € € € €
1  Steuern und ähnliche Abgaben 25.711.073 28.947.817 30.458.499 31.725.726 32.360.241 33.007.445 33.667.594 34.340.946 35.027.765 35.728.320 36.442.887
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.015.146 2.392.889 2.404.964 2.275.318 2.320.824 2.367.241 2.414.586 2.462.877 2.512.135 2.562.378 2.613.625
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 21.200 21.200 21.200 21.200 21.624 22.056 22.498 22.948 23.407 23.875 24.352
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.763.701 2.740.701 2.740.701 2.740.701 2.795.515 2.851.425 2.908.454 2.966.623 3.025.955 3.086.474 3.148.204
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 730.095 746.581 746.581 717.961 732.320 746.967 761.906 777.144 792.687 808.541 824.712
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 821.790 791.090 815.790 791.090 806.912 823.050 839.511 856.301 873.427 890.896 908.714
7 + Sonstige Einzahlungen 859.500 859.500 859.500 859.500 876.690 894.224 912.108 930.350 948.957 967.937 987.295
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 170.000 170.000 170.000 170.000 173.400 176.868 180.405 184.013 187.694 191.448 195.277
9 = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit (Steigerungsrate ab dem Jahr 2026 -> +2%) 34.092.505 36.669.778 38.217.235 39.301.496 40.087.526 40.889.276 41.707.062 42.541.203 43.392.027 44.259.868 45.145.065

10 - Personalauszahlungen 6.158.341 6.329.161 6.391.329 6.454.104 6.518.645 6.583.831 6.649.670 6.716.167 6.783.328 6.851.161 6.919.673
11 - Versorgungsauszahlungen 981.000 1.001.000 1.007.000 1.013.000 1.023.130 1.033.361 1.043.695 1.054.132 1.064.673 1.075.320 1.086.073
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen 9.180.806 9.339.819 9.288.701 9.389.475 9.483.370 9.578.203 9.673.985 9.770.725 9.868.433 9.967.117 10.066.788
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen inkl. Verlustübernahme verb. UN 535.732 539.739 501.718 463.185 467.817 472.495 477.220 481.992 486.812 491.680 496.597
14 - Transferauszahlungen 16.466.879 17.193.572 17.527.087 17.845.274 18.023.727 18.203.964 18.386.004 18.569.864 18.755.562 18.943.118 19.132.549
15 - Sonstige Auszahlungen 1.800.320 1.557.977 1.540.765 1.464.416 1.479.060 1.493.851 1.508.789 1.523.877 1.539.116 1.554.507 1.570.052
16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit (Steigerungsrate ab dem Jahr 2026 -> +1%) 35.123.078 35.961.268 36.256.600 36.629.454 36.995.749 37.365.706 37.739.363 38.116.757 38.497.924 38.882.904 39.271.733

17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit -1.030.573 708.510 1.960.635 2.672.042 3.091.777 3.523.570 3.967.699 4.424.446 4.894.103 5.376.964 5.873.333

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.073.828 2.920.299 2.164.789 2.051.866 449.210 449.210 449.210 449.210 449.210 449.210 449.210
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KAG-Beiträge Brulandstraße (Annahme 40%) 210.000
KAG-Beiträge Roibartstraße (Annahme 40%) 128.000

22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.283.828 3.048.299 2.164.789 2.051.866 449.210 449.210 449.210 449.210 449.210 449.210 449.210

24 - 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (2022 inkl. Ermächtigungsübertragungen)
782201 Platzhalter Ausweisung neues Gewerbegebiet Erweiterung Industriepark / Beisenbusch 0 0 0 0 500.000
782201 GRD100017 Ankauf von Flächen 1.686.005 1.000.000 1.000.000 1.000.000
782201 KD300001 Anschaffung von Spielgeräten 60.023 50.000 50.000 50.000
782201 SP100004 Kunstrasenplatz Darup 823.707 0 0 0
782201 Platzhalter Förderung Kunstrasenplatz Borussia Darup 0 -500.000 0 0
782201 36001 Liegenschaften (Rentenansprüche u. Tilgungen aus Kauf Grundstücke) 49.400 50.900 52.400 53.900 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
782201 Platzhalter Baugebietsausweisung Schapdetten - Laerbrockweg 0 0 0 500.000
782301 Platzhalter Rathausgebäude Planung/Sanierung/Teilneubau Rathaus Nottuln 0 0 0 0
782311 P100001 Erweiterung B+R um 2 neue Boxen 164.000 0 0 10.500
782323 Platzhalter Brücken Straßen (Baukosten) 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
782323 BR1254102 Brücke Stiftsplatz (Planungskosten) 745.996 0 0 0
782323 BR1254104 Brücke Gieskingweg Appelhülsen 0 50.000 130.000 0
782323 BR1254105 Brücke Sportplatz Grün-Weiß Nottuln 0 0 50.000 130.000
782323 BR1254106 Bauwerk Bauernschaft Appelhülsen 50.000 0 0 0
782323 BR1254107 Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6 60.000 0 0 0
783101 BV424108 Zaunanlage "Alter Kunstrasenplatz Nottuln" 65.000 0 0 0
783101 SP100002 Pickelballfeld Appelhülsen 152.657 0 0 0
783101 STR100010 Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH) 0 88.500 0 0
783101 STR100012 Baugebiet Nottuln Nord 1.182.000 0 0 0
783101 STR100026 Sanierung"Brulandstraße" 20.000 0 0 0
783101 STR300003 Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße 397.827 0 0 0
783101 Platzhalter KAG-Beiträge Appelhülsen Industriestraße 0 -561.000 0 0
783101 Platzhalter Investive Maßnahmen aus Straßenerhaltungskonzept 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
783101 Platzhalter KAG-Beiträge investive Maßnahmen aus Straßenerhaltungsk. (Annahme 40%) 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
783102 GEB126102 Sanierung FW-Haus Darup (Fördermaßnahme) 225.072 0 0 0
783102 GEB126108 Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen 1.702.247 0 0 0
783102 Platzhalter Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen - Vermarktung altes Grundstück 0 0 0 0 -500.000
783102 GEB126109 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nottuln 50.000 0 0 0
783102 Platzhalter Feuerwehrgerätehaus Nottuln - Baukosten Neubau 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
783102 Platzhalter Feuerwehrgerätehaus Schapdetten - Sanierung 0 0 0 250.000
783102 GEB211109 Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand 2.941.642 0 0 0
783102 GEB217100 Baukosten Rupert-Neudeck-Gymnasium 105.978 0 0 0
783102 Platzhalter Neue pädagogische Architektur - Umsetzung 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
783102 GEB365104 Neubau Kita Gemeindewiese - Planungskosten 525.000 0 0 0
783102 Platzhalter Neubau Kita Gemeindewiese - Baukosten 0 2.507.000 0 0
783102 GEB365106 Neubau Kita OGS Martinusschule 1.700.000 0 0 0
783102 GEB424112 umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup 314.000 0 0 0
783102 GEB424113 Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg 575.852 0 0 0
783102 GEB573106 Sanierung DRK/DLRG-Gebäude 178.654 0 0 0
783102 Platzhalter Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft 2.500.000 0 0 0
783103 STR100023 Umgestaltung Historischer Ortskern 2. u. 3. BA 0 0 908.000 0
783103 STR100026 Sanierung Brulandstraße 525.000 0 0 0
783103 STR100027 Sanierung "Liebigstraße" 0 0 0 270.000
783103 Platzhalter Baukosten Liebigstraße (keine KAG-Beiträge) 0 0 0 0 1.530.000
783103 STR100028 Planung Roibartstraße 53.000 267.000 0 0
783103 STR100030 neue Deckenschicht "Steverstraße" 0 30.000 142.000 0
783103 STR100031 neue Deckenschicht "Südstraße" 0 45.000 222.000 0
783103 STR100032 neue Deckenschicht "Weiningstraße" 0 30.000 147.000 0
783103 STR100034 Sanierung Straße Kastanienplatz 75.000 0 0 0
783103 STR900003 Sanierung Hagenstraße 0 0 0 231.600
783103 Platzhalter Planungs u. Baukosten Siemensstraße 0 0 0 0 1.040.000
783103 Platzhalter KAG-Beiträge Siemensstraße (Annahme 40%) 0 0 0 0 -416.000
783103 Platzhalter Hochwasserschutz Planung HH 2019 Schapdetten (alte Invest-Nr. HW700001) 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000
783103 Platzhalter Hochwasserschutz Ortslage Nottuln 0 0 700.000 0
783103 Platzhalter Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie (80%) 0 0 0 0 -560.000
783103 Platzhalter Liquiditätsabfluss aus Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen (konsumtiv) 0 0 0 0 335.550 335.550 335.550 335.550 335.550 335.550 335.550
782341 KFZ126106 Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen (MTF) 591.000 0 0 0
782341 KFZ126107 Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen 0 95.000 0 0
782341 KFZ126110 Rüstwagen RW2 Nottuln 163.632 0 0 0
782341 Platzhalter HLF 20 Nottuln 0 0 0 350.000
782341 Platzhalter Mannschaftstransportfahrzeug Nottuln (MTF) 0 0 0 0 90.000
782341 Platzhalter Kommandoeinsatzwagen Nottuln (KdoW) 0 0 0 0 50.000
782502 BGA111115 Betriebs- und Geschäftsausst. EDV 78.475 50.500 39.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
782502 BGA211101 Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS 48.541 900 5.400 900
782502 BGA217100 Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium 95.515 50.000 0 0
782601 BGA217101 BGA Gym. Belastungsausgleich G8/G9 56.462 112.923 112.923 0
781001 ARAP36101 Zuschuss Kita "Abenteuerland" 64.876 0 0 0
781001 ARAP36102 Zuschuss DRK-Kita Weltentdecker/Henry Dunant 63.778 0 0 0
781001 GEB216101 ARAP: Sekundarschule Ersatzbau f. Internatsgebäude 100.000 0 0 0
781001 GEB216102 ARAP: Sekundarschule Erweiterung Verwaltungstrakt 100.000 0 0 0
781001 Platzhalter Ersatzbau f. Internatsgebäude (Liebfrauenschule) 0 0 250.000 0 2.000.000 250.000
781001 Platzhalter Erweiterung Verwaltungstrakt (Liebfrauenschule) 0 1.500.000 250.000 1.000.000
781001 STR100025 Radweg K 11, zwischen B525 u. Schapdetten / ARAP 148.700 0 0 0
781001 Platzhalter Zuschuss Kreis COE - Radweg K12 - Ausbau Fahrbahn einschl. Radweg 0 0 0 900.000
781001 Platzhalter Zuschuss Kreis COE - Radweg K13 - Darup/Dülmen 0 0 0 0 360.000
781001 Platzhalter Zuschuss Kreis COE - Radweg K13 - Darup/Billerbeck 0 0 0 0 155.000
781001 36007 Natur- und Landschaftspflege - Erwerb Ökopunkte 100.000 100.000 100.000 0

 Investitionen Gruppe 24 - 28 kleiner 50.000 € bzw. ohne Priorisierung 758.542 378.530 333.830 322.900 237.650 217.650 217.650 217.650 217.650 217.650 217.650
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30.848 29.700 2.800 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (insgesamt) 19.328.429 5.374.953 5.495.353 7.180.000 2.798.400 6.597.400 1.263.400 2.263.400 1.263.400 2.263.400 1.313.400

Wert lt. Haushaltsplanung(Pos. 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) 2.428.953 3.295.353 2.180.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -17.044.601 -2.326.654 -3.330.564 -5.128.134 -2.349.190 -6.148.190 -814.190 -1.814.190 -814.190 -1.814.190 -864.190

32 = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag -18.075.174 -1.618.144 -1.369.929 -2.456.092 742.587 -2.624.620 3.153.509 2.610.256 4.079.913 3.562.774 5.009.143

33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 + Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Kreditermächtigung 2022) 1.197.415 1.352.377 1.491.066 1.503.492 1.471.826 1.484.338 1.497.265 1.385.139 1.095.033 831.346 829.803
36 - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung 240.647 240.647 165.279 53.174 53.174 53.174 53.174 53.174 53.174 26.587 0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 12.561.938 -1.593.024 -1.656.345 -1.556.666 -1.525.000 -1.537.512 -1.550.439 -1.438.313 -1.148.207 -857.933 -829.803

38 = Änderung des Finanzbestandes -5.513.236 -3.211.168 -3.026.274 -4.012.758 -782.412 -4.162.131 1.603.070 1.171.944 2.931.706 2.704.841 4.179.339
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (31.12. des Vorjahres) 14.334.775 8.610.304 7.012.910 6.436.741 6.410.430 6.725.920 7.150.044 7.983.300 9.310.572 11.377.290 14.144.037

- Tilgung von Krediten für Investitionen (Neue Projekte - KE 2021 / Nachtrag 2022) -120.833 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Neue Projekte - KE 2021 / Nachtrag 2022) -90.401 -248.792 -240.292 -231.792 -223.292 -214.792 -206.292 -197.792 -189.292 -180.792 -172.292
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen (Neue Projekte) 0 2.326.654 3.330.564 5.128.134 2.349.190 6.148.190 814.190 1.814.190 814.190 1.814.190 864.190
- Tilgung von Krediten für Investitionen (Neue Projekte) 0 -77.555 -188.574 -359.512 -437.818 -642.758 -669.897 -730.370 -757.510 -817.983 -846.789
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Neue Projekte) 0 -46.533 -111.593 -210.384 -250.178 -364.385 -367.814 -390.700 -392.376 -413.510 -414.434

40 +/- Bestand an fremden Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 = Liquide Mittel 8.610.304 7.012.910 6.436.741 6.410.430 6.725.920 7.150.044 7.983.300 9.310.572 11.377.290 14.144.037 17.414.051

Gesamttilgung 2.010.579 2.184.919 2.256.178 2.302.818 2.520.269 2.560.337 2.508.683 2.245.717 2.015.916 2.016.593
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Tagesordnungspunkt: 
Glasfaserausbau auf dem Baumberg 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung stellt einen Antrag auf Beratungsförderung. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Ein Betrag von 50.000 € für Beratungsleistungen wird komplett gefördert. Im Haushalt 2022 
ist noch kein Ansatz hierfür gebildet worden. 
 

Klimatische Auswirkungen: 

keine 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 07.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 087/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
15 Wirtschaft und Tourismus 
Datum: 
24.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  8.3Ö  8.3
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Vorlage Nr. 087/2022 

 

  
 

Sachverhalt: 
Die Nottulner Außenbereiche haben im Jahr 2018 den Verein „Glasfaser Außenbereich 
Nottuln e.V.“ gegründet, um sich selbst mit Glasfaser zu versorgen. Dazu wurden 
sogenannte Polygone gegründet, in denen jeweils eine Nachfragebündelung stattgefunden 
hat. Jedes Polygon verfügte über ein Baukonto, auf welches die Teilnehmenden einen 
Baukostenzuschuss eingezahlt haben. Der Eigenanteil betrug pro Teilnehmenden im Schnitt 
rund 1.500 €. Die Leerrohre für das Glasfasernetz wurden in Eigenleistung, mithilfe von 
Bauunternehmern, verlegt. Das Glasfasernetz wurde anschließend von der Firma Muenet 
hergestellt. Seit 2020 ist damit ein Großteil des Nottulner Außenbereichs mit Glasfaser 
versorgt. 
 
Lediglich der Bereich Baumberg ist bis heute unterversorgt. Dort ist der Ausbau aufgrund der 
geologischen Gegebenheiten sehr teuer, weswegen eine Verlegung in Eigenleistung damals 
nicht infrage kam. Üblicherweise sind Außenbereiche für Telekommunikationsunternehmen 
nicht rentabel, da hohe Investitionskosten nur wenige Anschlüsse entgegenstehen. Ein 
eigenwirtschaftlicher Ausbau durch diese Unternehmen hat daher bislang nicht 
stattgefunden. 
 
Der Bereich könnte daher für das Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau („graue 
Flecken“) infrage kommen. Über Fördermittel des Bundes und eine Ko-Finanzierung des 
Landes käme eine Förderquote von 90 % zustande. Die restlichen 10 % hat die Gemeinde zu 
tragen. Zur technischen und juristischen Vorbereitung eines Förderantrags mitsamt des 
anschließenden Vergabeverfahrens kann ein zusätzlicher Antrag auf Beratungsförderung 
gestellt werden. Dieser deckt die Begleitung durch ein zertifiziertes Beratungsunternehmen 
bis zu einem Betrag von 50.000 € ohne Eigenanteil der Gemeinde ab und ist unabhängig von 
einem anschließenden Antrag auf Breitbandausbau. 
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, zunächst einen Antrag auf Beratungsförderung zu stellen. 
Bei einem positiven Förderbescheid würde dann mit einem Beratungsunternehmen die 
Situation auf dem Baumberg analysiert. Hierzu gehört u.a. ein Markterkundungsverfahren, 
welches bei einem Antrag aus dem Bundesförderprogramm ohnehin vorgelegt werden muss. 
Ein entsprechender Ansatz von 50.000 € muss im Haushalt 2022 noch gebildet werden, 
wenn der Antrag noch in diesem Jahr gestellt werden soll.  
 
Vor einem Förderantrag zum Ausbau werden die Ergebnisse und der voraussichtliche 
Eigenanteil nochmals im Rat präsentiert. 
 
 
 
 
 
Verfasst: 
gez. Driever, Christian   
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Tagesordnungspunkt: 
Weitere Förderung für den Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V. 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Es wird beschlossen, bis zu einem Betrag von 78.000 € der Übernahme von 

modifizierten Ausfallbürgschaften für Kreditaufnahmen des Tierschutzvereins Coesfeld-
Dülmen und Umgebung für den Neubau des Tierheims in Coesfeld bis zu einer Summe 
von 658.000 € zuzustimmen. 

2. Eine Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Gemeinde Nottuln erfolgt nur, wenn 
die anderen Kommunen Coesfeld, Dülmen, Billerbeck, Rosendahl und Havixbeck sich 
bei der Absicherung der Darlehensaufnahmen des TSV mit den in dieser Vorlage 
aufgeführten anteiligen Beträgen durch modifizierte Ausfallbürgschaften beteiligen. 

 
 
 

 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Bei Inanspruchnahme der Bürgschaft/en Erhöhung der bestehenden Verbindlichkeiten 
(Hinweis: voraussichtliche Erhöhung der Fundtierpauschale ab 01.01.2023 und damit 
Erhöhung des Aufwandes im Produktbereich Sicherheit und Ordnung) 
 
 

 

 

Klimatische Auswirkungen: 
 
keine 

 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 095/2022/1 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
02 Sicherheit und Ordnung 
Datum: 
03.06.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  8.4Ö  8.4
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Vorlage Nr. 095/2022/1 

... 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 07.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Block 
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Vorlage Nr. 095/2022/1 

... 

 

Sachverhalt: 
 
Am 14.12.2021 hatte der Rat der Gemeinde Nottuln (Vorlage 124/2021) auf Anregung des 
Tierschutzvereins Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V. (TSV) beschlossen, für den Neubau 
des Tierheims in Coesfeld einen Investitionskostenzuschuss von 15.000 € 2022 
haushaltsmäßig bereitzustellen. Ähnliche Beschlüsse erfolgten in den Nachbarkommunen 
Coesfeld, Dülmen, Billerbeck, Rosendahl, Havixbeck und Reken, so dass insgesamt 135.000 
€ an Zuschüssen beschlossen wurden. Der vorgenannte Zuweisungsbetrag wurde zum 
Tierheimbau zur Aufrechterhaltung der folgenden Dienstleistung beantragt: „Aufnahme von 
Tieren von Bürgern, die sich in Notsituationen (chronische Erkrankung, Beißvorfall, Umzug 
ins Seniorenheim usw.) befinden. Wegen des Dereliktionsverbotes ermöglicht der TSV mit 
der neuen Einrichtung Tierheim die einzige Möglichkeit, legal das Eigentum an Tieren 
aufzugeben, wenn diese nicht verantwortungsvoll privat untergebracht werden können.“ 
 

Darüber hinaus hatte der TSV im Februar bei den vorgenannten Kommunen (siehe auch 
Schreiben vom 09.02.2022) um eine weitere Unterstützung in Form von modifizierten 
Ausfallbürgschaften für Darlehensaufnahmen zur Finanzierung des Tierheimneubaus in 
Coesfeld gebeten. Aufgrund verschiedener veränderter Rahmenbedingungen 
(Grundstücksproblematik zum Anfang des Projekts, Corona-Krise, Einstellung bisherige KfW-
Förderung, Preissteigerungen durch Ukraine-Krise, kurze Bewilligungszeiträume der 
bewilligten Fördermittel)  ist der TSV in die derzeitige Situation geraten, dass der Bau des 
Tierheims bereits läuft, die Finanzierung aber nicht mehr gesichert ist. 
 
 
Voraussetzungen einer Bürgschaftsübernahme 
a) Nach § 87 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist eine 
Bürgschaftsübernahme nur im Rahmen der Aufgaben der Gemeinde möglich. Eine Gemeinde 
hat bei einem gefundenen Tier (im Gegensatz zu herrenlosen Tieren) die Verpflichtung, ein 
abgeliefertes Tier aufzubewahren bzw. für die Unterbringung des Tieres bei einem 
Tierschutzverein die Unterbringungskosten zu tragen. Diese Verpflichtung entspringt aus der 
Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB). Insoweit würde eine 
Bürgschaftsübernahme im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung der Gemeinde Nottuln 
erfolgen. Zwischen der Gemeinde Nottuln und dem TSV besteht ein Vertrag zur 
Unterbringung von Fundtieren gegen Zahlung einer Fundtierpauschale. Ohne 
Nutzungsmöglichkeit des Tierheims müsste die Kommune eigene Einrichtungen vorhalten. 
 
b) Eine Bürgschaftsübernahme setzt des Weiteren voraus, dass eine Inanspruchnahme aus 
der Bürgschaft mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht erfolgt. Insoweit wurde ermittelt 
unter welchen wirtschaftlichen Bedingungen eine Bürgschaft gewährt werden kann. 
 
In mehreren Gesprächen mit dem TSV wurde anhand der vom TSV bereitgestellten 
Unterlagen die als Anlage beigefügte „Finanzielle Darstellung des Projekts Tierheimbau“ 
einschließlich einer Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt. Herauszustellen ist, dass bei einem 
Investitionsvolumen von rd. 2 Mio. € der Verein ein Eigenkapital von knapp 1. Mio. € 
nachweisen kann. Der Restbetrag wird durch Fördermittel oder Darlehen finanziert. 
 
Die Kommunen Dülmen, Coesfeld, Nottuln, Billerbeck, Rosendahl, Havixbeck haben sich 
verwaltungsseitig mehrfach abgestimmt und schlagen nach eingehender Prüfung des 
Projekts und der Situation die Übernahme von modifizierten Ausfallbürgschaften in der 
nachfolgend für die einzelnen Kommunen aufgeführten Höhe vor; dafür ist Voraussetzung, 
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dass die Räte aller beteiligten Kommunen die Übernahme der Ausfallbürgschaften 
beschließen: 
 
Stadt Dülmen:   237.000 € 
Stadt Coesfeld:   184.000 € 
Gemeinde Nottuln:   78.000 € 
Stadt Billerbeck:    53.000 € 
Gemeinde Rosendahl:   53.000 € 
Gemeinde Havixbeck:   53.000 € 
 
Die vorgenannten Beträge stellen nur den obersten Rahmen da. Der TSV wird mit 
Blick auf eingehende Zahlungen die Darlehensaufnahmen nach dem 
Liquiditätsabfluss vornehmen. So kann es sein, dass aufgrund einer erwarteten 
Erbschaftszahlung ein geringerer Darlehensbedarf entsteht. 
 
Die Gemeinde Reken, die sich an der Zuschussbereitstellung (s.o.) beteiligt hatte, übernimmt 
keine anteilige Ausfallbürgschaft, beteiligt sich aber an den - aus dem Projekt und 
insbesondere aus den Darlehensaufnahmen - resultierenden künftig höher ausfallenden 
Fundtierpauschalen. Die Gemeinde Reken hat dies u. a. damit begründet, dass sie sich 
bereits beim Bau des Tierheims in Ahaus (Kreis Borken) engagiert hat und das Tierheim in 
Coesfeld nachrangig genutzt werde. 
 
 
Zum Risiko der Inanspruchnahme: 
Die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme aus den Bürgschaften wird als gering 
eingestuft, weil der Schuldendienst für die zugrunde liegenden Darlehen letztlich durch eine 
erhöhte Fundtierpauschale der Kommunen oder andere Ausgleichsleistungen der Kommunen 
getragen werden soll. 
 
Zudem sollen die Ausfallbürgschaften durch eine Sicherungshypothek im Grundbuch für das 
Tierheimgrundstück abgesichert werden. Dies hat für die Kommunen durchaus einen Wert, 
da sie ja ohne Tierheim gehalten wären, selber Einrichtungen für Fundtiere zu schaffen. 
 
 
Dringlichkeit der Angelegenheit  
Aufgrund verschiedener veränderter Rahmenbedingungen (Grundstücksproblematik zum 
Anfang des Projekts, Corona-Krise, Einstellung bisherige KfW-Förderung, Preissteigerungen 
durch Ukraine-Krise, kurze Bewilligungszeiträume der bewilligten Fördermittel)  ist der TSV in 
die derzeitige Situation geraten, dass der Bau des Tierheims bereits läuft, die Finanzierung 
aber nicht gesichert ist. 
 
Zur Sicherung der Finanzierung ist eine Aufnahme von Darlehen erforderlich, die nur mit der 
Übernahme von Ausfallbürgschaften seitens der Kommunen möglich ist. Nach Aussagen des 
Vereins ist damit zu rechnen, dass es ohne Möglichkeit von Darlehensaufnahmen im Sommer 
voraussichtlich zu einem Baustopp kommen wird. 
 
 
 
 
Erläuterungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt den Kapitaldienst in Höhe der Zinsen und 
eine Abschreibung des Gebäudes für das laufende Ergebnis. Die Abschreibungsbeträge 
stehen liquiditätsmäßig für die Tilgung zur Verfügung. Der erforderliche Finanzierungbetrag 
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für den Kapitaldienst von rd. 53.000 € resultiert aus einer noch vorzunehmenden Erhöhung 
der von den Kommunen zu zahlenden Fundtierpauschale, der so bemessen ist, dass die 
Deckung der Aufwendungen, die ein Mindestmaß darstellen, gewährleistet ist. Die hierfür 
erforderliche Änderung der zwischen dem TSV und den Kommunen bestehenden 
Fundtierverträge soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn das Bauprojekt und die 
Darlehensaufnahmen abgeschlossen sind und die hieraus erwachsenden Kosten exakt 
ermittelt werden können; dies kann frühestens im 4. Quartal dieses Jahres erfolgen und 
würde dann zu einer Erhöhung der Fundtierpauschalen zum 01.01.2023 führen;. sofern 
betriebswirtschaftlich geboten, könnte gegebenenfalls im Einvernehmen der beteiligten 
Kommunen statt der Änderung der Fundtierverträge auch eine andere Form der 
Ausgleichsleistung gewählt werden. 
 
Nach den vorliegenden Einnahmeüberschussrechnungen, hat der Verein in den letzten 
Jahren sowohl mit positiven wie auch negativen Ergebnissen abgeschlossen. Daher wurden 
bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung keine allgemeinen freien lfd. Vereinserträge 
berücksichtigt. 
 
Es hat sich gezeigt, dass noch viele Unwägbarkeiten, z.B. hinsichtlich der Höhe der 
Baukosten und einer möglichen Verbesserung bei der Finanzierung, insbesondere durch noch 
zeitnah erwartete Bargelderbschaften, bestehen. Auch sind die Zinssätze für die Darlehen 
nicht fix. Zusätzliche Erträge werden auch bei einer erhöhten Pauschale für Pensionstiere 
gesehen. Diese sind vom Verein neben der Fundtierpauschale neu zu kalkulieren. 
 
Mit dem Verein wurde abgestimmt, dass zukünftig eine Haushaltsplanung mit einer 
dreijährigen Prognose erstellt wird. Ziel ist es, die erforderliche Erhöhung der 
Fundtierpauschale wieder abzusenken. 
 
Der Verein wird den Kommunen jährlich die Vermögensübersichten und die 
Einnahme/Ausgabenüberschuss-Rechnungen mit einer Erklärung der 
Steuerberaterin, dass außerplanmäßig erhaltene Zuwendungen zur Tilgung der 
bestehenden Darlehen eingesetzt wurden, vorlegen. Zudem ist jährlich die 
Kalkulation der Fundtierpauschale zu prüfen und ggfls. anzupassen. 
 
 
EU-Beihilferecht 
Es ist eine 100ige modifizierte Ausfallbürgschaft ohne Erhebung einer Bürgschaftsprovision 
angedacht. Das Ergebnis der dazu beauftragten EU-beihilferechtlichen Prüfung durch eine 
Rechtsanwaltsgesellschaft liegt mittlerweile vor. Eine EU-beihilferechtliche Relevanz ist nicht 
gegeben, so dass die Zuwendungen und Begünstigungen durch die Übernahme von 
Ausfallbürgschaften nicht dem Beihilfenverbot des Art. 107 Abs. 1 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) unterliegen. 
 
Auf eine Bürgschaftsprovision wird - wie in vergleichbaren Fällen - verzichtet. 
 
 
Kommunalaufsicht 
Gem. § 87 Abs. 2 GO NRW sind Entscheidungen der Gemeinde zur Übernahme von 
Ausfallbürgschaften unverzüglich, spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen 
Übernahme, anzuzeigen. Die Stadt Coesfeld hat die Angelegenheit vorab von der 
Aufsichtsbehörde (Landrat des Kreises Coesfeld als Untere staatliche Verwaltungsbehörde) 
prüfen lassen. Nach telefonischer Mitteilung der Kommunalaufsicht vom 31.05.2022 (die 
unterzeichnete Verfügung lag zur Erstellung der Vorlage noch nicht vor) werden im Rahmen 
der Vorprüfung gegen die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft keine Bedenken 
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erhoben. Die Anzeigeverpflichtung jeder der zuvor genannten Kommunen bleibt hiervon 
unberührt. 
 
Modifizierte Ausfallbürgschaften sind Bürgschaften, bei denen aus der Bürgschaft erst 
geleistet werden muss, wenn neben einer erfolglosen Zwangsvollstreckung in das Vermögen 
des Hauptschuldners auch alle für das verbürgte Engagement bestellten Sicherheiten 
verwertet worden sind. Sie unterscheiden sich insoweit von selbstschuldnerischen 
Bürgschaften, die von Gemeinden nicht übernommen werden dürfen. 
 
 

 

 
 

 

 
 

Anlagen: 
Anlage – Schreiben des TSV vom 09.02.2022 

 

 
 
 
Verfasst:  
gez. Kohaus, Stefan 
gez. Block, Doris   
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Tagesordnungspunkt: 
Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung; Übernahme der Finanzbuchhaltung 
gem. § 94 Abs. 1 GO NW 

Beschlussvorschlag: 
 
Die als Anlage beigefügte öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme der 

Finanzbuchhaltung gem. § 94 Abs. 1 GO NW für den Zweckverband Mobilität Münsterland 

ab dem 01.01.2023 wird beschlossen. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Abrechnung der erbrachten Dienstleistung mit einem Stundensatz von derzeit 60,44 €/Std.  

Klimatische Auswirkungen: 

keine 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 07.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Block 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 096/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
Datum: 
25.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  8.5Ö  8.5
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Sachverhalt: 
Der Zweckverband Mobilität Münsterland ist mit der Anfrage an die Gemeinde Nottuln 

herangetreten, die Aufgaben der Finanzbuchhaltung gem. § 94 GO NW zu übernehmen. Die 

Übertragung der Aufgaben soll ab dem 01.01.2023 erfolgen. Zur Regelung des Vorhabens 

soll eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen werden. Der vereinbarte Entwurf ist 

der Vorlage als Anlage beigefügt. Bzgl. des Aufgabenumfanges, der Finanzierung sowie der 

Laufzeit wird auf die Anlage verwiesen.  

 

 

 
 

Anlagen: 

Entwurf öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem ZVM 

 
 
 
Verfasst:  
gez. Block, Doris   
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zur Übernahme der Finanzbuchhaltung gem. § 94 Abs. 1 GO NW 

(Fassung vom 17.05.2022) 

 

Präambel 

Die Gemeinde Nottuln übernimmt seit dem Jahr 2009 für eine andere juristische Person des 

öffentlichen Rechts die Aufgaben der Finanzbuchhaltung gem. § 93 GO NW. Nach Beendigung der 

bisherigen interkommunalen Zusammenarbeit zum 31.12.2022 wird eine Kooperation u.a. mit dem 

Zweckverband Mobilität Münsterland aufgenommen und diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

gem. § 23 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes 

Nordrhein-Westfalen (GkG) geschlossen.  

 

§ 1  Gegenstand der Vereinbarung 

Der Zweckverband Mobilität Münsterland als juristische Person des öffentlichen Rechts überträgt auf 

die Gemeinde Nottuln die Aufgaben der Finanzbuchhaltung für den Bereich Mobilität gem. § 2 dieser 

Vereinbarung. 

Die Aufgabenübertragung im Rahmen einer Mandatierung erfolgt auf Basis des § 23 Abs. 1 und 2 

des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit. 

 

§ 2  Aufgaben 

Auf die Gemeinde Nottuln werden die Aufgaben der Finanzbuchhaltung gem. § 94 GO NW in 

Verbindung mit der KomHVO, mit Ausnahme der Vollstreckung, übertragen. Zu diesen Aufgaben 

gehören gem. § 93 GO NW insbesondere 

• die Buchführung (Verbuchung der Geschäftsvorfälle nach Vorkontierung) für den Bereich 

Mobilität, 

• die Erstellung der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplanes gem. §§ 78, 79 GO NW ab 

dem Haushaltsjahr 2024 anhand der durch den ZVM zur Verfügung gestellten Daten und 

Unterlagen und 

• die Erstellung des haushaltsrechtlichen Jahresabschlusses ab dem Haushaltsjahr 2022 in 

Abstimmung mit dem ZVM gem. § 95 GO NW (Beauftragung und Bezahlung des 

Wirtschaftsprüfers erfolgt über den ZVM). 

  

Ö  8.5Ö  8.5
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§ 3  Verantwortlichkeiten des ZVM 

 

Der ZVM stellt der Gemeinde Nottuln die Finanzsoftware Axians Infoma kostenfrei zur Verfügung 

und ist verantwortlich für die laufende Aktualisierung (Updates der Software). Zudem sind die 

notwendigen Daten und Belege rechtzeitig für die Erledigung der Aufgaben nach § 2 dieser 

Vereinbarung zu übergeben.  

 

§ 4  Finanzierung 

Für die Übernahme der Dienstleistung erstattet der ZVM der Gemeinde Nottuln auf Basis des jeweils 

aktuellen KGSt-Berichtes „Kosten eines Arbeitsplatzes“ die Aufwendungen mit einem Stundensatz 

von derzeit 60,44 €/Std. 

 

Berechnungsgrundlage Stundensatz nach jeweils aktuellem KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“: 

 

Sachkostenpauschale     z.Zt.    9.700 €/ a 

Personalkosten (EG 9c TVöD; Bereich 6)   z.Zt.  72.000 €/ a 

Gemeinkosten (z.Zt. 20% der Personalkosten)   z.Zt.  14.400 €/ a 

Gesamt       z.Zt.  96.100 €/ a 

 

Die Gesamtkosten werden durch die Normalarbeitszeit, bezogen auf eine 39 Std./ Woche, von z.Zt. 1.590 Std. 

geteilt.  

 

Zu Beginn der Vereinbarung werden gemeinsam folgende Annahmen getroffen: 

 

• Für die erstmalige Übernahme der Aufgabe incl. Einrichtung, Abklärung von Abläufen, 

Kommunikationswege u.ä. wird ein Zeitaufwand von 16 Stunden zugrunde gelegt. 

• Für das laufende Buchungsgeschäft werden 8 Stunden pro Monat veranschlagt. 

• Für die erstmalige Erstellung des Jahresabschlusses sowie die erstmalige Erstellung der 

Haushaltsplanung und -satzung wird die Annahme getroffen, dass jeweils zwei 39-Stunden-

Arbeitswochen benötigt werden. Der tatsächliche Aufwand wird anhand von 

Stundenaufzeichnungen nachgehalten. Entsprechend nachgewiesener Mehraufwand wird 

dann ebenso mit dem o.a. Stundensatz in Rechnung gestellt.  

 

Die Aufgaben der Finanzbuchhaltung gem. § 93 GO NW sowie die Jahresabschlussarbeiten gem. § 

95 GO NW erfolgen ohne Umsatzsteuerausweis. Alle anderen Dienstleistungen werden mit dem 

jeweils gesetzlich gültigen Umsatzsteuersatz erhoben. 
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§ 5  Organisation 

Der Austausch der notwendigen Daten erfolgt i.d.R. per E-Mail. 

Zu Beginn der Kooperation vereinbaren beide Parteien jeweils konkrete Ansprechpartner:innen und 

Vertreter:innen zu benennen. 

 

§ 6  Laufzeit und Kündigung 

Die Vereinbarung wird unbefristet geschlossen. Jede Vertragspartei kann die Vereinbarung mit einer 

Frist von einem Jahr zum Jahresende, erstmals zum 31.12.2025, kündigen. Sie bedarf der 

Schriftform.  

 

§ 7  Schriftform 

Änderungen und Zusätze zu dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und müssen den 

Anforderungen der rechtlichen Vorschriften entsprechen. Mündliche Nebenabreden sind nicht 

getroffen worden.  

 

§ 8  Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 

bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragsparteien werden in diesem Fall die 

entsprechende Regelung durch eine Vereinbarung ersetzen, die dem Zweck dieser Vereinbarung 

entspricht und von Beginn der Unwirksamkeit bzw. Undurchführbarkeit an gilt. 

 

§ 9  Inkrafttreten 

Die Vereinbarung tritt zum 01.01.2023 in Kraft, frühestens aber am Tage nach der Bekanntmachung 

im Veröffentlichungsblatt der zuständigen Aufsichtsbehörde.  

 

 

Nottuln, den __________________  Münster, den _____________________ 

 

 

 

_____________________________  _________________________________ 

Dr. Dietmar Thönnes    Carsten Rehers 
Bürgermeister     Verbandsvorsteher 
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Tagesordnungspunkt: 
Abfall - Änderungssatzung 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Satzungsänderung wird entsprechend der Anlage beschlossen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

keine 

Klimatische Auswirkungen: 

keine 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 07.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Block 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 083/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
Datum: 
10.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  8.6Ö  8.6
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Sachverhalt: 
Am 19.02.2022 ist das neue Landeskreislaufwirtschaftsgesetz NRW (LKrWG NRW) in Kraft 

getreten und hat das alte Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW) abgelöst.  

Die Änderungen des LKrWG NRW verankern, bei Bauvorhaben und sonstigen Aufträgen 

sowie bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen den Erzeugnissen den Vorzug zu geben, die bei 

Berücksichtigung der 5-stufigen Abfallhierarchie vorteilhaft sind.  

 

1. Stufe: Abfallvermeidung;  

2. Stufe: Vorbereitung zur Wiederverwendung;  

3. Stufe: stoffliche Verwertung;  

4. Stufe: sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung;  

5. Stufe: Beseitigung  

 

In § 2 Abs. 2 Satz 1 LKrWG NRW wird hierzu gesetzlich vorgegeben, dass nicht unerhebliche 

Baumaßnahmen im sog. Hochbau so zu planen sind, dass geeignete und qualitätsgesicherte 

rezyklierte Gesteinskörnungen insbesondere Recyclingbeton eingesetzt werden können.  

§ 2 a LKrWG NRW regelt in Anknüpfung an die Gewerbeabfall-Verordnung des Bundes, dass 

auch für Bau- und Abbruchabfälle eine Verwertung vorgegeben wird, soweit dieses technisch 

möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.  

 

Aufgrund der Änderungen hat der Städte- und Gemeindebund NRW eine neue Muster-

Abfallsatzung (Stand: 16.03.2022) erlassen. Es wird empfohlen, den Text der örtlichen 

Abfallentsorgungssatzung an die neue Muster-Abfallentsorgungssatzung anzupassen, weil 

sich insbesondere der Gesetzestitel geändert hat. Dieses muss u.a. in der Präambel der 

Satzung bei der Benennung der Rechtsgrundlagen für die örtliche Abfallentsorgungssatzung 

zutreffend wiedergegeben werden.  

Außerdem hat es in § 2 Abs. 3 eine redaktionelle Änderung gegeben. Daher wurde auf eine 

Synopse verzichtet. 

Vorrangig betreffen die Änderungen die Präambel und die §§ 1,2 und 4. Die einzelnen 

Änderungen sind in der beigefügten Abfallsatzung durch Unterstreichen kenntlich gemacht 

worden. 

 

 
 

Anlagen: 
I. Änderungssatzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Nottuln vom ……….. 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Frau Warmeling gez. Eismann 
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I. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Gemeinde Nottuln vom 11.11.2021 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom ………. 
 

Aufgrund der  

- §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.  S. 666), zuletzt 
geändert), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. 
NRW. 2020, S. 916) in der jeweils geltenden Fassung, 

 

− des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212 ff.), 
zuletzt geändert durch Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der 
Einwegkunststoffrichtlinie und der Abfallrahmenrichtlinie im Verpackungsgesetz und in 
anderen Gesetzen vom 09.06.2021 (BGBl. I 2021, S. 1699 ff.), in der jeweils geltenden 
Fassung;  

 

− des § 7 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) vom 18.04.2017 (BGBl. I 2017, 
S. 896 ff.), zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Umsetzung der 
Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union vom 23.10.2020 (BGBl. I 2020, S. 2232 
ff.), in der jeweils geltenden Fassung;  

 

− des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I 
2015, S. 1739 ff.), zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des ElektroG 
vom 20.05.2021 (BGBI 2021, S. 1145 ff.), in der jeweils geltenden Fassung;  

 

− des Batteriegesetzes (BattG) vom 25.06.2009 (BGBl. I 2009, S. 1582, zuletzt 
geändert Art.1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Batteriegesetzes vom 
03.11.2020 (BGBl. I 2020, S. 2280 ff.), in der jeweils geltenden Fassung;  

 
− des Verpackungsgesetzes (VerpackG - Art. 1 des Gesetzes zur Fortentwicklung 

der haushaltsnahen Getrennthaltung von wertstoffhaltigen Abfällen vom 
05.07.2017 – BGBl. I 2017, S. 2234 ff.), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Umsetzung von Vorgaben der Einwegkunststoffrichtlinie und der Abfallrahmen-
richtlinie im Verpackungsgesetz und in anderen Gesetzen vom 09.06.2021 (BGBl. I 
2021, S. 1699 ff.), in der jeweils geltenden Fassung; 

 

− der §§ 5 und 9 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LKrWG NRW) vom 01.02.2022 (GV NRW 2022, S. 136 ff.), in der jeweils 
geltenden Fassung; 

 

- des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (OWiG- BGBl. 
I 1987, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 9 a des Gesetzes vom 30.03.2021 (BGBl. I 
2021, S. 448) in der jeweils gültigen Fassung, in der jeweils geltenden Fassung;  

 

hat der Rat der Gemeinde Nottuln in seiner Sitzung vom …………. folgende Satzung 
beschlossen: 

 

Ö  8.6Ö  8.6
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§1 Aufgaben und Ziele 
 
(1)  Die Gemeinde Nottuln betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der 

Gesetze und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird 
als „kommunale Abfallentsorgungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtliche und 
wirtschaftliche Einheit. 

 
(2) Die Gemeinde erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr 

gesetzlich zugewiesen sind: 
 
1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen. 
2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Vorbereitung zur 

Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (§ 46 KrWG i.V.m. § 3 
LKrWG NRW) 4) 

3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach 
den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 

4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit 
zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet. 

 
(3)  Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der 

Abfälle wird vom Kreis nach einer von ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung 
wahrgenommen. 

 
(4)  Die Gemeinde kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1-3 Dritter 

bedienen (§ 22 KrWG). 
 
(5)  Die Gemeinde wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken oder in 

öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt werden, die Maßgaben des § 2 
LKrWG NRW beachtet und insbesondere vorrangig Gebrauchsgüter verwendet werden, 
die sich durch Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen. 

 
 
§ 2 Abfallentsorgungsleistungen der Gemeinde 
 
(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Gemeinde umfasst das Einsammeln und Befördern 

der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen des Kreises, wo 
sie sortiert, der Vorbereitung zur Wiederverwendung, der Verwertung oder der 
Beseitigung zugeführt werden. Wiederverwertbare Abfälle werden – soweit erforderlich  
(§ 9 KrWG) - getrennt eingesammelt und befördert, damit sie einer Verwertung zugeführt 
werden können. Bei den eingesammelten Abfällen handelt es sich insbesondere um 
Siedlungsabfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 a KrWG. 

(2) Im Einzelnen erbringt die Gemeinde gegenüber den Benutzern der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen: 

1. Einsammlung und Beförderung von Restmüll; 

2. Einsammlung und Beförderung von Bioabfällen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG). Unter 
Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren Abfallanteile 
zu verstehen (vgl. § 3 Abs. 7 KrWG); 

3. Annahme von Kunststoffabfällen am Wertstoffhof, soweit es sich nicht um Einweg-
Verpackungen im Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG); 
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4. Annahme von Metallabfällen am Wertstoffhof, soweit es sich nicht um Einweg-
Verpackungen im Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 KrWG); 

5. Einsammlung und Beförderung von Altpapier und 
Annahme von Altpapier am Wertstoffhof (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG); hierzu 
gehört Altpapier, welches keine Einweg-Verpackung (§ 3 Abs. 1 VerpackG) aus 
Papier/Pappe/Karton darstellt, wie z. B.  Zeitungen, Zeitschriften und Schreibpapier; 
Einweg-Verkaufsverpackungen aus Pappe/Papier/Karton werden ebenfalls erfasst, 
sind aber dem privatwirtschaftlichen Dualen System auf der Grundlage der §§ 13 ff. 
VerpackG zugeordnet (§ 2 Abs. 3 dieser Satzung). 

6. Annahme von sperrigen Abfällen, Sperrmüll am Wertstoffhof 
(§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 KrWG); 

7. Annahme von Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach dem Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz (ElektroG) am Wertstoffhof und § 16 Abs. 2 dieser 
und Sammlung über die Elektro-Kleingeräte-Container 

8. Annahme von Altbatterien gemäß § 13 Batteriegesetz (BattG) am Wertstoffhof; 

9. Einsammlung und Beförderung von gefährlichen Abfällen mit dem Schadstoffmobil 
(§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 KrWG); 

10. Information und Beratung über die Vermeidung, Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (§ 46 KrWG); 

11. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben; 

 
Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt gemäß § 9 und § 9 a KrWG durch eine 
grundstücksbezogene Abfallentsorgung mit Abfallgefäßen (Restmüll- Bioabfall-, 
Papiertonne), durch Sammlungen im Bringsystem am Wertstoffhof, sowie durch eine 
getrennte Einsammlung von Abfällen außerhalb der regelmäßigen grundstücksbezogenen 
Abfallentsorgung (z.B. Altglas-Container, Elektro-Kleingeräte-Container, Erfassen von 
schadstoffhaltigen Abfällen über das Schadstoffmobil). Die näheren Einzelheiten sind in 
den §§ 4, 10 – 16 dieser Satzung geregelt. 

 
(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verpackungen aus Glas, 

Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen der rein 
privatwirtschaftlichen Dualen Systeme zur Einsammlung, Sortierung und Verwertung von 
gebrauchten Einweg-Verpackungen auf der Grundlage der §§ 13 ff. des 
Verpackungsgesetzes (VerpackG). Diese privatwirtschaftliche Dualen Systeme sind kein 
Bestandteil der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung der Gemeinde. Es werden im 
Rahmen dieser Satzung und unter Berücksichtigung der Abstimmungsvereinbarung mit 
den privaten Systembetreibern gemäß § 22 VerpackG lediglich flankierende Regelungen 
dahin getroffen, welche Abfälle (Einwegverpackungen) in die Erfassungsbehältnisse (z. B. 
gelbe Tonne, Altglascontainer) der privatwirtschaftlichen Systeme eingeworfen werden 
können. Die Erfassung von Einweg-Verpackungen aus Papier/Pappe/Karton erfolgt 
gemeinsam über die öffentlich-rechtliche Altpapiererfassung der Gemeinde für 
Druckerzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften (z.B. Altpapiertonne, Abgabemöglichkeit am 
Wertstoffhof). 
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§ 3 zugelassene Abfälle 
 
Das Einsammeln und Befördern durch die Gemeinde Nottuln umfasst die in Anlage 1 
(Positivkatalog) zu dieser Satzung aufgelisteten Abfälle. Die Anlage ist Bestandteil dieser 
Satzung 
 
 
§ 3 a Ausgeschlossene Abfälle 
 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Gemeinde sind gemäß § 20 Abs. 3 KrWG 

folgende Abfälle mit Zustimmung der zuständigen Behörde ausgeschlossen: 
 

1. Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes (z. B. VerpackG) oder einer Rechtsverordnung 
nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende 
Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen die 
Gemeinde nicht durch Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme 
mitwirkt (§ 20 Abs. 3 Satz1 KrWG)  

 

2. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten, 
insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, Menge 
oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen 
eingesammelt, befördert oder beseitigt werden können oder die Sicherheit der 
umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan des 
Landes durch einen anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder Dritten 
gewährleistet ist ( § 20 Abs. 3 Satz 2 KrWG).  
 

(2) Die Gemeinde kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung der zuständigen 

Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht mehr vorliegen 

(§ 20 Abs. 3 Satz 3 KrWG). 

 
 
§ 4 Sammeln von gefährlichen Abfällen 
 
(1)  Abfälle aus privaten Haushalten, die wegen ihrer besonderen Schadstoffbelastung zur 

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen (gefährliche 
Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 5 KrWG i. V. m. § 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-
Verordnung) werden von der Gemeinde an den mobilen Sammelfahrzeugen 
angenommen. Dies gilt auch für Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt werden 
können (§ 5 Abs. 3 LKrWG NRW). Gefährliche Abfälle sind gemäß § 9 a KrWG vom 
Abfallerzeuger (§ 3 Abs. 8 KrWG) bzw. Abfallbesitzer (§ 3 Abs. 9 KrWG) von anderen 
Abfällen getrennt zu halten und der Gemeinde zu überlassen. 

 
(2)  Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG i. V. m. § 48 KrWG sowie der Abfall-

Verzeichnis-Verordnung dürfen nur zu den von der Gemeinde bekanntgegebenen 
Terminen an den Sammelfahrzeugen angeliefert werden. Die Standorte und Einsatzzeiten 
der Sammelfahrzeuge werden von der Gemeinde bekannt gegeben. 
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§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstücks ist im Rahmen 

der §§ 2 bis 4 dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde den Anschluss seines 
Grundstückes an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung zu verlangen 
(Anschlussrecht).  

(2)  Die Anschlussberechtigten und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der Gemeinde haben 
im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die auf ihren Grundstücken oder 
sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu 
überlassen (Benutzungsrecht). 

 
 
§ 6 Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstückes ist verpflichtet, 

sein Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, wenn 
das Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wird 
(Anschlusszwang). Der Eigentümer eines Grundstückes als Anschlusspflichtiger und jeder 
andere Abfallbesitzer (z. B. Mieter, Pächter) auf einem an die kommunale Abfallentsorgung 
angeschlossenen Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 die auf seinem 
Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur 
Verwertung aus privaten Haushaltungen der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 
zu überlassen (Benutzungszwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen sind nach § 17 
Abs. 1 Satz 1 KrWG i. V. m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten im 
Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und 
zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren 
Anfallstellen wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. 

 
 

(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/-besitzer auf Grundstücken, die nicht 

zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z. B. gewerblich/industriell genutzt werden, haben 

gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 KrWG gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit 

auf diesen Grundstücken Abfälle zur Beseitigung im Sinne des § 3 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz 

KrWG anfallen. Sie haben nach § 7 Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) für gewerbliche 

Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Abs. 1 GewAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu benutzen. 

Abfälle gelten als angefallen, wenn erstmalig die Begriffsmerkmale in § 3 Abs. 1 KrWG 

erfüllt sind. Das sog. Huckepackverfahren ist unzulässig, d. h. angefallener Restmüll darf 

als gemischter Siedlungsabfall (Abfallschlüssel-Nummer 20 03 01) nicht mit anderen 

Abfällen, die einer anderen Abfallschlüssel-Nummer der Anlage zur 

Abfallverzeichnisverordnung zuzuordnen sind, entsorgt werden. Im Übrigen gilt Abfall zur 

Beseitigung als angefallen, wenn konkrete Verwertungsmaßnahmen durch den 

gewerblichen Abfallbesitzer/-erzeuger unter Beachtung der Vorgaben zur Trennung von 

Abfällen in den §§ 3 und 4 GewAbfV nicht schlüssig und nachvollziehbar aufgezeigt werden 

können. Dieses ist z. B. bei benutzten Staubsaugerbeuteln, benutzten Papiertaschen- bzw. 

Papierküchentüchern, Küchenschwämmen, benutzten Damenbinden und Tampons, 

Zigarettenkippen sowie zerbrochenem Porzellan anzunehmen. Die Zuteilung des 

Gefäßvolumens für die Pflicht-Restmülltonne erfolgt auf der Grundlage der Maßgaben in 

§ 11 Abs. 1 dieser Satzung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Benutzung einer 

Biotonne, damit die Fehlwurfquote bezogen auf Glas und Bioabfälle von nicht mehr als 
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5% in einem Abfallgemisch eingehalten werden kann, welches gemäß den §§ 3 Abs. 2, 4 

Abs. 1 GewAbfV einer Vorbehandlungsanlage zuzuführen ist. 

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für 

Grundstücke, die anderweitig z.B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten 
Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstücke). 
Die Nutzung einer gemeinsamen Restmülltonne durch die privaten Haushaltungen und die 
Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen ist auf Antrag möglich. 

 
(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist durch jährliche Allgemeinverfügungen 

geregelt. Das Abbrennen von sog. Brauchtumsfeuern ist in § 15 der ordnungsbehördlichen 
Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet 
der Gemeinde Nottuln (Straßen- und Anlagenordnung) vom 21. Januar 1999 in der zurzeit 
geltenden Fassung geregelt. 

 
 
§ 7 Ausnahmen vom Benutzungszwang 
 

Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, 
 
- soweit Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 dieser Satzung von der kommunalen 

Abfallentsorgungseinrichtung ausgeschlossen sind; 
- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer 

Rechtsverordnung nach § 25 KrWG unterliegen und die Gemeinde an deren Rücknahme 
nicht mitwirkt (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG); 

- -soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 KrWG freiwillig 
zurückgenommen werden, wenn dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber 
durch die zuständige Behörde ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid gemäß § 
26 Abs. 3 oder Abs. 4 KrWG erteilt worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG); 

- soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, 
durch eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2,  § 18 KrWG zulässige, gemeinnützige 
Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden; 

- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach 
§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zulässige gewerbliche Sammlung einer 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden. 

 
 
§ 8 Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang  
 an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 
 
(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 

besteht bei Grundstücken, die von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt 
werden, soweit der Anschluss- und/oder Benutzungspflichtige schlüssig und 
nachvollziehbar nachweist, dass er nicht nur willens, sondern auch fachlich und technisch 
in der Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe 
ordnungsgemäß und schadlos i. S. d. § 7 Abs. 3 KrWG auf diesem Grundstück selbst so 
zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere 
durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten), nicht entsteht (Eigenverwertung). 
Die Gemeinde stellt auf der Grundlage der Darlegungen der Anschluss- und/oder 
Benutzungspflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss- und 
Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG besteht. 
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(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grundstücken, die 

nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z. B. industriell/gewerblich genutzt oder 

gewerblich genutzt werden, wenn der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachweist, dass er die 

bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt 

(Eigenbeseitigung) und kein überwiegendes öffentliches Interesse eine Überlassung der 

Abfälle zur Beseitigung erfordern. Die Gemeinde stellt auf der Grundlage der Darlegungen 

des Anschluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom Anschluss- 

und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG i. V. m. § 7 

Gewerbeabfallverordnung besteht. 

 
§ 9 Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 
 
Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die Gemeinde gemäß 
§ 3 dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke des 
Verwertens, Behandelns, Lagerns oder Ablagerns entsprechend der Satzung über die 
Abfallentsorgung im Kreis Coesfeld vom 12.12.2018 in der jeweils gültigen Fassung, zu der 
vom Kreis angegebenen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsorgungsanlage zu 
befördern oder befördern zu lassen. Soweit der Kreis das Behandeln, Lagern oder Ablagern 
dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Behandelns, 
Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu 
befördern oder befördern zu lassen. 
 
 
§ 10 Abfallbehälter und Abfallsäcke 
 
(1)  Die Gemeinde bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften, Art, Anzahl und Zweck 

der Abfallbehälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie die Abfälle 
voneinander getrennt zu halten sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr. 

 
(2)  Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter zugelassen: 
 

 80-l-Gefäße 
120-l-Gefäße 
240-l-Gefäße 
 
1,1 m³ Container 
 

für Restmüll graue Tonne mit grauem bzw. rotem 
Deckel) 

240-l-Gefäße 
 

für Papier graue Tonne mit blauem Deckel, 
alternativ: blaue Tonne 

120-l-Gefäße 
240-l-Gefäße 
 

für Biomüll graue Tonne mit braunem Deckel, 
alternativ: braune Tonne 

120-l-Gefäße 
240-l-Gefäße 
 

zugelassen für die nach der 
Verpackungsverordnung 
bestimmten Abfälle 

graue Tonne mit gelbem Deckel, 
alternativ: gelbe Tonne 
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Für vorübergehend mehr anfallende Abfälle, die sich zum Einsammeln in Abfallsäcken eignen, 
können von der Gemeinde zugelassene Abfallsäcke benutzt werden. Sie werden eingesammelt, 
soweit sie neben den zugelassenen Abfallbehältern bereitgestellt sind. 
 
 
§ 11 Anzahl und Größe der Abfallbehälter 
 
(1)  Die Verpflichtung gemäß § 6 (Anschluss- und Benutzungszwang) ist nur dann erfüllt, wenn 

für jedes bewohnte Grundstück mindestens ein 80-l-Gefäß für Restmüll, ein 120-l-Gefäß 
für Bioabfall und eine 240-l-Papiertonne bereitgestellt ist. Soweit eine Eigenkompostierung 
vorliegt und die Voraussetzungen nach § 8 Abs. 1 dieser Satzung erfüllt sind, gilt ohne die 
Bereitstellung eines zugelassenen Gefäßes für Bioabfall die Verpflichtung nach § 6 als 
erfüllt. 

 
(2) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungsterminen auf der Grundlage einer 

fototechnischen Dokumentation festgestellt, dass das bereitgestellte Mindest-

Behältervolumen nicht ausreicht, so hat der Grundstückseigentümer die Aufstellung eines 

Abfallgefäßes mit dem nächst größeren Behältervolumen zu dulden (z. B. 120 Liter statt 

80 Liter) 

 

(3) Wird bei drei aufeinander folgenden Entleerungsterminen auf der Grundlage einer 

fototechnischen Dokumentation festgestellt, dass Bioabfallgefäße oder Papiergefäße mit 

Restmüll oder anderen Abfällen falsch befüllt worden sind, so werden wegen der damit 

verbundenen Verhinderung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung dieser 

Abfälle die Bioabfall- und/oder Altpapiergefäße abgezogen und durch Restmüllgefäße mit 

einem entsprechenden Fassungsvolumen der abgezogenen Bioabfall- und Altpapiergefäße 

ersetzt. 

 
§ 12 Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter 
 
(1) Die Anschlusspflichtigen haben die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 

Abfallbeseitigung ohne Zeitverlust zu sichern. 
 
(2)  Die zu entleerenden Abfallgefäße sind zu den von der Gemeinde festgesetzten Zeiten auf 

dem Bürgersteig dicht an den Bordsteinrand oder am Straßenrand (mit der Schüttkante 
zur Straße) so aufzustellen, dass Vorübergehende und der Straßenverkehr nicht gefährdet 
werden; dabei sind die Unfallverhütungsvorschriften genauestens zu beachten. 

 
(3)  Die Gefäße sind an die nächste durchgängig mit dem Abfallfahrzeug befahrbare öffentliche 

Straße zu stellen. Bei Streitfragen entscheidet die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister 
über den Standort der Gefäße. 

 
§ 13 Benutzung der Abfallbehälter 
 
(1) Die Abfallbehälter werden von der Gemeinde gestellt und unterhalten. Sie bleiben ihr 

Eigentum. Sind Abfallgefäße beschädigt, zerstört oder abhanden gekommen, so ist dies 
der Gemeinde unverzüglich zu melden. Sofern diese Schäden auf unsachgemäße 
Behandlung der Abfallgefäße durch die Anschlusspflichtigen zurückzuführen sind, sind von 
diesen die Kosten der Schadensbeseitigung bzw. für den Ersatz zu tragen. 
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Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln. Deshalb ist es insbesondere verboten, 
Abfälle im Abfallbehälter zu verbrennen oder brennende, glühende oder heiße Abfälle 
einzufüllen. Es ist verboten, Abfälle in den Abfallgefäßen so zu pressen oder zu verdichten, 
dass der Abfallbehälter beschädigt oder eine Entleerung nicht mehr möglich ist, weil der 
Inhalt am Müllfahrzeug nicht mehr geschüttet werden kann und hierdurch der 
Entleerungsvorgang ausgeschlossen wird. Zur Aufrechterhaltung der Hygiene und des 
Seuchenschutzes sowie zur Verhinderung der Anhäufung von Siedlungsungeziefer (z. B. 
Ratten) dürfen Abfälle nicht neben die Abfallbehälter geworfen oder gestellt werden. 
Ebenso dürfen die Abfallgefäße nur soweit gefüllt werden, dass der Deckel sich schließen 
lässt. 

 
(2) Die Abfälle müssen in die von der Gemeinde gestellten Abfallbehälter oder die dafür zur 

Verfügung gestellten Depotcontainer oder Sammelcontainer entsprechend deren 
Zweckbestimmung eingefüllt werden. Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum 
Einsammeln bereitgestellt oder neben die Abfallbehälter oder Depotcontainer gelegt 
werden. Für schadstoffhaltige Abfälle gilt § 4, für sperrige Abfälle § 15 sinngemäß.  
 

(3) Unbeschadet der Regelung in § 11 Abs. 2 Nr. 3 gilt für Restmüll-Gefäße und gelbe Tonnen 
folgendes: Wird bei der Abholung festgestellt, dass Restmüllgefäße und gelbe Tonnen 
nicht ihrer Zweckbestimmung entsprechend benutzt wurden, kann die Gemeinde oder der 
von ihr mit der Abfuhr der Abfälle Beauftragte die Entleerung bzw. Mitnahme der 
Abfallbehälter verweigern. Ein Anspruch auf Minderung der Abfallentsorgungsgebühr wird 
dadurch nicht begründet.  

 
(4) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen 

Hausbewohnern zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden können. 

(5) Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle nach Bioabfällen, Glas, Altpapier, Einweg-
Verpackungen aus Metallen, Kunststoffen, Verbundstoffen sowie Restmüll getrennt zu 
halten und wie folgt zur Einsammlung im Rahmen der Abfallentsorgung durch die 
Gemeinde bereitzustellen: 

 
1. Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grünglas in die bereitgestellten 

Sammelcontainer einzufüllen. 
 
2. Altpapier ist in den Abfallbehälter mit blauem Deckel einzufüllen, der auf dem 

Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem blauen 
Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen; 

 
3. Bioabfälle sind in den Abfallbehälter mit braunem Deckel einzufüllen, der auf dem 

Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem braunen 
Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen; 

 
4. Einwegverpackungen aus Metall, Kunststoffen und Verbundstoffen sind in den 

Abfallbehälter mit gelbem Deckel einzufüllen, der auf dem Grundstück des 
Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem gelben Abfallbehälter zur Abholung 
bereitzustellen; 

 
5. der verbleibende Restmüll ist in den Abfallbehälter mit schwarzem bzw. rotem Deckel 

einzufüllen, der auf dem Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in 
diesem schwarzen Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen.  
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(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbehälter oder 

das Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen 

nicht in die Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt werden.  

 

(7) In die Behälter für Bioabfälle dürfen ausschließlich kompostierbare Abfälle gem. § 2 
Abs. 2 Ziffer 2 dieser Satzung eingefüllt werden. Zur Sicherung der Kompostqualität 
und aus verarbeitungstechnischen Gründen dürfen keine für die Sammlung der 
Bioabfälle verwendeten Kunststofftüten oder kunststoffähnliche Abfallsäcke in die 
Bioabfallbehälter eingefüllt werden, auch dann nicht, wenn für diese der Nachweis der 
biologischen Abbaubarkeit erbracht wird. Werden bei der Abfuhr oder auf Grundlage 
einer fototechnischen Dokumentation erhebliche Verunreinigungen durch Fehleinwürfe 
festgestellt, ist die Gemeinde oder der von ihr mit der Abfuhr der Abfälle Beauftragte 
berechtigt, die Entleerung des Bioabfallbehälters zu verweigern. Falsch befüllte und 
nicht entleerte Bioabfallbehälter sind eigenverantwortlich einer Nachsortierung vor der 
nächsten Abholung zu unterziehen. Sofern eine Nachsortierung nicht mehr möglich 
oder unzumutbar ist, kann der fehlerhaft befüllte Bioabfallbehälter gegen Zahlung eines 
privatrechtlichen Entgeltes, an den mit der Abfuhr der Abfälle Beauftragten, bei der 
nächsten Restmüllabfuhr zur Leerung bereitgestellt werden. Ein Anspruch auf 
Minderung der Abfallentsorgungsgebühr wird dadurch nicht begründet. Bei 
wiederholtem Verstoß gegen die Bestimmung ist die Gemeinde berechtigt, die 
vorhandenen Behälter für Bioabfall ganz oder teilweise abzuziehen und durch 
gebührenpflichtige Restabfallbehälter zu ersetzen. Eine mögliche Ahndung von 
Verstößen nach dieser Satzung als Ordnungswidrigkeit bleibt von dieser Regelung 
unberührt. 

 

(8) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung der 

Abfallbehälter oder durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände an den 

Sammelfahrzeugen entstehen, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften. 

(9) Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen Depotcontainer nur werktags in der Zeit 

von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr benutzt werden 

(10) Die Gemeinde gibt die Standorte der Depotcontainer, die Standorte und Einsatzzeiten des 
Schadstoffmobiles und die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes rechtzeitig bekannt.  

 
§ 14 Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft 

Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine Entsorgungsgemeinschaft für zwei 
unmittelbar benachbarte Grundstücke zugelassen werden. Die in der 
Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grundstückseigentümer haften gegenüber der 
Gemeinde im Hinblick auf die zu zahlenden Abfallentsorgungsgebühr als Gesamtschuldner im 
Sinne der §§ 421 ff. BGB.  

 

§ 15 Häufigkeit und Zeit der Leerung 
 
(1) Die Leerung der Gefäße erfolgt wöchentlich im Wechsel zwischen der Bio- und der 

Restmülltonne (14-tägliche Abfuhr). Es besteht die Möglichkeit, auf Antrag den 
Abfuhrzeitraum der Restmüllgefäße auf eine vierwöchentliche Abfuhr zu verlängern. 

 
(2) Die Abfuhr des 1,1 m³ Containers erfolgt wöchentlich. 
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(3) Die Abfuhr der Papiertonne erfolgt im Innenbereich vierwöchentlich, im Außenbereich 
(Bauerschaften) achtwöchentlich. Die Abfuhr der gelben Wertstofftonne erfolgt 14-täglich. 

 
(4) Die Abfallgefäße sind am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr bereitzustellen. 
 
(5) Die Abfuhrtage und Abfuhrtermine werden von der Gemeinde festgelegt. Die 

Abfuhrtermine werden im jährlich erscheinenden Abfuhrkalender oder auf sonstige 
geeignete Weise bekannt gegeben. 

 
(6) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Zugehörigkeit zum Innenbereich oder 

Außenbereich entscheidet die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister. 
 
 
§ 16 Entsorgung von Sperrmüll, Elektro- u. Elektronik-Altgeräten und Altbatterien 
 
(1) Die Gemeinde Nottuln betreibt einen Wertstoffhof. Die Einrichtung wird im Bringsystem 

betrieben. Die Öffnungszeiten werden im jährlich erscheinenden Abfuhrkalender oder auf 
sonstige geeignete Weise bekannt gegeben.  
 

(2) Am Wertstoffhof werden haushaltsübliche Mengen Restsperrmüll, Kunststoffsperrmüll, 
Altholz, Altmetall, Altglas, Altpapier (Kartons und Kartonagen), Altkleider, Korken, 
Kühlgeräte, Verpackungsmaterialien (Folien Styropor) und Grünabfälle (Ast- und 
Strauchwerk) mit Ausnahme von Küchenabfällen und Rasenschnitt, angenommen. 

 
(3) Die Anschlussberechtigten im Gebiet der Gemeinde haben im Rahmen der §§ 2 bis 4 das 

Recht und die Pflicht, sperrige Abfälle aus Wohnungen und anderen Teilen der 
Wohngrundstücke, die wegen ihres Umfanges, Gewichtes oder ihrer Menge nicht in den 
von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Abfallbehältern untergebracht werden 
können, zum Wertstoffhof zu bringen. 
Kleinmengen von Bauschutt, Baumischabfällen und Bauholz sowie Gartenhölzer werden 
auf privatrechtlicher Basis vom Betreiber des Wertstoffhofes angenommen. Die hierfür 
anfallenden Transport- und Verwertungskosten werden direkt zwischen Anlieferer und 
Unternehmen abgerechnet. 
 

(4)  Soweit Transportprobleme bestehen, bietet das beauftragte Entsorgungsunternehmen – 
oder auch Dritte – die Möglichkeit einer Einzelabfuhr. Die Durchführung und Abrechnung 
erfolgt durch den Beauftragten auf privatrechtlicher Basis. Bezüglich des 
Bereitstellungsplatzes bei dieser Abholung gilt § 12 entsprechend. 

 
(5) Elektro- und Elektronik-Altgeräte i. S. d. § 3 Nr. 1 ElektroG sind vom Besitzer der 

Altgeräte gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 ElektroG getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall, 
insbesondere Sperrmüll, gesondert zum Wertstoffhof zu bringen. Besitzer von Altgeräten 
haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgeräten umschlossen sind, 
gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 ElektroG vor der Abgabe an der Erfassungsstelle von diesen zu 
trennen und der gesonderten Altbatterien-Entsorgung am Wertstoffhof zuzuführen. Dieses 
gilt gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 ElektroG nicht, soweit nach § 14 Abs. 5 Satz 2 und Satz 3 
ElektroG Altgeräte separiert werden, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten.  
 

(6) Altbatterien i. S. d. § 2 Abs. 9 Batteriegesetz (BattG) sind vom Endnutzer (§ 2 Abs. 13 
BattG) als Besitzer von Altbatterien gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 BattG vom unsortierten 
Siedlungsabfall einer getrennten Erfassung zuzuführen. Dieses gilt gemäß § 11 Abs. 1 Satz 
2 BattG nicht für Altbatterien, die in andere Produkte fest eingebaut worden sind.  
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Folgende Batterien werden am Schadstoffmobil angenommen: 

- Blei-Akkumulatoren: Starterbatterien von Kraftfahrzeugen 
- Ni/Cd-Akkumulatoren (flüssig): Nickel/Cadmium-Akkus, wieder aufladbar, 

größtenteils Industriebereich 
- Hg-haltige Batterien: Quecksilberhaltige Batterien 
- Trockenbatterien: Handelsübliche, nicht wieder aufladbare Batterien 

 
 
§ 17 Anmeldepflicht 
 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde den erstmaligen Anfall von Abfällen, die 

voraussichtliche Menge, sowie jede wesentliche Veränderung der anfallenden Abfälle oder 
ihrer Menge unverzüglich anzumelden. 

 
(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als auch der neue 

Eigentümer verpflichtet, die Gemeinde unverzüglich zu benachrichtigen.  

 
 
§ 18 Auskunftspflicht, Betretungsrecht, Duldungspflicht 
 
(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte oder der Abfallbesitzer/ 

Abfallerzeuger sind verpflichtet, über § 17 hinaus alle für die Abfallentsorgung 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige Abfälle 

anfallen, sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Aufstellen von Abfallgefäßen 
auf ihrem Grundstück sowie das Betreten des Grundstücks zum Zweck des Einsammelns 
und zur Überwachung des Getrennthaltens und der Verwertung von Abfällen zu dulden.   

 
(3)  Die Bediensteten und Beauftragten der Gemeinde haben zu prüfen, ob die Vorschriften 

dieser Satzung befolgt werden. Im Rahmen des § 19 Abs. 1 KrWG ist ihnen ungehinderter 
Zutritt zu Grundstücken zu gewähren, für die nach dieser Satzung Anschluss- und 
Benutzungszwang besteht.   

 
(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. 

 
(5)  Die Beauftragten haben sich durch einen von der Gemeinde ausgestellten Dienstausweis 

auszuweisen. 
 
(6)  Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 Grundgesetz) wird 

insoweit durch § 19 Abs. 1 Satz 3 KrWG eingeschränkt. 
 
 
§ 19 Unterbrechung der Abfallentsorgung 
 
(1) Unterbleibt die der Gemeinde obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden 

Einschränkungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, 
Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten, behördlichen Verfügungen oder der Verlegung des 
Zeitpunkts der Abfuhr, werden die erforderlichen Maßnahmen so bald wie möglich 
nachgeholt. 
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(2) In den Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr oder auf 
Schadenersatz 

 
(3)  Wird ein Grundstück vorübergehend nicht bewohnt (z. B. bei Mieterwechsel, längerem 

Auslandsaufenthalt) und ist eine Ermäßigung der Gebühr beantragt worden, so kann diese 
nur in den Fällen gewährt werden, in denen durch Abholung der Gefäße die 
Nichtbenutzung gewährleistet wird. Dieser vorübergehenden Abmeldung muss ein 
Zeitraum von mindestens drei Monaten zugrunde liegen. 

 
 
§ 20 Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung/ 

 Anfall der Abfälle 
 
(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, 

wenn dem anschluss- und benutzungspflichtigen Grundstückseigentümer oder der 
Grundstückseigentümerin ein oder mehrere Abfallgefäße zur Verfügung gestellt worden 
sind oder ein oder mehrere Abfallgefäße anderweitig vorhanden sind und diese zur 
Abfallüberlassung bereitgestellt werden und das an die kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur 
Entleerung dieser Abfallbehältnisse angefahren wird. 

(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die Voraussetzungen 
des Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind. 

 
(3) Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu 

lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsache behandelt. 
 
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu 

durchsuchen oder wegzunehmen. 
 
 
§ 21 Abfallentsorgungsgebühren 
 
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der Gemeinde Nottuln und 
die sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die Gemeinde werden 
Abfallentsorgungsgebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung für die 
kommunale Abfallentsorgungseinrichtung der Gemeinde Nottuln erhoben. 
 
 
§ 22 Andere Berechtigte und Verpflichtete 
 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümerinnen oder Grundstückseigentümer 
ergebenden Rechte und Pflichten gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, 
Wohnungseigentümerinnen oder Wohnungseigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte im 
Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz eines 
Grundstückes dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigentümerinnen oder 
Grundstückseigentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben 
ihnen andere Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind. 
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§ 23 Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im 
Liegenschaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
 
 
§ 24 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt 

ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem 
er/sie 

 
a) nach § 3a dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Gemeinde zum Einsammeln 

oder Befördern überlässt; 

b) überlassungspflichtige Abfälle der Gemeinde nicht überlässt oder von der Gemeinde 
bestimmte Abfallbehälter und Abfallsäcke zum Einfüllen von Abfällen nicht benutzt 
und damit dem Anschluss- und Benutzungszwang in § 6 zuwider handelt; 

c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Abfallsäcke entgegen § 13 Abs.3 
dieser Satzung mit anderen Abfällen füllt; 

d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in § 13 Abs. 2 , Abs. 4 , Abs. 5 und 
Abs. 6 dieser Satzung befüllt; 

e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls 
gemäß § 17 dieser Satzung nicht unverzüglich anmeldet; 

f) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i.V. m § 20 Abs.4 dieser Satzung unbefugt 
durchsucht oder wegnimmt; 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden, 

soweit nicht andere Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen. 
 
§ 25 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am ………………… in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Gemeinde Nottuln vom 11.11.2021 außer Kraft. 
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Tagesordnungspunkt: 
Standortkonzept Altkleidercontainer 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt/Der Rat der Gemeinde Nottuln beschließt das 
als Anlage zu dieser Vorlage beigefügte Standortkonzept und die Ermessensrichtlinien für 
die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für Altkleidercontainer. 

Finanzielle Auswirkungen: 

keine 

Klimatische Auswirkungen: 

keine 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 26.04.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 10.05.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Block 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 060/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
11 Ver- und Entsorgung 
Datum: 
06.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  8.7Ö  8.7
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Sachverhalt: 
 
Die Aufstellung von Sammelcontainern für Altkleider ist seit einigen Jahren vermehrt 
Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Altkleider sind aufgrund der zu erzielenden 
Preise auf dem Gebrauchttextilmarkt ein attraktiver Wertstoff. Deshalb ist das Sammeln und 
Verwerten von Altkleidern ein lukratives Geschäftsfeld. Gewerbliche Sammler konkurrieren 
zunehmend mit caritativen Organisationen, die mit ihren Sammlungen Kleiderkammern 
bestücken oder aus den Erlösen durch den Verkauf ihre Tätigkeit finanzieren. Anlässlich 
eines Antrags eines privaten Verwerters zur Aufstellung von Sammelcontainern für Altkleider 
im gesamten Gemeindegebiet ist aus Sicht der Verwaltung eine allgemeingültige Lösung 
erforderlich. 
 
In der Gemeinde Nottuln sind derzeit 42 Altkleidercontainer aufgestellt, 15 davon gewerblich. 
Diese Standorte befinden sich vorwiegend im öffentlichen Straßenraum. Nach den 
Regelungen des Straßen- und Wegegesetzes NRW (StrWG NRW) ist dafür eine 
Sondernutzungserlaubnis erforderlich. Denn die Nutzung der Straße zu anderen als den 
üblichen Verkehrszwecken (Gemeingebrauch), bedarf der Erlaubnis durch die zuständige 
Straßenbaubehörde. Konkret ergibt sich dies aus § 18 Abs. 1 S. 2 StrWG NRW. Nach § 14 
Abs. 1 StrWG NRW ist erlaubnisfrei nur der Gemeingebrauch an öffentlichen Straßen, d. h. 
der Gebrauch im Rahmen der Widmung zum Verkehr und innerhalb der verkehrsrechtlichen 
Vorschriften. Bei der Aufstellung von Altkleidersammelcontainern handelt es sich deshalb um 
eine Sondernutzung, da die Straßen insoweit nicht vorwiegend zum Verkehr benutzt werden 
 
Die Gemeinde Nottuln ist gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 3 StrWG NRW zuständige 
Straßenbaubehörde für die Gemeindestraßen und die Landesstraßen als Ortsdurchfahrten. 
Die Erlaubnis der Sondernutzung darf gemäß § 18 Abs. 1, 2 StrWG NRW nur befristet oder 
auf Widerruf erteilt werden. Die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis steht im Ermessen 
der Behörde. Die Ermessensgründe sind dabei jedoch auf sachliche Gründe mit Bezug zur 
Straße begrenzt. Für das Aufstellen von Sammelcontainern auf privaten Flächen ist eine 
solche Erlaubnis nicht erforderlich, hier bedarf es lediglich einer Genehmigung durch den 
jeweiligen Eigentümer. Daneben sind Sammlungen von Altkleidern nach Maßgabe von § 18 
Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz NRW (KrWG NRW) bei der unteren Abfallbehörde 
anzuzeigen und zwar unabhängig davon, ob sie im öffentlichen Straßenraum oder auf 
privaten Grundstücken erfolgen.  
 
Seitens der Verwaltung ist beabsichtigt, schriftliche Sondernutzungserlaubnisse für 
Altkleidercontainer nach einem einheitlichen Konzept zu erteilen. 
 
Dabei ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Beschluss vom 
20.04.2020, Az.: 3 B 80.09) zu berücksichtigen, dass zeitlich und örtlich gegenläufige 
Interessen verschiedener Straßennutzer auszugleichen sind. Deshalb kann ein 
Interessenausgleich vorzunehmen sein, wenn sich die Interessen auf dieselbe 
Straßenflächen beziehen. Diese Ausgleichs- und Verteilungsfunktion der 
Sondernutzungserlaubnis hat auch zur Folge, dass die Verwaltung bei der Erteilung von 
Sondernutzungserlaubnissen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 Abs. 
1 GG zu berücksichtigen hat. Die Verwaltungspraxis muss sich daher an den sachlichen 
Gründen mit Bezug zur Straße orientieren und innerhalb dieser Kriterien allen Interessenten 
gleiche Chancen gewähren. 
 
Die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erfolgt nach den Regelungen des StrWG 
NRW grundsätzlich wirtschafts- und wettbewerbsneutral. Rein subjektive oder 
geschäftsbezogene Merkmale können nach der Rechtsprechung deshalb kein 
straßenrechtlich relevantes Auswahlkriterium sein (OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 
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16.06.2015, Az.: 11 A 1131/13). Daher kann die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen 
nicht auf ortsansässige oder gemeinnützige Organisationen beschränkt werden, sondern 
muss grundsätzlich wettbewerbsneutral für alle Anbieter gleichermaßen möglich sein. 
 
Um diese rechtlichen Anforderungen in der Verwaltungspraxis gleichermaßen transparent 
und rechtssicher zu gewährleisten, ist von der Rechtsprechung anerkannt worden, die 
Verteilung anhand von ermessenslenkenden Verwaltungsvorschriften (Ermessensrichtlinien) 
vorzunehmen (u. a. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 28.03.2019, 
Az.: 11 A 1166/16). Mit einem Standortkonzept zu den Ermessensrichtlinien können die 
Anzahl und Verteilung der Standorte für Altkleidercontainer umfassend geregelt werden. Für 
die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen kann durch die Ermessensrichtlinien ein 
Verfahren eingeführt werden, nach dem die Verwaltung im Einzelfall entsprechende Anträge 
bescheiden kann. Weil mit den Richtlinien eine erhebliche Vorwirkung für den Einzelfall 
verbunden ist, verlangt die Rechtsprechung dafür die Beschlussfassung des Gemeinderates 
(OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 13.05.2019, Az.: 11 A 2057/17). 
  
Das Standortkonzept für Altkleidersammelcontainer legt die Orte und die Anzahl maximal 
möglicher Container auf öffentlichen Flächen im Gemeindegebiet fest. 
 
Die Gesamtzahl möglicher Standorte für Altkleidercontainer kann überschlägig anhand der 
Einwohnerzahl ermittelt werden. Denn der Ausgleich gegenläufiger Interessen an der 
Straßennutzung und die Vermeidung einer „Übermöblierung“ des öffentlichen 
Straßenraumes macht es erforderlich, dass die gewerbliche oder gemeinnützige Aufstellung 
von Altkleidercontainern im Verhältnis zum Gemeingebrauch der Anwohnerinnen und 
Anwohner und der übrigen Bevölkerung im Gemeindegebiet steht. In vielen Kommunen ist 
die Gesamtanzahl an Containerstandorten im Verhältnis zur Einwohnerzahl auf 500 bis 
1.000 Einwohner pro Standort beschränkt worden. Die Bemessung der Anzahl an 
Standorten anhand der Einwohnerzahl ist von der Rechtsprechung akzeptiert worden (vgl. 
OVG NRW, Urteil vom 07.04.2017, Az.: 11 A 2068/14, Rn 96; VG Mainz, Urteil vom 
20.06.2018, Az.: 3 K 907/17.MZ). Die Verwaltung schlägt daher für die Gemeinde Nottuln 
vor, einen öffentlichen Containerstandort je 900 Einwohner anzustreben, das entspricht 1 
Altkleidercontainer pro 450 Einwohner. Somit besteht ein Bedarf von derzeit max. 22 
Containerstandorten. 
 
Bei der kleinräumlichen Auswahl geeigneter Standorte sind unterschiedliche 
Wohnstrukturen, die Mobilitätsbedürfnisse der Wohnbevölkerung und der örtlichen 
Gewerbetreibenden sowie die Standorte öffentlicher Einrichtungen berücksichtigt worden. 
Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und zur Vermeidung 
einer kleinteiligen Möblierung mit ähnlich gelagerten Containernutzungen sind bei der 
standortgenauen Auswahl der Aufstellflächen für Altkleidercontainer insbesondere die 
bestehenden Standorte für Glascontainer geprüft worden. 
 
Die Aufstellung von Altkleidercontainern auf privaten Grundstücken (bspw. Parkplätze) kann 
seitens der Gemeinde nicht reguliert werden. Erfolgt jedoch die Benutzung der Container von 
öffentlichen Verkehrsflächen aus, obwohl die Container selbst auf Privatgrund stehen, ist 
eine straßenrechtliche Sondererlaubnis erforderlich. 
 
Die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die Aufstellung von Altkleidercontainern 
an diesen Standorten wird durch die Ermessensrichtlinien geregelt. 
 
Die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis setzt grundsätzlich einen Antrag voraus. Ohne 
eine Verfahrensregelung durch Ermessensrichtlinien sind daher die Anträge nach Eingang 
abzuarbeiten und die Aufstellung von Altkleidercontainern an verfügbaren und geeigneten 
Standorten zu erlauben. 
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Durch das in den Ermessensrichtlinien formulierte Verfahren wird der straßenrechtlichen 
Ausgleichs- und Verteilungsfunktion sowie der gesetzlichen Befristung oder Widerruflichkeit 
einer straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis entsprochen.  

 

 
 

Anlagen: 

Standortkonzept 

 
 
 
Verfasst:  
gez. Eismann  
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1 Ziele 

Mit den Ermessensrichtlinien für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für Alt-
kleidercontainer in der Gemeinde Nottuln werden die Verteilung und die Standorte der 
Sammelcontainer geregelt. 

2 Standortkonzept 

Die Gemeinde Nottuln sieht für gemeinnützige und gewerbliche Altkleidersammlungen 
Standorte auf bzw. an öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen vor. Die Nutzung dieser 
Standorte erfordert eine Sondernutzungserlaubnis gemäß § 18 StrWG NRW. Die Stand-
orte für die Sondernutzung mit Altkleidercontainern werden anhand sachlicher Gründe 
mit Bezug zur Straße ausgewählt. Dabei sind insbesondere folgende Kriterien zu be-
rücksichtigen: 

• Sicherung eines einwandfreien Straßenzustandes (Schutz des Straßengrunds und 
des Zubehörs), 

• Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, 

• der Ausgleich zeitlich und örtlich gegenläufiger Interessen verschiedener Straßen-
benutzer und Straßenanlieger (etwa Schutz vor Abgasen, Lärm oder sonstigen 
Störungen) 

• Belange des Straßen- und Stadtbilds, d. h. baugestalterische oder städtebauliche 
Vorstellungen mit Bezug zur Straße (Vermeidung einer „Übermöblierung“ des öf-
fentlichen Straßenraums, Schutz eines bestimmten Straßen- oder Platzbilds, u. 
ä.).  

Die Gesamtanzahl der Standorte bestimmt sich anhand der Einwohnerzahl (900 Ein-
wohner pro Standort). Die nach diesen Kriterien ausgewählten Standorte sind in der An-
lage dieser Richtlinie dargestellt (Standortliste). Ein Standort kann maximal zwei Altklei-
dercontainer aufnehmen. Weitere Standorte können bei Bedarf unter Berücksichtigung 
der vorgenannten Kriterien in die Anlage aufgenommen werden. Die Erteilung von Son-
dernutzungserlaubnissen für Altkleidercontainer für andere Standorte, die nicht in der 
Anlage genannt sind, wird ausgeschlossen. 

3 Rahmenbedingungen der Sondernutzungserlaubnis 

Sondernutzungserlaubnisse werden ausschließlich befristet erteilt. Die Erlaubnisse sol-
len für einen Zeitraum von zwei Jahren befristet werden. Die Erlaubnisse sind mit der 
Auflage zu erteilen, dass die aufgestellten Altkleidercontainer mindestens alle zwei Wo-
chen zu entleeren und die Verkehrsflächen des unmittelbaren Umfeldes zu reinigen sind. 
Die Reinigung bezieht sich auch auf sonstige Verunreinigungen, die mit der Nutzung der 
Altkleidercontainer im Zusammenhang stehen. Die Verwaltung soll den Begünstigten bei 
begründetem Anlass auffordern, außerplanmäßige Entleerungen und Reinigungen vor-
zunehmen. Die Altkleidercontainer sind mit Hinweisen für die Benutzerinnen und Benut-
zer zu Einwurfzeiten, Sortierhinweisen, Firmenname und Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) 
zu kennzeichnen. Änderungen der Kontaktdaten sind unverzüglich auf allen Altkleider-
containern zu vermerken. 
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4 Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen 

Der Antrag auf eine Sondernutzungserlaubnis für die Standorte gem. Standortliste ist 
schriftlich bis zum 31.10. der jeweiligen Sondernutzungsperiode (2 Jahre) zu stellen. 

Hier werden nur solche Anträge berücksichtigt, die seit dem jeweils 01.06. des gleichen 
Jahres eingegangen sind. Die Sondernutzungsperiode beginnt erstmals am 01.12.2022. 
Bei mehreren gleichgeeigneten Antragsstellern entscheidet das Los. 

Nachträgliche Bewerbungen für offene Standplätze sind möglich. 

5 Übergangsregelung 

Das Verfahren nach Ziff. 4 ist spätestens innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinien für alle in der Anlage genannten Standorte zu beginnen. Bis dahin 
bestehende Sondernutzungserlaubnisse für Altkleidercontainer an den in der Anlage ge-
nannten oder anderen Standorten sind mit einer Frist von drei Monaten zu widerrufen. 

6 Beschluss des Rates und Inkrafttreten 

Diese Richtlinien sind vom Rat der Gemeinde Nottuln in öffentlicher Sitzung am 
XX.XX.2022 beschlossen worden. Die Richtlinie tritt am 01.12.2022 in Kraft.  

 
 
Nottuln, den XX.XX.2022  
 
 
 
Dr. Dietmar Thönnes 
(Bürgermeister) 
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Tagesordnungspunkt: 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Kreis Coesfeld 
 

Beschlussvorschlag: 
Der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Coesfeld wird zugestimmt. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Der Kreis stellt die entstehenden Kosten in seine Gebührenkalkulation ein. Erlöse aus der 
Verwertung werden seitens des Kreises an die Städte und Gemeinden gegen Stellung 
entsprechender Rechnungen direkt ausgeschüttet 

Klimatische Auswirkungen: 
keine 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 07.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Block 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 099/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
Datum: 
25.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  8.8Ö  8.8
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... 

Sachverhalt: 
Die Öffentlich-rechtlichen Entsorger sind gemäß KrWG gesetzlich verpflichtet, ab dem 
01.01.2025 Alttextilien getrennt zu erfassen und zu verwerten. In § 20 KrWG ist dazu 
Folgendes geregelt:  
 
§ 20 Pflichten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger  
(1) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben die in ihrem Gebiet angefallenen und 
überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen 
Herkunftsbereichen nach Maßgabe der §§ 6 bis 11 zu verwerten oder nach Maßgabe der §§ 
15 und 16 zu beseitigen. Werden Abfälle zur Beseitigung überlassen, weil die Pflicht zur 
Verwertung aus den in § 7 Absatz 4 genannten Gründen nicht erfüllt werden muss, sind die 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zur Verwertung verpflichtet, soweit bei ihnen diese 
Gründe nicht vorliegen.  
 
(2) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind verpflichtet, folgende in ihrem Gebiet in 
privaten Haushaltungen angefallenen und überlassenen Abfälle getrennt zu sammeln:  
1. Bioabfälle; § 9 Absatz 1 und 3 Nummer 3 und 4 sowie Absatz 4 gilt entsprechend,  
2. Kunststoffabfälle; § 9 gilt entsprechend,  
3. Metallabfälle; § 9 gilt entsprechend,  
4. Papierabfälle; § 9 gilt entsprechend,  
5. Glas; § 9 Absatz 1 und 3 Nummer 3 und 4 sowie Absatz 4 gilt entsprechend,  
6. (NEU) Textilabfälle; § 9 gilt entsprechend,  
7. Sperrmüll; die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sammeln Sperrmüll in einer Weise, 
welche die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling der einzelnen 
Bestandteile ermöglicht und  
8. gefährliche Abfälle; die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger stellen sicher, dass sich 
die gefährlichen Abfälle bei der Sammlung nicht mit anderen Abfällen vermischen.  
 
Die Verpflichtung zur getrennten Sammlung von Textilabfällen nach Satz 1 Nummer 6 gilt 
spätestens ab dem 1. Januar 2025.  
 
In der Sitzung des Arbeitskreises Abfallwirtschaft Kreis Coesfeld am 15.02.2022 wurden die 
verschiedenen Möglichkeiten der notwendigen Umsetzung erörtert. Einvernehmlich wird 
davon abgeraten, ein umfassendes Konkurrenzsystem zu den bisherigen gemeinnützigen 
sowie gewerblichen Sammlungen zu etablieren. Vorgabegemäß sind zukünftig alle Alttextilien 
getrennt zu erfassen, dabei ist zu beachten, dass sich die bisherigen Sammelaktivitäten 
vornehmlich auf Altkleider und Altschuhe, möglichst noch tragbar, beschränken.  
 
Dies ist aus fachlicher Sicht auch sinnvoll, da im Hinblick auf die Abfallhierarchie mit der 
bestehenden karitativen Altkleidersammlung die höherwertige Wiederverwendung im 
Vordergrund steht und ermöglicht wird.  
 
Die nun umzusetzende getrennte Sammlung „aller“ Textilabfällen (auch Bettwäsche, 
Gardinen, Stoffreste, Handtücher etc. – auch verschlissen und verschmutzt) hat hingegen die 
stoffliche Verwertung, also das Recycling zum Ziel, damit die hochwertigen Faserrohstoffe 
nicht als Sperr- und Restmüll in die Verbrennung gehen.  
 
Die WBC hat daher fachlich vorgeschlagen, jeweils einen geeigneten Sammelbehälter für 
„alle“ Alttextilien (auch Bettwäsche, Gardinen, Stoffreste, Handtücher etc.) auf den 
Wertstoffhöfen aufzustellen. Diesem Vorschlag wurde seitens der Städte und Gemeinden 
einheitlich zugestimmt.  
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Darüber hinaus wurde seitens des Arbeitskreises dem Vorschlag einstimmig zugestimmt, 
hierzu die Aufgabe der Sammlung und des Transportes über eine ÖrV auf den Kreis zu 
übertragen. Eventuell anfallende Erlöse sollen an die Städte und Gemeinden in bekannter 
Weise weitergeleitet werden.  
 
Unter Verweis auf § 5 des Entwurfes der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung soll der Kreis 

die WBC mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragen. Es entsteht somit ein direktes 

Auftragsverhältnis zwischen dem Kreis Coesfeld und der WBC. Die Städte und Gemeinden 

sollen sich mit der Beauftragung der WBC vollumfänglich einverstanden erklären. Direkte 

Vertragsbeziehungen zwischen den Städten und Gemeinden und der WBC werden jedoch 

nicht begründet. 

 

Die WBC erhält vom Kreis Coesfeld für ihre Leistungen eine Vergütung, die auf der 

Grundlage betriebswirtschaftlich anerkannter Kalkulationsmethoden ermittelt wird. Die 

Abrechnung erfolgt auf der Grundlage des Vertrages zur Regelung der Kalkulation und 

Abrechnung der Leistungen der WBC vom 29.06.1998. 

 
Der Aufsichtsrat der WBC hat in seiner Sitzung vom 21.03.2022 ebenfalls einstimmig dem 

Kreis Coesfeld empfohlen, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten und 

Gemeinden über die Übertragung der Aufgaben Sammlung und Transportes von 

Textilabfällen, die im Rahmen des kommunalen Anschluss- und Benutzungszwanges anfallen, 

abzuschließen. 

 
Der in der Anlage beigefügte Entwurf der ÖrV zur Erfassung und Verwertung von Alttextilien 
im Kreis Coesfeld wurde durch die Kanzlei Gaßner, Berlin, fachjuristisch geprüft.  
 
Die entsprechende Umsetzung wird auch Gegenstand in der Fortschreibung des 

Allwirtschaftskonzeptes sein. 

Anlagen: 
1. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und den Städten und 

Gemeinden Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, Lüdinghausen, 

Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Rosendahl und Senden über die Delegation von 

Aufgaben im Bereich der Sammlung und des Transportes von Textilabfällen, die im 

Rahmen des kommunalen Anschluss- und Benutzungszwanges anfallen 

 

 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Frau Warmeling gez. Eismann 
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom … 
 

gemäß § 23 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) 
 

in Verbindung mit § 5 Abs. 6 Satz 4 Kreislaufwirtschaftsgesetz für das  
Land Nordrhein-Westfalen (Landeskreislaufwirtschaftsgesetz – LKrWG) 

 
 

zwischen den Städten und Gemeinden  
Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, Lüdinghausen,  

Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Rosendahl und Senden 
(nachfolgend „Städte und Gemeinden“) 

 
sowie dem Kreis Coesfeld 

(nachfolgend „Kreis“) 
 
 

über die Übertragung der Aufgaben  
 

Sammlung und Transport von Textilabfällen im Kreis Coesfeld, die im Rahmen des kom-
munalen Anschluss- und Benutzungszwanges anfallen 

 
 
 

Präambel 
 
Mit dieser Vereinbarung wollen die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld und der Kreis 
Coesfeld die Basis für ihre künftige Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Erfassung und Ver-
wertung von Textilabfällen (einschließlich Altkleider, Altschuhe und sonstige Textilabfälle) 
schaffen. Sie verfolgen damit das Ziel, die ordnungsgemäße getrennte Erfassung gem. § 20 
Abs. 2 Nr. 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und die Verwertung der in ihrem Gebiet anfal-
lenden Textilabfälle aus privaten Haushaltungen zu gewährleisten.  
 
Die Leistungsdurchführung der vom Kreis Coesfeld wahrzunehmenden Leistungen soll nach-
folgend von der „Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH“ sichergestellt werden (nachfol-
gend „WBC“). Hierzu erfolgt eine gesonderte Beauftragung des Kreises an die WBC. Die WBC 
wird die erforderlichen Leistungen, in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden, aus-
schreiben und an Dritte vergeben. 
 

§ 1 
Aufgabenübertragung, Zweck 

 
1. Der Kreis übernimmt ab dem 01.01.2023 die nach § 5 Abs. 6 Satz 1 LKrWG NRW den 

Städten und Gemeinden obliegende Aufgabe der Sammlung und des Transports von Tex-
tilabfällen aus privaten Haushaltungen, die im Rahmen des Anschluss- und Benutzungs-
zwanges den Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld überlassen werden, gemäß 

Ö  8.8Ö  8.8
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§ 23 Abs. 1 Alternative 1 i. V. m. § 23 Abs. 2 S. 1 GKG in seine Zuständigkeit.  
 

2. Zweck der Aufgabenübernahme ist die ordnungsgemäße Durchführung der Behälterge-
stellung, der Sammlung und des Transports der Alttextilien gemäß Absatz 1 zu gewähr-
leisten. Dazu sollen Sammelcontainer auf den Wertstoffhöfen der Städte und Gemeinden 
aufgestellt werden (Erfassung im Bringsystem). 

 
 

§ 2 
Kooperation bei der Erfassung  

 
1. Die Städte und Gemeinden unterstützen den Kreis dahingehend, dass sie Stellflächen auf 

ihren Wertstoffhöfen, auf denen Sammelcontainer zur Erfassung der Textilabfälle im 
Bringsystem aufgestellt werden, unentgeltlich zur Verfügung stellen.  
 

2. Die Anzahl der Sammelbehälter auf den Wertstoffhöfen orientiert sich am Abfallauf-
kommen vor Ort. Es sind Möglichkeiten zur getrennten Entsorgung von Textilabfällen in 
ausreichendem Maße zu gewährleisten. Die Parteien gehen davon aus, dass ein Sammel-
container pro Wertstoffhof bereit zu stellen ist. 
 
 

§ 3 
Kosten und Erlöse 

 
Der Kreis stellt die entstehenden Kosten in seine Gebührenkalkulation ein. Erlöse aus der 
Verwertung werden seitens des Kreises an die Städte und Gemeinden gegen Stellung ent-
sprechender Rechnungen direkt ausgeschüttet. Die Aufteilung der Erlöse erfolgt entspre-
chend dem Anteil an Sammelcontainern der Städte und Gemeinden, bzw. soweit möglich 
entsprechend den tatsächlich ermittelten Gewichtsanteilen. 
 
 

§ 4 
Dauer 

 
Die Vereinbarung wird zunächst für den Zeitraum bis zum 31.12.2030 geschlossen und ver-
längert sich automatisch um jeweils weitere fünf Jahre, soweit nicht einer der Beteiligten 
spätestens sechs Monate vor Ablauf die Vereinbarung aufkündigt. 

 
 

§ 5 
Übertragung der Aufgaben auf die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH 

 
Die Städte und Gemeinden und der Kreis sind sich einig, dass sich der Kreis für die Umset-
zung dieses Vertrages der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH bedienen kann. Eine 
diesbezügliche Beauftragung durch den Kreis ist beabsichtigt. 
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§ 6 

Streitbeilegung 
 

Sofern Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der Städte und Gemeinden und dem Kreis 
aus dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nicht intern beigelegt werden können, gilt § 
30 GkG NRW. 
 
 

§ 7 
Abweichende Vereinbarungen 

 
Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Zustimmung sämtlicher Vertragsparteien und 
sind schriftlich zu dokumentieren. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schrifterfordernis 
selbst. 

 
 

§ 8 
Salvatorische Klausel 

 
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder die Verein-
barung eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung 
als vereinbart, die dem von den Parteien Gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt; das 
gleiche gilt im Fall einer Lücke. 
 
 

§ 9 
Genehmigungsvorbehalt; Inkrafttreten 

 
Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Sie tritt am Tag 
nach der Bekanntmachung im Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde in Kraft.  
 
 
Kreis Coesfeld 
 
 
 
_____________________   ____________________________ 
Datum,     Unterschrift      
 
 
Gemeinde Ascheberg 
 
 
 
_____________________   ____________________________ 
Datum,     Unterschrift      
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Stadt Billerbeck  
 
 
 
_____________________   ____________________________ 
Datum,     Unterschrift      
 
 
Stadt Coesfeld  
 
 
 
_____________________   ____________________________ 
Datum,     Unterschrift      
 
 
Stadt Dülmen   
 
 
 
_____________________   ____________________________ 
Datum,     Unterschrift      
 
 
Gemeinde Havixbeck 
 
 
 
_____________________   ____________________________ 
Datum,     Unterschrift     
 
 
Stadt Lüdinghausen      
 
 
 
_____________________   ____________________________ 
Datum,     Unterschrift      
 
 
Gemeinde Nordkirchen  
 
 
 
_____________________   ____________________________ 
Datum,     Unterschrift      
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Gemeinde Nottuln       
 
 
 
_____________________   ____________________________ 
Datum,     Unterschrift      
 
 
Stadt Olfen    
 
 
 
_____________________   ____________________________ 
Datum,     Unterschrift      
 
 
Gemeinde Rosendahl  
 
 
 
_____________________   ____________________________ 
Datum,     Unterschrift      
 
 
Gemeinde Senden  
 
 
 
_____________________   ____________________________ 
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299



 
 

... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 84 „Appelhülsen Nord II„ sowie die 87. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Teilaufhebung Appelhülsen Nord II“ im Parallelverfahren 
 

Beschlussvorschlag: 
Ein Verfahren für die Teilaufhebung des bestandskräftigen Bebauungsplanes Nr. 84 

„Appelhülsen Nord II“ und die 87. Änderung des Flächennutzungsplanes „Teilaufhebung 

Appelhülsen Nord II“ im Parallelverfahren für das Plangebiet wird eingeleitet. (Hier: 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Es ist beabsichtigt, das Bauleitplanverfahren durch ein externes Planungsbüro abwickeln zu 

lassen. 

 

 

Klimatische Auswirkungen: 
Die bestehenden, als Wohnbauflächen ausgewiesenen Flächen werden als 

landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen, sodass die betreffenden Flächen nicht für eine 

Versieglung vorgesehen sind.  

 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Planen und Bauen 08.06.2022 öffentlich 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 091/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
 
Datum: 
24.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  9.1Ö  9.1
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... 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
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Sachverhalt: 
Der Bebauungsplan Nr. 84 „Appelhülsen Nord II“ wurde im Jahr 2001 rechtskräftig und sollte 

eine weitreichende Wohnbauentwicklung im Ortsteil Appelhülsen ermöglichen. Die in Anlage 

1 in Rot dargestellten Flächen wurden aufgrund immissionsschutzrechtlicher Probleme 

jedoch keiner Wohnbauentwicklung zugeführt, sodass nach nunmehr 20 Jahren keine 

Umsetzung des Bebauungsplanes auf den betreffenden Flächen erfolgt ist.  

 

Die Verwaltung hat dies zum Anlass genommen, anzuregen, eine Teilaufhebung des 

Bebauungsplanes Nr. 84 „Appelhülsen Nord II“ sowie eine dementsprechende 87. Änderung 

des Flächennutzungsplanes „Teilaufhebung Appelhülsen Nord II“ im Parallelverfahren 

einzuleiten. Die betreffenden Flächen sind derzeit im Flächennutzungsplan als 

Wohnbauflächen dargestellt. Eine Rücknahme dieser Flächen würde bewirken, dass die 

Flächen den sogenannten Siedlungsflächenreserven der Gemeinde Nottuln zurückgeführt 

werden. Jede Gemeinde bekommt seitens der Bezirksregierung sogenannte 

Siedlungsflächenreserven zugewiesen, die eine Gemeinde als Wohnbauflächen im 

Flächennutzungsplan ausweisen kann. Seit nunmehr 20 Jahren sind durch die Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 84 „Appelhülsen Nord II“ und der entsprechenden Ausweisung im 

Flächennutzungsplan dargestellt und damit gebunden. Die Gemeinde Nottuln würde sich mit 

einer Teilaufhebung und der Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten 

handlungsfähiger für die Ausweisung neuer Wohnbauflächen (ca. 19 ha) machen. Durch die 

Rücknahme dieser Flächen aus dem Flächennutzungsplan können zukünftig weitere 

Flächen der Gemeinde Nottuln als Wohnbaufläche entwickelt werden. Dies wäre unter den 

vorhandenen Bedingungen nur eingeschränkt möglich. 

 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Bauleitplanverfahren Nr. 84 um ein Verfahren 

handelt, dass über die Jahre immer wieder politisch beraten wurde und vielfältige Szenarien 

durchlaufen hat, möchte sich die Verwaltung seitens der Politik den Arbeitsauftrag für die 

Bearbeitung dieses Verfahrens geben lassen. Mit der Einleitung des Verfahrens würde die 

Verwaltung in die tiefergehende Bearbeitung des Verfahrens einsteigen.  

 

 

 

 
 

Anlagen: 
Anlage 1: Geltungsbereich der Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 84 

„Appelhülsen Nord II“ sowie der 87. Änderung des Flächennutzungsplanes 

„Teilaufhebung Appelhülsen Nord II“  

Anlage 2:  Auszug Flächennutzungsplan  
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Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Mütherig gez. Breuksch 
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Tagesordnungspunkt: 
Festlegung zum Bau von Übergangswohnheimen für Flüchtlinge am Sportplatz in 
Appelhülsen. 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung wird vom Rat beauftragt am vorgeschlagenen Standort am Sportplatz in 

Appelhülsen (s. Anlage 1) den Bau von einem Übergangswohnheim für Flüchtlinge sowohl 

bauplanungsrechtlich als auch baulich zu realisieren. Hierzu überprüft die Verwaltung 

zunächst die immissionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen.  

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Es entstehen interne Personalkosten und Baukosten. 

Für die zuletzt realisierte Unterkunft in Darup an der Westerhiege, welche in 

Holzständerbauweise gebaut wurde, lagen die Kosten im Jahr 2018 für das Gebäude bei rd. 

1,5 Mio €. Bei der Unterstellung einer Kostensteigerung von 4 x 15%, ergäbe sich eine 

Investitionsvolumen von rd. 2,5 Mio.€. 

Für die in Nottuln an der Daruper Straße errichtete Unterkunft (drei Häuser) in 

Massivbauweise, welche 2004 gebaut und im Jahr 2017 dann aufgestockt wurden, lagen die 

tatsächlichen Investitionskosten bei rd. 1,4 Mio. €. Eine Kostensteigerung von 5 x 15 % 

unterstellt, ergäbe sich ein Investitionsvolumen von mindestens 3 Mio. €. 

Dabei ist zu beachten, dass dies nur Orientierungswerte sind. 

 

Klimatische Auswirkungen: 
Durch die Umsetzung wird eine Fläche in geringem Umfang versiegelt; dies begünstigt eine 

minimale Verschlechterung des Abflusses vom Oberflächenwasser. Gleichzeitig ist die zu 

erwartende Bautätigkeit mit geringen Auswirkungen auf den Naturhaushalt verbunden.  

 

 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 088/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
10 Bauen und Wohnen 
Datum: 
25.05.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  9.2Ö  9.2
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Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Planen und Bauen 08.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 21.06.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
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Sachverhalt: 
Es gibt weiterhin verstärkte Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und auch 

von afghanischen Ortskräften. Außerdem sind zahlreiche ukrainische Flüchtlinge zum größten 

Teil in privaten Wohnungen übergangsweise untergekommen. 

Auf die äußerst angespannte Situation wurde bereits in der Ratssitzung vom 23.03.2022 und 

in den Sitzungen des Ausschusses für Bildung und Soziales vom 04.05-2022 (Sondersitzung 

zur Flüchtlingssituation) und vom 25.05.2022 seitens der Verwaltung hingewiesen worden. 

Insbesondere die Belegung der gemeindlichen Übergangsheimen hat mit aktuell 219 

Personen einen 10-Jahres-Höchstwert erreicht. Die Errichtung einer Notunterkunft (Turnhalle 

Niederstockumer Weg) wird vorbereitet. Als Puffereinrichtung steht eine Einrichtung des 

Kreises Coesfeld mit 18 Plätzen für Flüchtlinge, die Nottuln zugewiesen werden, für jeweils 

wenige Tage zur Verfügung. 

 

Zur Erinnerung: 

Bereits im vom Rat im Jahr 2017 beschlossenen Integrationskonzept wurde als Strategie zur 

Flüchtlingsunterbringung ein dreistufiges Modell (Notunterkunft – Übergangswohnheim – 

Soziales Wohnungsbau/freier Wohnungsmarkt) entwickelt (VL 63/2016). 

 

Da privater, bezahlbarer Wohnraum, insbesondere für sozial Schwache in Nottuln kaum zur 

Verfügung steht, bzw. der kommunale Einfluss auf die zeitnahe Errichtung von Sozialem 

Wohnungsbau bzw. privatem Wohnraum begrenzt ist, ist ein Bau eines weiteren 

Übergangswohnheims für Flüchtlinge auf dem Gemeindegebiet aus Sicht der Verwaltung 

dringend notwendig, um kurzfristig Abhilfe zu schaffen und auch mittel- und langfristig gut 

aufgestellt zu sein.  

Um der Situation angepasst zügig zu begegnen und langfristig gut aufgestellt zu sein, 

empfiehlt die Verwaltung am Sportplatz in Appelhülsen (s. Anlage 1) den Bau eines weiteren 

Übergangswohnheims für Flüchtlinge zu realisieren. Eine langfristige Entwicklung an dem 

Standort – ggf. mit Nutzungsalternativen – ist seitens der Verwaltung zu empfehlen, 

insbesondere vor dem Hintergrund wenig vorhandenem Sozialem Wohnungsbau.  

In dem Ortsteil Appelhülsen wäre aufgrund der guten verkehrstechnischen Anbindung (A 43/ 

Bahnhof) auch eine gute Nachnutzung darstellbar. 

In diesem Zusammenhang wird auf das Alter der bestehenden Einrichtung an der Weseler 

Straße hingewiesen. 

 

Standort: Am Sportplatz in Appelhülsen  

 

Der Standort am Sportplatz in Appelhülsen (Flur 17, Flurstück 486) ist ca. 0,3 ha groß und 

befindet sich im Eigentum der Gemeinde Nottuln. Die Größe ist ausreichend für das 

Vorhaben. Um eine effizientere Ausnutzung der Fläche zu ermöglichen ist es jedoch u.U. 

sinnvoll mit dem benachbarten Eigentümer die Fläche zu tauschen. 

Im Hinblick auf die fußläufig erreichbaren Versorgungsangebote im Ortsteil ist der Standort 

gut geeignet. Für im Ortsteil Nottuln wahrzunehmende Termine kann auf das ÖPNV-Angebot 
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zurückgegriffen werden. Die verkehrliche Erschließung kann über den angrenzenden 

Parkplatz erfolgen.  

 

Die im Rahmen der Standortdiskussion in den Jahren 2016/2017 (VL 117/2016 u. 135/2016) 

priorisierten Standorte „Nottuln – Eckfläche des Wellenfreibades (Teil der Liegewiese hinter 

dem alten Kinderbecken)“ und „Appelhülsen – Heitbrink“ sind für den Bau eines 

Übergangswohnheims für Flüchtlinge aus der Sicht der Verwaltung weniger gut  geeignet. 

Zum einen aufgrund der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und des Eingriffs in den 

Naturhaushalt aufgrund des Rückbaus des Walls und zum anderen aufgrund der möglichen 

zeitnahen Wohnbauentwicklung am Standort Heitbrink sowie der dortigen 

Geruchsimmissionen. Aus den genannten Gründen ist aus der Sicht der Verwaltung primär 

der vorgeschlagene Standort am Sportplatz in Appelhülsen zu entwickeln. Auf der Grundlage 

eines flexibleren Grundrisses empfiehlt sich die Anlehnung dahingehend an dem 

bestehenden Grundriss des Übergangswohnheims an der Daruper Straße in Nottuln. 

 

Planungsrechtliche Bewertung  

 

Der favorisierte Standort befindet sich aktuell innerhalb des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans Nr. 84 „Appelhülsen Nord II“ und ist gem. §4 BauNVO als „Allgemeines 

Wohngebiet“ ausgewiesen. Der Flächennutzungsplan weist die Fläche als Wohnbaufläche 

aus. Dementsprechend wäre das Vorhaben aktuell planungsrechtlich gemäß einer Befreiung 

der Festsetzung des Bebauungsplans zu realisieren (gem. §31 Abs. 2). Die 

Lärmschutzproblematik am Standort und die Möglichkeit einer langfristigen Nutzung mit 

möglichen Nutzungsalternativen wird derzeit geprüft. 

 

 
 

Anlagen: 
Anlage 1:  Übersichtsplan des Standortes am Sportplatz in Appelhülsen  

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Breuksch gez. Breuksch 
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Tagesordnungspunkt: 
79. Änderung des Flächennutzungsplanes „Konzentrationszonen Windenergie„  
hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses nach § 2 Abs. 1 BauGB 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Beschluss des Rates zur 79. Änderung des Flächennutzungsplanes „Konzentrationszonen 

Windenergie“ (VL 039/2018) vom 29.05.2018 wird aufgehoben. 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Für die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses entstehen keine weiteren Kosten. 

 

Klimatische Auswirkungen: 
Grundsätzlich soll ein Ausbau der Windenergie ermöglicht werden, damit die Ziele der 

Strategie der Klimaneutralität 2030 der Gemeinde Nottuln erreicht werden können. 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Planen und Bauen 05.04.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 10.05.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 045/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
09 Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen 
Datum: 
24.03.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  9.3Ö  9.3
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gez. Dr. Thönnes 
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Sachverhalt: 
Anforderung an die Gemeinde war es, substanziellen Raum für die Nutzung der Windenergie 

(Anhaltswert: 10 % der Gemeindefläche nach Abzug harter Tabukriterien) bereitzustellen. 

Einfach ausgedrückt bedeutet in „substanzieller Weise Raum verschaffen“, dass die 

Windenergie im Außenbereich eine realistische Chance bekommen muss. Das ist dann nicht 

der Fall, wenn die Planung eine reine Verhinderungsplanung darstellt. Geschieht die, wird 

von einer so genannten „Feigenblattplanung“ gesprochen, was bedeutet, dass zwar Gebiete 

für die Windenergie vorgesehen werden, diese aber so ungünstig und so gering ausfallen, 

dass von einem Ausbau der erneuerbaren Energien praktisch keine Rede sein kann. Dieser 

Erforderlichkeit wollte die Gemeinde im Rahmen der 79. Änderung des Flächennutzungsplans 

nachkommen und neue Windkonzentrationszonen ausweisen. Dies hat der Rat der Gemeinde 

Nottuln am 29.05.2018 beschlossen. 

 

Am 04.04.2019 fand eine öffentliche Informationsveranstaltung statt, in deren Rahmen die 

Planungen vom beauftragten Gutachter und der Verwaltung vorgestellt wurden. In der Zeit 

vom 05.04.2019 bis zum 08.05.2019 haben die Pläne zudem öffentlich ausgelgen; 

Stellungnahmen konnten in dieser Zeit abgegeben werden. Auf diesem Wege hat die 

Gemeinde Nottuln den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 BauGB zur frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung Rechnung getragen. Parallel hat auch die frühzeitige Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange stattgefunden (§ 4 Abs. 1 BauGB). 

Der Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung wurde dabei gezielt so gewählt, dass die 

vorgelegten Planungen einen diskussionsfähigen Stand hatten, dabei aber noch nicht so weit 

waren, dass Änderungen schlechterdings nicht mehr hätten berücksichtigt werden können. 

 

Im Rahmen der o.g. öffentlichen Informationsveranstaltung ist sodann deutlich geworden,  

dass viele der im Saal anwesenden Personen mit dem derzeitigen Planungsstand unzufrieden  

waren. Die Kritik konzentrierte sich dabei im Wesentlichen und ganz überwiegend auf die  

Ausweisung einer potenziellen Konzentrationszone südlich des Ortsteils Schapdetten. 

 

Aktuelle Situation und neue gesetzliche Vorgaben 

Handlungsbedarf besteht, da im rechtskräftigen Flächennutzungsplan zu wenig Flächen für 

die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung stehen. 

 

Es gibt allerdings eine neue gesetzliche Abstandsvorgabe der Landesregierung Nordrhein-

Westfalens. Diese neuen Vorgaben sind durch das zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen vom 08. Juli 2021 bindend und 

sehen einen Mindestabstand von 1.000 m zu Wohngebäuden innerhalb zusammenhängend 

bebauter Ortsteile vor.  

 

Diese neue Abstandsvorgabe führt zum Ausschluss vieler Flächen für die Windenergie und 

diese gesetzliche Abstandvorgabe müsste auch in der weiteren Konzentrationszonenplanung 

der Gemeinde Nottuln berücksichtigt werden. 
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Weißflächenanalyse für das Gemeindegebiet Nottuln 

Die Weißflächenanalyse umfasst die vollständige Untersuchung des gesamten 

Gemeindegebietes von Nottuln, um diejenigen Flächen zu ermitteln, die nach Ausschluss 

aller Tabukriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung stehen. 

 

Maßgebliche Ausschlusskriterien in der Analyse: 

• Zusammenhängende Wohngebiete (geschlossene Bebauung) & Gebiete mit 
Außenbereichssatzung, mit gesetzlicher Abstandsvorgabe: 

Abstand = 1.000 m 

• Wohnhäuser im Außenbereich (mit Abstand): 

Abstand = 500 m 

• Gewerbe- und Industriegebiete (mit Abstand): 
Abstand = 100 m 

• Allgemeine Siedlungsbereiche: 
z.B. Friedhöfe 

• Schutzgebiete: 
z.B. Naturschutz, FFH-Gebiete, Biotope, Vogelschutzgebiete 

• Waldflächen: 
Laub-, Misch- und Nadelwald 

• Verkehrsflächen/Infrastruktur: 
Wege, Straßen, Bahntrassen, Leitungen, Flugverkehrsflächen 

• Gewässer: 
Stehende & fließende Gewässer, Überschwemmungsgebiete, Moore 

• Tagebau: 
z.B. Steinbruch 

 

Die Flächenkulisse wird maßgeblich durch die Abstandsvorgaben zur Wohnbebauung 

bestimmt. Dabei sind die 1.000 m Abstand zu Wohnhäusern innerhalb einer geschlossenen 

Bebauung eine gesetzliche Vorgabe. Zusätzlich wurde ein 500 m Abstand zu Wohnhäusern 

im Außenbereich vorsorglich als Abstand gewählt, um eine optisch bedrängende Wirkung zu 

vermeiden und um Immissionsrichtwerte einzuhalten. 

Schutzgebiete wurden ohne weitere Abstände ausgeschlossen und auch Waldflächen, da die 

Errichtung von Windenergieanlagen im Wald in waldarmen Gebieten, wie dem Münsterland, 

nicht infrage kommt. 

 

Das Ergebnis der Weißflächenanalyse hat gezeigt, dass nur sehr wenige Flächen in Nottuln 

für die Errichtung von Windenergieanlagen infrage kommen und eine räumliche Steuerung 

durch die Ausweisung von Konzentrationszonen unter den von uns gewählten Bedingungen 

nicht mehr möglich ist, da durch die aktuelle Gesetzgebung ohnehin kaum mehr Raum für 

die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung steht. 

 

Dies führt zu der Empfehlung, zum einen die Windkonzentrationszonenplanung im Rahmen 

der 79. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Nottuln einzustellen und zum 

anderen den Bebauungsplan Nr. 97 „Sondergebiete für Windkraftanlagen“ aufzuheben sowie 

den Flächennutzungsplan im Rahmen der 86. Änderung „Aufhebung Konzentrationszonen“ 

im Parallelverfahren zu ändern (siehe Vorlage 043/2022). Ziel ist die Freigabe des 

Gemeindegebietes (Außenbereich) für die Errichtung von Windenergieanlagen. Hiermit wird 

die Gemeinde dem Erfordernis Rechnung tragen, der Windkraft in substanzieller Weise Raum 
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zur Verfügung zu stellen. Windenergieanlagen sind privilegierte Vorhaben im Außenbereich 

und können gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB ermöglicht werden. 

 

Das Bauplanungsrecht geht zunächst bundesweit von einem allgemeinen Bauverbot im sog.  

Außenbereich aus (§ 35 BauGB). Der Gesetzgeber hat jedoch in § 35 Abs. 1 BauGB einen 

abschließenden Katalog von Vorhaben normiert, die notwendigerweise etwa wegen ihrer 

Eigenart regelmäßig auf einen siedlungsfernen Standort angewiesen sind. Diese Vorhaben, 

zu denen u.a. auch solche gehören, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung von 

Windenergie dienen (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), sind deswegen im Außenbereich privilegiert 

zulässig. Insoweit sind Windenergieanlagen im Außenbereich jedenfalls bauplanungsrechtlich 

zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die ausreichende Erschließung 

gesichert ist. Eine entsprechende Prüfung findet antragsbezogen und in Abhängigkeit vom 

Anlagentyp im Rahmen eines bundesimmissionsschutzrechtlichen oder bauaufsichtlichen  

Genehmigungsverfahrens statt, in das die Gemeinde über die Regelungen zum 

gemeindlichen Einvernehmen in § 36 BauGB eingebunden wird.  

Wegen dieser augenscheinlich zunächst räumlich diffusen Verweisung der Windenergie in  

den Außenbereich, der gerade in ländlichen Gemeinden nicht selten den überwiegenden  

Flächenanteil des Gemeindegebiets ausmacht, verwundert es nicht, wenn öffentlich immer 

wieder eine „Verspargelung der Landschaft“ durch den „Wildwuchs“ von Windenergieanlagen 

diskutiert bzw. befürchtet wird. Eine unkontrollierte Errichtung von Windenergieanlagen im 

gesamten Stadtgebiet wird durch die neuen gesetzlichen Abstandsvorgaben allerdings 

verhindert. 

 

Die Einstellung der Windkonzentrationsplanung im Rahmen der 79. 

Flächennutzungsplanänderung soll auch durchgeführt werden, da die Praxis und 

Rechtsurteile zeigen, dass eine Vielzahl von Flächennutzungsplänen, die Konzentrationszonen 

ausweisen, aufgrund von Rechtsmängeln keiner gerichtlichen Prüfung standhalten. Somit soll 

vorsorglich ein Rechtsstreit und der absehbare Ausgang mit seinen Rechtsfolgen vermieden 

werden.   

 

 
 

Anlagen: 
Anlage 1:  Planzeichnung 79. Änderung des Flächennutzungsplans 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Breuksch gez. Breuksch 
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Richtfunktrasse
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Konzentrationszone 1 - bisherige FNP-Darstellung
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Konzentrationszone 1 - geänderte FNP-Darstellung
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Konzentrationszone 2 - bisherige FNP-Darstellung Konzentrationszone 2 - geänderte FNP-Darstellung

Verfahrensstand:   Fassung zur Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und
                                 zur Frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher
                                 Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Nottuln

Billerbeck
Havixbeck

Dülmen

Coes-
feld

Senden

79. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Nottuln

Konzentrationszonen für die Windenergie
Mit der Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergie ist gemäß 
§ 35 (3) Satz 3 BauGB die Errichtung von Windenergieanlagen im Sinne des 
§ 35 (1) Nr. 5 BauGB im übrigen Gemeindegebiet i. d. R. ausgeschlossen.

Weil Winterkamp Knopp
Molkenstraße 5      48231 WarendorfTel. (02581) 93660   Fax (02581) 93661info@wwk-umweltplanung.de

Partnerschaft für Umweltplanung

Gemeinde Nottuln

o
Maßstab: 1 : 10.000

1 : 100.000 (Übersicht)

Hinweise

Für die Areale der Konzentrationszonen für Windenergie sind keine Altlastenver-
dachtsflächen bekannt. Treten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten auf (z. B. bisher
unentdeckte Kontaminationen), ist umgehend das Umweltamt beim Kreis
Coesfeld (Tel. 02541 / 18 - 7143 oder 18 - 7147) zu benachrichtigen.

1. Altlasten

2. Denkmalschutz
Werden bei Erdarbeiten kultur- und erdgeschichtliche Bodenfunde entdeckt (Ton-
scherben, Metallfunde, Bodenverfärbungen, Knochen etc.), ist gemäß Denkmal-
schutzgesetz NRW die Entdeckung sofort der Gemeinde Nottuln (Tel. 02502 / 942-0)
oder dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Archäologie für Westfalen, Außen-
stelle Münster (Tel. 0 251 / 5 91 - 89 61) anzuzeigen und die Entdeckungsstätte drei
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I, S. 3.634) in der jeweils gültigen Fassung
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I,
S. 3.786)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. I, S. 58),
geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I, S. 1.057, 1.063)
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW, S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW, S. 90)

§ 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung
(BauO NRW) vom 21.07.2018 (GV. NRW, S. 411)

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
(Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NW, S. 516),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW, S. 741)

Kartengrundlage: Amtliche Basiskarte 1 : 5.000

Legende

Grünfläche (§ 5 (2) Nr. 5 und (4))

SportplatzºT

Grünfläche

Fläche für die Landwirtschaft und Wald (§ 5 (2) Nr. 9 und (4))

Fläche für Wald

Fläche für die Landwirtschaft

Fläche für Aufschüttungen, Abgrabungen oder die Gewinnung von Bodenschätzen
(§ 5 (2) Nr. 8 und (4))

Fläche für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen

J
J
J
J
J
JJJJJJJJJJJJJ

J
J
J

J
J
J JJJJJJJJJJJJ

_

Fläche für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge
(§ 5 (2) Nr. 3 und (4))

Autobahn und autobahnähnliche Straße

Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße

Sonstige Planzeichen
Gemeindegrenze
Konzentrationszone für Windenergieanlagen in überlagernder Darstellung
zu den sonstigen FNP-Darstellungen.

Art der baulichen Nutzung (§ 5 (2) Nr. 1, §§ 1-11 BauNVO)

Gewerbliche Baufläche

Gemischte Baufläche

Wohnbaufläche

. Konzentrationszone für Windkraftanlagen (Hastehausen)S 10
. Konzentrationszone für Windkraftanlagen (Buxtrup)S 9Sonderbaufläche

Verfahrensvermerke

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat am ........................ gem. § 2 BauGB beschlossen, 
die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am ........................ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Nottuln, den

                                                                  (Bürgermeisterin) 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB hat vom ......................... 
bis ......................... stattgefunden; die ortsübliche Bekanntmachung hierzu wurde am
......................... vorgenommen..

Nottuln, den

                                                                  (Bürgermeisterin) 

Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB hat vom ......................... bis .........................  einschließlich
stattgefunden.

Nottuln, den

                                                                  (Bürgermeisterin) 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat am ......................... gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen, die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes - Entwurf mit Begründung - 
öffentlich auszulegen.
Die öffentliche Auslegung wurde am .........................  ortsüblich bekannt gemacht.

Nottuln, den

                                                                  (Bürgermeisterin) 

Die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes - Entwurf mit Begründung - hat gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB vom ......................... bis .........................  einschließlich öffentlich 
ausgelegen.
Gleichzeitig wurden die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt.

Nottuln, den

                                                                  (Bürgermeisterin) 

Der Rat der Gemeinde Nottuln  hat am ......................... gem. § 3 Abs. 2 BauGB über die 
vorgebrachten Anregungen und Bedenken entschieden und die 79. Änderung des 
Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung festgestellt.

Nottuln, den

                                                                  (Bürgermeisterin) 

Die Genehmigung der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 Abs. 5 BauGB 
am ......................... ortsüblich bekannt gemacht worden.
Mit der Bekanntmachung ist die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam geworden.

Die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt während der allgemeinen Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht bei der Gemeindeverwaltung Nottuln aus.

Nottuln, den
                                                            (Bürgermeisterin)

Die Übereinstimmung mit dem Offenlegungsplan wird bescheinigt.

Nottuln, den
                                                            (Bürgermeisterin)

Die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 Abs. 1 BauGB mit Verfügung vom 
......................... genehmigt worden.

Münster, den 
Az.:
                                                    i. A.
                                                            Bezirksregierung Münster

Ö  9.3Ö  9.3
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Tagesordnungspunkt: 
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 97 „Sondergebiete für Windkraftanlagen„ sowie die 86. 
Änderung des Flächennutzungsplanes „Aufhebung Konzentrationszonen“ im 
Parallelverfahren 
 

Beschlussvorschlag: 
Ein Verfahren für die Aufhebung des bestandskräftigen Bebauungsplanes Nr. 97 

„Sondergebiete Windkraftanlagen“ und die 86. Änderung des Flächennutzungsplanes 

„Aufhebung Konzentrationszonen“ im Parallelverfahren für das Plangebiet wird eingeleitet. 

(Hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Es ist beabsichtigt, das Bauleitplanverfahren durch ein externes Planungsbüro abwickeln zu 

lassen. 

 

Klimatische Auswirkungen: 
Grundsätzlich soll ein Ausbau der Windenergie ermöglicht werden, damit die Ziele der 

Strategie der Klimaneutralität 2030 der Gemeinde Nottuln erreicht werden können. 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Planen und Bauen 05.04.2022 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 10.05.2022 öffentlich 

 öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 043/2022 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
09 Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen 
Datum: 
24.03.2022 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  9.4Ö  9.4
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Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
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Sachverhalt: 
Ausgangssituation in Nottuln 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Nottuln weist zwei Konzentrationszonen für 

Windenergieanlagen (WEA) aus (siehe Anlage 1). 

Sonderbaufläche „S 9 Konzentrationszone für Windkraftanlagen (Buxtrup)“ 

Sonderbaufläche „S 10 Konzentrationszone für Windkraftanlagen (Hastehausen)“ 

 

Darüber hinaus existiert der Bebauungsplan Nr. 97 „Sondergebiete Windkraftanlagen“ (siehe 

Anlage 2). 

Teilbereich 1: Hastehausen 

Teilbereich 2: Horst (Buxtrup) 

 

Mit der Ausweisung dieser beiden im Flächennutzungsplan und im Bebauungsplan Nr. 97 

„Sondergebiet Windkraftanlagen“ identischen Bereiche soll erreicht werden, dass außerhalb 

dieser Flächen keine Windkraftanlagen entstehen können. 

 

Anforderung an die Gemeinde war es, substanziellen Raum für die Nutzung der Windenergie 

(Anhaltswert: 10 % der Gemeindefläche nach Abzug harter Tabukriterien) bereitzustellen. 

Einfach ausgedrückt bedeutet in „substanzieller Weise Raum verschaffen“, dass die 

Windenergie im Außenbereich eine realistische Chance bekommen muss. Das ist dann nicht 

der Fall, wenn die Planung eine reine Verhinderungsplanung darstellt. Geschieht dies, wird 

von einer so genannten „Feigenblattplanung“ gesprochen, was bedeutet, dass zwar Gebiete 

für die Windenergie vorgesehen werden, diese aber so ungünstig oder so gering ausfallen, 

dass von einem Ausbau der erneuerbaren Energien praktisch keine Rede sein kann. Dieser 

Erforderlichkeit wollte die Gemeinde im Rahmen der 79. Änderung des Flächennutzungsplans 

nachkommen und neue Windkonzentrationszonen ausweisen. Dies hat der Rat der Gemeinde 

Nottuln am 29.05.2018 beschlossen. 

 

Am 04.04.2019 fand eine öffentliche Informationsveranstaltung statt, in deren Rahmen die 

Planungen vom beauftragten Gutachter und der Verwaltung vorgestellt wurden. In der Zeit 

vom 05.04.2019 bis zum 08.05.2019 haben die Pläne zudem öffentlich ausgelegen; 

Stellungnahmen konnten in dieser Zeit abgegeben werden. 

 

Aktuelle Situation und neue gesetzliche Vorgaben 

Handlungsbedarf besteht, weil im rechtskräftigen Flächennutzungsplan zu wenig Flächen für 

die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung stehen. 

 

Es gibt inzwischen allerdings eine neue gesetzliche Abstandsvorgabe der Landesregierung 

Nordrhein-Westfalens. Diese neuen Vorgaben sind durch das zweite Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen vom 08. Juli 2021 

bindend und sehen einen Mindestabstand von 1.000 m zu Wohngebäuden innerhalb 

zusammenhängend bebauter Ortsteile vor.  
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Diese neue, gesetzliche Abstandsvorgabe führt zum Ausschluss vieler Flächen für die 

Windenergie und muss auch in der weiteren Konzentrationszonenplanung der Gemeinde 

Nottuln berücksichtigt werden. 

 

Weißflächenanalyse für das Gemeindegebiet Nottuln 

Die Weißflächenanalyse umfasst die vollständige Untersuchung des gesamten 

Gemeindegebietes von Nottuln, um diejenigen Flächen zu ermitteln, die nach Ausschluss 

aller Tabukriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung stehen. 

 

Maßgebliche Ausschlusskriterien in der Analyse: 

• Zusammenhängende Wohngebiete (geschlossene Bebauung) & Gebiete mit 
Außenbereichssatzung, mit gesetzlicher Abstandsvorgabe: 

Abstand = 1.000 m 

• Wohnhäuser im Außenbereich (mit Abstand): 

Abstand = 500 m 

• Gewerbe- und Industriegebiete (mit Abstand): 
Abstand = 100 m 

• Allgemeine Siedlungsbereiche: 
z.B. Friedhöfe 

• Schutzgebiete: 
z.B. Naturschutz, FFH-Gebiete, Biotope, Vogelschutzgebiete 

• Waldflächen: 
Laub-, Misch- und Nadelwald 

• Verkehrsflächen/Infrastruktur: 
Wege, Straßen, Bahntrassen, Leitungen, Flugverkehrsflächen 

• Gewässer: 
Stehende & fließende Gewässer, Überschwemmungsgebiete, Moore 

• Tagebau: 
z.B. Steinbruch 

 

Die Flächenkulisse wird maßgeblich durch die Abstandsvorgaben zur Wohnbebauung 

bestimmt. Dabei sind die 1.000 m Abstand zu Wohnhäusern innerhalb einer geschlossenen 

Bebauung eine gesetzliche Vorgabe. Zusätzlich wurde ein 500 m Abstand zu Wohnhäusern 

im Außenbereich vorsorglich als Abstand gewählt, um eine optisch bedrängende Wirkung zu 

vermeiden und um Immissionsrichtwerte einzuhalten. 

Schutzgebiete wurden ohne weitere Abstände ausgeschlossen und auch Waldflächen, da die 

Errichtung von Windenergieanlagen im Wald in waldarmen Gebieten, wie dem Münsterland, 

nicht infrage kommt. 

 

Das Ergebnis der Weißflächenanalyse hat gezeigt, dass nur sehr wenige Flächen in Nottuln 

für die Errichtung von Windenergieanlagen infrage kommen und eine räumliche Steuerung 

durch die Ausweisung von Konzentrationszonen unter den von uns gewählten Bedingungen 

nicht mehr möglich ist, da durch die aktuelle Gesetzgebung ohnehin kaum mehr Raum für 

die Errichtung von WEA zur Verfügung steht. 

 

Dies führt zu der Empfehlung, zum einen die Windkonzentrationszonenplanung im Rahmen 

der 79. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Nottuln einzustellen (siehe 

Vorlage 45/2022) und zum anderen den Bebauungsplan Nr. 97 „Sondergebiete für 
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Windkraftanlagen“ aufzuheben sowie den Flächennutzungsplan im Rahmen der 86. 

Änderung „Aufhebung Konzentrationszonen“ im Parallelverfahren zu ändern. Damit die 

vorhandenen Konzentrationszonen im rechtskräftigen Bebauungsplan aufgehoben werden. 

Ziel ist die Freigabe des Gemeindegebietes (Außenbereich) für die Errichtung von 

Windenergieanlagen. Hiermit wird die Gemeinde dem Erfordernis Rechnung tragen, der 

Windkraft in substanzieller Weise Raum zur Verfügung zu stellen. Windenergieanlagen sind 

privilegierte Vorhaben im Außenbereich und können gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

ermöglicht werden. 

Eine unkontrollierte Errichtung von Windenergieanlagen im gesamten Gemeindegebiet wird 

durch die gesetzlichen Abstandsvorgaben verhindert. 

 

Die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 97 „Sondergebiete Windkraftanlagen“ soll auch 

durchgeführt werden, da die Pläne aufgrund von Rechtsmängeln keiner gerichtlichen Prüfung 

standhalten würden. Durch die Aufhebung sollen ein Rechtsstreit und der absehbare 

Ausgang mit seinen Rechtsfolgen vermieden werden.  Darüber hinaus ermöglichen die 

Festsetzungen des Bebauungsplanes kein „Repowering“ von Anlagen. Unter „Repowering“ 

versteht man den Ersatz von älteren Windkraftanlagen mit geringerer Leistung durch neue 

leistungsstärkere Anlagen. 

Neben der Notwendigkeit der Neuausweisung sollte die Möglichkeit des "Repowerings", 

wenn rechtlich möglich, konsequent genutzt werden, da sich erhebliche Potenziale zur 

Erzeugung von regenerativem Strom ergeben, ohne die durch Windenergieanlagen 

genutzten Flächen ausweiten zu müssen. 

 

Die Aufhebung eines Bebauungsplanes umfasst dieselben Schritte und Beteiligungsverfahren 

wie eine Aufstellung. Aufgrund der zahlreichen Planverfahren und der für solche Fälle im 

Haushalt eingestellten Mittel für Planungskosten soll ein externes Planungsbüro mit der 

Erstellung der Planunterlagen beauftragt werden. Es ist beabsichtigt, ein Planungsbüro zu 

beauftragen, das eine Abrechnung nach Stunden ermöglicht, da eine Berechnung nach 

Fläche zu einem absurden Honorar führen würde. Die Planungskosten werden nach 

Ermittlung in einer der nächsten Sitzung zu dem Verfahren mit angegeben. 

 

 
 

Anlagen: 
Anlage 1:  Bebauungsplan 097 Sondergebiete Windkraftanlagen 

Anlage 2: Flächennutzungsplan 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Breuksch gez. Breuksch 
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